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Notdienste

1. Ärztlicher Bereitschaftsdienst
1.1 Der Bereitschaftsdienst umfasst alle Ortschaften der Ver-

bandsgemeinde Schweich.
1.2 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Trier

c/o Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstraße 
16, 54290 Trier, Telefon: 116 117

1.3 Öffnungszeiten:
- Montag ab 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr,
- Dienstag ab 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr,
- Mittwoch ab 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr,
- Donnerstag ab 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr,
- Freitag ab 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr,
- an Feiertagen von 07.00 Uhr.
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.
Zentraler Anlaufpunkt außerhalb der Praxisöffnungszeiten
Die Bereitschaftsdienstzentrale ist der zentrale Anlaufpunkt 
für Patienten außerhalb der regulären Öffnungszeiten der 
Arztpraxen.

2. Kinderärztlicher Notdienst
(Samstag, Sonntag, Feiertag: 09.00 - 12.00 Uhr;
15.00 - 18.00 Uhr; Mittwochnachmittag: 15.00 - 18.00 Uhr)
Tel. 01805-767 54 634

3. Zahnärztlicher Notdienst
Inanspruchnahme nur nach telefonischer Vereinbarung
Notdiensttelefon: 01805/065100
(14ct/min a. d. dt. Festnetz, Mobilfunkmax. 42ct/min)

4. Augenärztlicher Notdienst
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Tel. 0651/2082244
Da nicht rund um die Uhr ein Arzt anwesend ist, bitten wir vorab 
um telefonische Voranmeldung, damit für Sie unnötige Wartezei-
ten vermieden werden können.
Nordallee 1, 54292 Trier
Mo. 19:00 Uhr - Di. 07:00 Uhr
Di. 19:00 Uhr - Mi. 07:00 Uhr
Mi. 14:00 Uhr - Do. 07:00 Uhr
Do. 19:00 Uhr - Fr. 07:00 Uhr
Fr. 16:00 Uhr - Mo. 07:00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet vom Vortag 18:00 Uhr bis nach 
dem Feiertag 07:00 Uhr

5. Notaufnahmen der Krankenhäuser
Ständige (Not)-Aufnahmebereitschaft:

5.1 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Chirurgie und Innere 0651/208-0
Schlaganfall 0651/208-2535

5.2 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen,
Pädiatrie, Psychiatrie, Chirurgie, Innere 0651/947-0

5.3 Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Nord
(ehem. Elisabethkrankenhaus)
Innere 0651/6830

6. Rettungsdienst und Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz Schweich
(Tag- und Nachtdienst)  .....................................................Tel. 112

7. Apothekendienste
Notdienstbereitschaft der Apotheken
(Der Notdienst ist jeweils bereit bis zum nachfolgenden Tag 08.30 Uhr)

Tel.: 01805-258825-PLZ
Nach der Wahl der Notdienstnummer und direkter Eingabe der 
Postleitzahl des aktuellen Standortes über die Telefontastatur 
werden Ihnen drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des 
Standortes mit vollständiger Adresse und Telefonnummer ange-
sagt und zweimal wiederholt.
Des Weiteren ist der Notdienstplan auf der Internetseite www.lak-
rlp.de für jedermann verfügbar. Hier bekommen Sie nach Einga-
be der Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstberei-
ten Apotheken angezeigt.

8. Hilfezentren
8.1 Pflegestützpunkt in der Verbandsgemeinde Schweich

Beratungsstelle für alte, kranke, behinderte und pflegebe-
dürftige Menschen und ihre Angehörigen
Inge Suska de Sanchez...........................06502-99 78 6 01
inge.suska-de-sanchez@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Hiltrud Thommes .....................................06502-99 78 6 02
hiltrud.thommes@pflegestuetzpunkte-rlp.de

8.2 Caritas Sozialstation (AHZ)
(Frau Falk)  ...............................................Tel. 06502/93570

8.3 Gemeindepsychiatrisches Betreuungszentrum des 
Schönfelder Hofes, Schweich
(Herr Rohr)  ............................................Tel. 06502/995006

9. Trinkwasserversorgung
Ihr Wasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - Mi. 
08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr und 
14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefonnum-
mer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Versorgungsanlagen erreichen Sie den 
Bereitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 956.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Wasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

10. Abwasserentsorgung
Ihr Abwasserwerk ist während der üblichen Dienstzeit (Mo. - 
Mi. 08.00-12.00 Uhr und 14.00-16:00 Uhr; Do. 08.00-12.00 Uhr 
und 14.00-18:00 Uhr und Fr. 08.00-12.00 Uhr) unter der Telefon-
nummer 06502-407704 erreichbar.
Darüber hinaus auch nach gesonderter Terminvereinbarung.
Bei Störungen an den Abwasseranlagen erreichen Sie den Be-
reitschaftsdienst außerhalb der üblichen Dienstzeiten unter: 
0171-8555 957.
Verbandsgemeindewerke Schweich, Abwasserwerk, Europa-Allee 
24, 54343 Föhren (anstatt bisher Brückenstraße 26, Schweich)

11. Erdgasversorgung
Für das Stadtgebiet Schweich, den Stadtteil Issel und den IRT 
Föhren ist im Falle von Störungen an der Erdgasversorgung das 
Servicetelefon der Stadtwerke Trier erreichbar: 0651 - 7172 599.
Stadtwerke Trier, SWT - AöR, Ostallee 7 - 13, 54290 Trier
Entstörungsnummer: 0800 - 717-2599

12. Stromversorgung
Störung Strom Westnetz GmbH .....................Tel. 0800 - 4112244

Alarmierung der Feuerwehren
Notruf .................................................................................Tel. 112

Leitstelle Trier (Berufsfeuerwehr) ......................Tel. 0651/82496-0

Polizei
Notruf .................................................................................Tel. 110
Polizei Schweich.................................................Tel. 06502/91570
Autobahnpolizei Schweich..................................Tel. 06502/91650

Notrufeh
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Unsere langjährige Mitarbeiterin Bozena Zingerling wurde nach fast 10 
Dienstjahren bei der Verbandsgemeinde Schweich in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Frau Zingerling war bis zum Eintritt Ihres 
Ruhestandes als Reinigungskraft im Verwaltungsgebäude beschäftigt. 
Zuvor sorgte sie auch für ein sauberes Ambiente in der Grundschule 
Schweich und im Alten Weinhaus in Schweich. 
Bürgermeisterin Christiane Horsch würdigte die langjährige Mitarbeit von 
Frau Zingerling und sprach, auch im Namen des Verbandsgemeinderates 
und der Gemeinden, Dank und Anerkennung aus. Bozena Zingerling 
zeichnete sich insbesondere durch ihre freundliche, ausgeglichene, 
bescheidene und zuverlässige Art aus. 
Frau Horsch wünschte ihr noch viele glückliche schöne Jahre und viel Zeit 
mit der Familie. Den guten Wünschen schlossen sich Büroleiter Wolfgang 
Deutsch und die Vertreterin des Personalrates, Nina Lieser, gerne an. 
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Tolle Einweihung der Erweiterung  
 der Grundschule Mehring 

Da staunten die Ehrengäste nicht schlecht, welches Programm die Kinder der Grundschule Mehring 
anlässlich der feierlichen Einsegnung des Anbaus für die stark wachsende Grundschule mit neuen 
Klassenräumen und Betreuungsraum präsentierten. 
 
Schulleiterin Frau Abdi und ihr Team hatten mit den Kindern ein musikalisches Programm mit  
selbstgedichteten Liedern und Tänzen einstudiert und verblüfften mit ihrer Professionalität Landrat 
Stefan Metzdorf, Lars Rieger MdL, Ortsbürgermeisterin Jenny Schlag und zahlreiche VertreterInnen 
des Verbandsgemeinderates und des Ortsgemeinderates Mehring. 
 
Für den Schulträger freute sich Bürgermeisterin Christiane Horsch, dass der Zeit- und Kostenrahmen 
von rd. 950.000 € eingehalten wurde und dankte dafür den beteiligten Büros Kolz und Partner,  
Packroß, Gorges und Wahlen, den MitarbeiterInnen der Verwaltung und dem Schulelternbeirat für die 
wunderschöne Einweihungsfeier. 
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Frau Margareta Lehnert  
feierte ihren 100. Geburtstag 

 
 
Frau Margarete Lehnert aus Trittenheim feierte am Montag, 24.04.2023 ihren                     
100.  Geburtstag. Frau Lehnert ist körperlich noch aktiv und fit. Sie lebt alleine und ist 
durch die täglichen Medien bestens informiert. 
 

Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig überreichte ihr zu diesem besonderen Ereignis die 
herzlichsten Glückwünsche und ein Präsent der Ortsgemeinde. Ebenso überbrachte er 
auch die Glückwünsche und das Präsent der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde 
Schweich, Christiane Horsch . 
 

Wir wünschen Frau Lehnert für die Zukunft viel Gesundheit und Gottes reichen Segen für 
all die Zeit, die vor ihr liegt.  
 

feierte ihren 100. Geburtstag 
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INFORMATIONEN ZUM  
EICHENPROZESSIONSSPINNER

Im vergangenen Jahr hat der Eichenprozessionsspinner (EPS) sich erneut auch 
an einigen Eichen innerhalb der VG Schweich ausgebreitet. Die Gefahr, die von 
diesen Tieren und ihren Brennhaaren ausgeht, war den Medien hinreichend zu ent-
nehmen. Einzelne Ortsgemeinden haben sich daher auch in diesem Jahr für eine 
vorbeugende Spritzmaßnahme entschieden, die die Ausbreitung des EPS verhin-
dern soll.

Von Ende April bis Anfang Juli kann mit einem möglichen Befall gerechnet werden.
Sofern ein Befall an gemeindlichen Bäumen in den Ortslagen auffällt, wird die Be-
völkerung gebeten, diesen bitte dem/der jeweiligen Ortsbürgermeister/-in zu mel-
den, damit die weiteren Arbeiten abgestimmt werden können.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, die befallenen Bäume zu meiden 
und die Tiere nicht anzufassen!

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Bildquelle: www.lwf.bayern.de/waldschutz
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Über uns: 
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Auch in diesem Jahr soll ein ähnlicher Wettbewerb wie im vergangenen Jahr stattfinden. Mit dem 
Unterschied, dass weitere Faktoren wie z.B. Wasserrückhaltung und Beschattung eine Rolle bei der 
Bewertung spielen werden. Bedingt durch den Rückgang der Artenvielfalt bei Pflanzen und Insekten 
besteht ein wachsender Bedarf, einem weiteren Aussterben aktiv entgegen zu treten. Jeder kann 
dazu beitragen, mit Hilfe der richtigen Pflanzen das Nahrungsangebot für diese Tiere zu erhöhen und 
somit einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen und vermehren können. 
  

 
Zur Motivierung der Bürgerinnen und 
Bürger, durch mehr Begrünung statt 
Versiegelung, die Umgebung für sich 
selbst, aber ebenso für Insektenarten 
attraktiver zu gestalten, wird in 
unserer Verbandsgemeinde ein  

- und  
insektenfreundlicher VORG   
durchgeführt. 
Vorgarten deshalb, weil ein solcher 
für jedermann einsehbar ist und somit 
als Beispiel für alle am Naturschutz 
interessierte Menschen gelten kann 

Wer also  
- über einen (steinigen) Vorgarten verfügt und diesen umgestalten möchte oder aber  
- in der Planungsphase für einen solchen steckt und sich noch nicht über die endgültige 

Gestaltung im Klaren ist,  
wird vielleicht durch diesen Wettbewerb angeregt, seinen Garten im Sinne der Erhaltung der 
Artenvielfalt zu bepflanzen.  
 
Interessenten können sich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Fachbereich 1, 
Organisation und Finanzen, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, bis zum  
 

31.05.2023  
 

mit Fotos und einer Beschreibung (auch gerne per E-Mail an klimaschutz@schweich.de) anmelden. 
 
Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt die 
Entscheidung im Wettbewerb durch eine 
Bewertungskommission, die sich das Ergebnis 
der Vorgartengestaltung vor Ort ansieht. 
 
Die 3 schönsten Vorgärten werden mit einer 
Geldprämie ausgezeichnet.  
 
1. Preis = 300,00 Euro 
2. Preis = 200,00 Euro 
3. Preis = 100,00 Euro 
 

 
 

1.Platz 2022: Barbara Gillen, Schweich 

2. Platz 2022: Peter Wladymyriw, Detzem 
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Auch Sonderpreise können vergeben werden. 
 
Die Preisverleihung erfolgt durch die Bürgermeisterin der 
Verbandsgemeinde, Frau Horsch. 
 
Das Internet bietet eine Reihe von Beiträgen über das Warum, Wie und 
Was eines bienen und insektenfreundlichen Gartens. Eine kleine, nicht 
abschließende Auswahl, ist am Ende aufgeführt. 
 
Und hier schon mal einige Tipps und Anregungen: 
 
Die Wahl von bienenfreundlichen Pflanzen ist eine gute Art, die Bienen im 
eigenen Garten zu unterstützen. Bienenfreundliche Pflanzen sind blühende 
krautige Pflanzen und Gehölze, die wenig züchterisch verändert wurden 
und übers Jahr verteilt blühen. Dazu zählen Zwiebel und Knollenpflanzen, 
die meisten Stauden, Küchenkräuter aber auch Bodendecker und kleinere 
Gehölze mit ungefüllten Blüten.  
 
Davon profitieren Honigbienen und heimische Wildbienen und keine Sorge, 
alle Bienen sind so mit dem Sammeln von Nektar und Pollen beschäftigt, 
dass sie keine Zeit zum Stechen haben, denn das wäre auch ihr Ende.  
 
 
Wer mehr über Bienen wissen will, hier zwei beispielhafte Links:  
 
Wildbienen: https://www.wildbienen.info/biologie/solitaere_bienen.php 

Honigbienen: https://www.bee-careful.com/de/bienenleben/honigbiene/ 
 
Warum sind Pflanzen mit gefüllten Blüten ungeeignet?  
Das Problem an ihnen: Die sogenannten Staubblätter, die für die Produktion von für Insekten 
lebenswichtigen Pollen verantwortlich sind, werden durch Zucht in Blütenblätter umgewandelt. Ihre 
Signalwirkung und damit Anziehungskraft für Insekten verlieren die gefüllten Blüten nicht. Bienen und 
andere Bestäuber fliegen also weiterhin auf der Suche nach Nahrung auf solche Sorten zu. Allerdings 
gelangen sie vor Ort nicht an Nektar und Pollen und verschwenden so ihre, vor allem nach der 
Winterruhe auch sehr knappen Ressourcen. 
 
Was sollte bei der Auswahl der Pflanzen noch beachtet werden? 
Ganz einfach  es kommt auf Vielfalt an. Bienen brauchen rund ums Jahr ein ausreichendes 
Nahrungsangebot, welches Ihnen nur ein vielseitiger Garten bieten kann. Frühblüher sind für viele früh 
fliegende Insekten überlebensnotwendig. Daher sollte der insektenfreundliche Garten auf jeden Fall 
eine Auswahl der hübschen Pflanzen  wie zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse oder Narzissen 

 enthalten. 
 
Viele Bodendecker und Kissenpflanzen sind besonders für kleinere Vorgärten geeignet, dabei sehr 
bienenfreundlich und kommen auch dem Gärtner zu Gute. Sie sind pflegeleicht, können beinahe 
überall eingesetzt werden und bieten, im Gegensatz zu Rasen oder Schotterflächen, oft ein gutes 
Nahrungsangebot für die kleinen Tiere, z. B. Kleines Immergrün (Vinca minor), TeppichHartriegel 
(Cornus canadensis), Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre), Blutroter Storchschnabel (Geranium 
sanguineum), TeppichPhlox (Phlox subulata), Blaukissen (Aubrieta deltoidea). 
 
 
 
Empfehlenswert sind weiterhin bodendeckende Staudenmischungen wie z. B. die Veitshöchheimer 
Staudenmischungen der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, die sich für 
unterschiedliche Standorte auf folgender Webseite zusammenstellen lassen: 
https://www.lwg.bayern.de/landespflege/urbanes_gruen/159984/index.php 

3. Platz 2022 
Tanja Porten, 
Fell-Fastrau 
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Kleinsträucher wie z. B. Glockenhasel 
(Corylopsis pauciflora), Salix caprea 
pendula (Hänge-Kätzchen-Weide), 
Mahonia aquifolium (Gewöhnliche 
Mahonie), Zwergflieder (Syringa meyerii 
'Palibinin) u. ä. lassen sich kombinieren.  
 
Nicht zu vergessen sind mehrjährige 
Kräuter, auch ideal für Balkon und 
Terrasse:  
Salbei, Thymian, Rosmarin, Lavendel und 
einer weiten Blütezeit von März bis 
Oktober. 

Verschiedene insektenfreundliche Saatgutmischungen stellen eine tolle Alternative zu 
herkömmlichen Einzelpflanzen dar. Sie werden mittlerweile vielfältig im Handel angeboten. Sie 
punkten mit bunten Blüten, unterschiedlichen Blühzeiten und später mit vielen Samenständen auch 
als Futter für Vögel. 
 
Wer besonders Wildbienen unterstützen möchte sollte möglichst einheimische Pflanzen 
berücksichtigen, weil sich die Wildbienenarten an die lokalen Nahrungspflanzen angepasst haben.  
 
Link-Liste: 
Da hier nicht alle Arten und Sorten aufgeführt werden können, wird auf eine Auswahl von Internet-
Links* verwiesen:  
 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-
und-garten/tiere/insekten/20386.html 
 
https://www.bee-careful.com/de/initiative/bienenfreundlicher-garten/ 
 
https://utopia.de/ratgeber/vorgarten-bepflanzen-mit-diesen-pflanzen-
wird-er-bienenfreundlich/ 
 
https://www.mein-schoener-garten.de/bienenfreundliche-pflanzen 
 
https://www.plantura.garden/gruenes-leben/bienenfreundliche-
bodendecker 
 
https://www.plantopedia.de/bienenfreundliche-bodendecker/ 
 
* Die Auswahl ist zufällig und nicht abschließend. 
 
Wir hoffen natürlich auf eine rege Beteiligung an 
diesem Wettbewerb und freuen uns über viele schöne 
Vorgärten (Aus nachvollziehbaren Gründen können wir die 
Vorjahrespreisträger nicht erneut berücksichtigen). 
 

Artenschutz geht uns alle an! 
 
Schweich, 14.04.2023 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
Christiane Horsch, Bürgermeisterin 

Sonderpreis 2022  
Manfred Smolis, 
Leiwen 

Sonderpreis 2022  
Birgit Pelzer, Kenn 
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Erreichbarkeit Verwaltung 
 
 
 
Die Verwaltung ist wie folgt erreichbar (außer Sozialverwaltung): 
 
Tel. 06502/407 0; E-Mail: info@schweich.de 
 
Dienstzeiten: 
Montag bis Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag bis Mittwoch: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 
Terminvereinbarung Bürgerbüro: 
online:  termine.schweich.de 
telefonisch:  Tel. 06502/407 222 
E-Mail:  buergerbuero@schweich.de 
 
Für den Besuch im Bürgerbüro wird eine Terminvereinbarung empfohlen, da ansonsten 
längere Wartezeiten nicht ausgeschlossen sind. 
 
Persönliche Vorsprachen im Standesamt sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich: 
Tel. 06502/407 208; E-Mail: neri.a@schweich.de 
 
Die Sozialverwaltung ist wie folgt erreichbar:
Tel. 06502/407 301; E-Mail: quare.d@schweich.de 
 
Dienstzeiten: 
Mo., Di., Do., Fr.:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag:   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Die Dienstleistungen unseres Hauses und die zugehörigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sind 
auf der Internetseite www.schweich.de 
ersichtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Bürgerinfoportal 
 
Hinweis: 
In der Verwaltung (Brückenstraße 26, 54338 Schweich) steht Ihnen nach Terminvereinbarung 
- auch für alle Außenstellen - ein barrierefreies Beratungsbüro im Erdgeschoss zur Verfügung. 
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Redaktionsschluss- 
vorverlegungen!

Der Feiertag „Pfingstmontag“ (29.05.2023) macht 
eine Vorverlegung des Redaktionsschlusses so-
wohl für digitale als auch für Papiermanuskripte er-
forderlich. 

Die Beiträge für die Ausgabe 22/2023 (Erscheinungs-
tag Freitag, 02.06.2023) müssen daher bereits bis 
spätestens Freitag, 26.05.2023, 8.00 Uhr vorliegen.

Ebenso macht der Feiertag „Fronleichnam“ 
(08.06.2023) eine Vorverlegung des Redaktions-
schlusses sowohl für digitale als auch für Papierma-
nuskripte erforderlich. 

Die Beiträge für die Ausgabe 23/2023 (Erscheinungs-
tag Freitag, 09.06.2023) müssen daher bereits bis 
spätestens Freitag, 02.06.2023, 8.00 Uhr vorliegen.

Wir bitten um Beachtung.
Schweich, 08.05.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
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Stellenangebote

  

 
 
 
Die Verbandsgemeindewerke Schweich an der Römischen Weinstraße (ca. 30.000 Einwohner) betreiben 
die Freibäder in Schweich und Leiwen. 
 

Das ERLEBNISBAD SCHWEICH verfügt über folgende Einrichtungen: 52-Meter-Riesenrutsche, Kinder-
Breitrutsche, 50-Meter Schwimmerbecken mit Sprungturm, Nichtschwimmerbereich, Kleinkinderbecken 
mit Sonnensegel, Liege- und Strudelbänke, Massagedüsen, Wasserpilz, große schattige Liegewiese, 
Kinderspielplatz, Beachvolleyballfeld, Fußballtore und Imbissbetrieb mit großer Freiterrasse  
 

Das PANORAMABAD RÖMISCHE WEINSTRASSE IN LEIWEN am Waldrand oberhalb des Ortes 
verfügt über eine der schönsten Aussichten auf das Moseltal und bietet für den Badespaß folgende 
Einrichtungen: 76-Meter Riesenrutsche, Schwimmerbecken mit Sprungturm, Nichtschwimmerbecken, 
Kleinkinderbecken mit Sonnensegel, große schattige Liegewiese, Liegestuhlverleih, Imbissbetrieb mit 
großer Aussichtsterrasse 
 

Für den Einsatz in den beiden Freibädern suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:  
 

eine/n Fachangestellte/n für Bäderbetriebe (m/w/d) 
 
Zu Ihren Aufgaben zählen insbesondere: 
 Aufsicht und Durchführung des Badebetriebes einschließlich aller damit zusammenhängenden 

Tätigkeiten 
 Bedienung, Überwachung und Wartung der Bädertechnik 
 Instandhaltung, Pflege und Reinigung des Betriebsgeländes 
 außerhalb der Badesaison Einsatz in anderen Bereichen der Verbandsgemeinde 

 

Wir erwarten:  
 abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 
 Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit 
 selbstständiges Arbeiten und Engagement 
 Freude am Umgang mit Menschen und ein kundenorientiertes Verhalten 
 Teamfähigkeit und Flexibilität 

 

Wir bieten Ihnen: 
 Vergütung nach der Entgeltgruppe 5 Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) und je nach 

 oder höher 
 Jahressonderzahlung (13. Monatsgehalt) 
 Bezahlung von Zeitzuschlägen und einer Rufbereitschaftspauschale 
 eine abwechslungsreiche, interessante und anspruchsvolle Tätigkeit 
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. vergünstigte Mitgliedschaft in ausgewählten 

Fitnessstudios, Fahrradleasing) 
 vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten 

 
Sollten wir Ihr Interesse an einem interessanten, vielseitigen und sicheren Arbeitsplatz geweckt haben, 
senden Sie uns Ihre vollständige, aussagekräftige, schriftliche Bewerbung (mit entsprechenden 
Nachweisen über Qualifikation und Berufserfahrung) bitte an die 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

Fachbereich 1/Personal 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich 
E-Mail: bewerbung@schweich.de 

 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert. Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht 
zurückgesandt. Wir bitten daher von der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Ortsgemeinde Bekond 
 
 
 
 
Die Ortsgemeinde Bekond sucht zum 01.08.2023 befristet bis zum 31.07.2024 für die 
Kindertagesstätte Sonnenblume 
 

eine/n Berufspraktikant/in für den Beruf Erzieher/in (m/w/d) 
 

in Vollzeit für die praktische Tätigkeit, die nach der Fachschulverordnung für in modularer 
Organisationsform geführte Bildungsgänge im Fachbereich Sozialwesen der staatlichen 
Anerkennung als Erzieher/in vorauszugehen hat (Anerkennungsjahr).  
 
Die Kindertagesstätte Sonnenblume ist eine dreigruppige Einrichtung für bis zu 65 Kinder 
und bietet 36 Ganztagsplätze.  
 
Pädagogische Schwerpunkte der Arbeit in geschlossenen Gruppen sind: 
 

 Selbständigkeit 
 soziales Lernen 
 Kreativität 
 Bewegungserziehung 
 Beobachtungen und Dokumentationen (Portfolio) 
 Musikalität 
 Zusammenarbeit mit der Gemeinde und anderen Institutionen 

 
Das Praktikum bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des 
öffentlichen Dienstes (TVPöD). 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 30.05.2023 an die 
 

Ortsgemeinde Bekond 
Herrn Ortsbürgermeister Horst Melchisedech 

Schulstraße 6 
54340 Bekond 

E-Mail: buergermeister@bekond.de 
 
 

 
 
Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. Andere 
Dateiformate werden nicht akzeptiert.  
Postalisch eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. Wir bitten daher von 
der Zusendung von Originalen, Mappen o. Ä. abzusehen. 
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Ortsgemeinde Longuich 
 

 
Die Ortsgemeinde Longuich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Begleitung und 
Unterstützung des Offenen Jugendtreffs eine:n 
 

nebenamtliche Mitarbeiter:in (m/w/d). 
 
Ihre Aufgaben: 

 Begleitung und Initiierung der örtlichen Jugendgruppe / Jugendtreffarbeit, mit 
Unterstützung durch die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Schweich 

 Unterstützung der Jugendlichen bei der Durchsetzung ihrer Interessen vor Ort 
 Planung von Veranstaltungen gemeinsam mit den Jugendlichen und der 

Jugendpflege  
 Unterstützung der Jugendlichen bei Gesprächen, z.B. mit dem Gemeinderat 
  

 
Ihr Profil: 

 Ein Studium der Sozialen Arbeit oder eines vergleichbaren Studiengangs/Ausbildung 
sind von Vorteil 

 Sie haben Interesse an oder bereits Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen und der 
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. 

 Sie sind im Besitz der Jugendleiter-Card (JuLeiCa), bzw. können sich vorstellen diese 
im Rahmen Ihrer persönlichen Fortbildung zu erwerben. 

 Zu Ihren Stärken zählen Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 Sie haben eine selbstständige, engagierte Arbeitsweise sowie Organisationstalent. 
 Der Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B ist von Vorteil. 

 
Eine Anstellung erfolgt im Rahmen einer geringfügigen entlohnten Beschäftigung 
(Minijob) mit einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden. Da sich die Jugendlichen in der Regel 
in ihrer Freizeit im Jugendtreff aufhalten, wird die Bereitschaft zu bedarfsgerechter und flexibler 
Gestaltung der Arbeitszeiten, insbesondere auch in den Abendstunden und an Wochenenden, 
erwartet. 
 
Wenn Ihr Interesse geweckt ist, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
an der Römischen Weinstraße 

Fachbereich1/Personal 
Brückenstraße 26, 54338 Schweich 

 
oder per E-Mail an  

bewerbung@schweich.de 
 

Bewerbungen per E-Mail sind als PDF-Datei (möglichst in einer Datei) zu übersenden. 
Andere Dateiformate werden nicht akzeptiert. 
 
Für Fragen steht Herr Kimmlingen, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Schweich an der 
Römischen Weinstraße unter Tel. (06502) 9810-511 oder per E-Mail 
maximilian.kimmlingen@jugendzentrum-schweich.de zur Verfügung. 
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Gemäß § 7 Abs. 2 Buchstabe h) der Anstaltsatzung wurde dem Vor-
stand Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss kann vom 22.05.2023 
bis 31.05.2023 während der Dienststunden im Gebäude der Ver-
bandsgemeindewerke Schweich, 54343 Föhren, Europa-Allee 24, 
Zimmer 6 eingesehen werden.

Föhren, den 28. April 2023
Joachim Weber   Harald Guggenmos
Verwaltungsratsvorsitzender   Vorstand
KRT AöR   KRT AöR

Standesamt Schweich  
an der Römischen Weinstraße

Trauungstermine an Samstagen
Das Standesamt Schweich bietet zusätzlich zu den regulären 
Trauterminen (Montag bis Freitag zu den Öffnungszeiten der 
Verwaltung) an folgenden Samstagen Trauungstermine an:
17. Juni 2023 (ehem. Synagoge)
15. Juli 2023 (ehem Synagoge)
23. September 2023 (ehem. Synagoge)
11. November 2023 (Trauraum)
02. Dezember 2023 (Trauraum)

Die Trauungen finden an den Samstagen jeweils vormittags 
wie oben angegeben oder nach vorheriger vertraglicher 
Vereinbarung in einer anderen Außenstelle statt.

Es wird darauf hingewiesen, dass weitere Terminwünsche be-
züglich Samstagstrauungen keine Berücksichtigung finden.
Nähere Informationen über das Anmeldeverfahren zur Ehe-
schließung und die beizubringenden Unterlagen sowie die stan-
desamtlichen Gebühren erhalten Sie beim Standesamt unter 
der Telefon-Nr. 06502/407-208 (Frau Neri) oder 06502/407-209 
(Frau Zell), E-Mail neri.a@schweich.de

Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung:
Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Mo. - Mi. 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr

Schweich, 08.05.2023
Standesamt Schweich

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrangelegen-
heiten der VG Schweich am 10.10.2022
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch und in 
Anwesenheit von Schriftführer Julian Denis findet am 10.10.2022 
im Konferenzraum des Zweckverbandes IRT, Europa-Allee 1 in 
Föhren eine Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrangelegen-
heiten der VG Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Es liegen keine Mitteilungen vor.
2. Personal (Ehrenamt und Hauptamt)
Bürgermeisterin Christiane Horsch erläutert zunächst, dass die 
Aufgaben und Mehrbelastungen im Bereich Brand- und Katastro-
phenschutz in den letzten Jahren sowohl im Haupt- als auch im Eh-
renamt stetig gestiegen sind. Dieser Umstand macht es erforderlich 
nicht nur die Material- und Gerätewartung der Feuerwehren der VG 
Schweich personell weiter zu verstärken, sondern auch die Sach-
bearbeitung sowie bestimmte einsatzorganisatorische Aufgaben in 
das Tagesgeschäft zu übernehmen und somit auch das Ehrenamt 
zu entlasten. Eine weitere wichtige Aufgabe sei es auch künftig die 
Tagesalarmverfügbarkeit der Feuerwehr sicherzustellen.
Dazu erteilt die Vorsitzende dem stellvertretenden Wehrleiter Jür-
gen Follmann das Wort.
Herr Follmann erläutert zunächst die aktuelle Personalstatistik der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. Weiterhin werden die ak-
tuellen Zahlen im Bereich der Jugendfeuerwehr dargelegt.

Bekanntmachung
Am Dienstag, 16.05.2023 findet um 18:00 Uhr im Bürgerhaus 
„Familienzentrum“, Martinstraße 5, in Riol eine Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes
2. Mitteilungen
2.1. Gratulation Geburtstage
2.2. Gratulation Wahl Ortsbürgermeister Bekond - Horst Heinz 

Melchisedech
2.3. Mitteilung: LEADER - neue Förderperiode (2023-2029)
2.4. Mitteilung: EFRE-Fördercall „Kommunale Gebäudeenergie-

effizienzmaßnahmen“
3. Flächennutzungsplan; 22. Änderung zur Darstellung einer 

Sonderbaufläche „Solar“ in Schleich
4. 23. Änderung des Flächennutzungsplanes; fehlende Zustim-

mung der betroffenen Gemeinden; Entscheidung nach § 67 
Abs. 2 Satz 5 GemO

5. Flächennutzungsplan, 24. Änderung, sachlicher Teilflächen-
nutzungsplan Solarenergie; Abstimmung des Entwurfs zur 
Beantragung der landesplanerischen Stellungnahme und 
Beteiligung der Öffentlichkeit

6. Sportentwicklungskonzept für die Verbandsgemeinde Schweich
7. Sachstand Kommunaler Klimaschutz
8. Longuich Grundschule, Sanierung Laufbahn, Information 

Auftragsvergabe
9. Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung für Kinder im 

Grundschulalter
10. Pendler Radroute Schweich-Trier; Auftragsvergabe
11. Nachwahlen/ Nachbenennungen
11.1. Wahl Mitglied Ausschuss für Digitalisierung VG Schweich
11.2. Wahl Mitglied des Werkausschusses
11.3. Wahl stellv. Mitglied Ausschuss für Soziales, Jugend, Frei-

zeit und Sport VG Schweich
11.4. Wahl stellv. Mitglied im Ausschuss für Weinbau, Landwirt-

schaft und Umwelt
11.5. Wahl stellv. Mitglied in der Arbeitsgruppe für regenerative 

Energien
11.6. Wahl Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Wasserwerk Kylltal
11.7. Benennung Beisitzer/in CDU-Fraktion für den Vorstand 

„Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/ Krokowa e. V.
11.8. Benennung Beisitzer/in FWG-Fraktion für den Vorstand 

„Freundeskreis Verbandsgemeinde Schweich/ Krokowa e. V.
12. Verstärkung Personal wegen Flüchtlingssituation
13. Verstärkung Personal im Bereich Digitalisierung/ OZG/ DMS
14. Förderrichtlinien Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde 

Schweich
15. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkun-

gen und ähnlichen Zuwendungen
16. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Personalangelegenheiten
3. Verschiedenes

Schweich, 02.05.2023
Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Bekanntmachung
Öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 2022  

der „Kommunalen Klärschlammverwertung Region Trier 
(KRT), Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Gemäß § 14 Abs. 1 der Anstaltssatzung für die Kommunale Klär-
schlammverwertung Region Trier (KRT) AöR i. V. m. § 27 Abs. 3 der 
Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz, ist der festge-
stellte Jahresabschluss an sieben Werktagen öffentlich auszulegen. 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit einem Jahresergeb-
nis von 0,00 € und einer Bilanzsumme von 616.000,00 € wurde in der 
Sitzung des Verwaltungsrates am 24. März 2023 festgestellt. 

Amtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Verbandsgemeinde
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1.2. Einsatzgeschehen / Statistik
Wehrleiter Alex Loskyll erläutert die aktuelle Einsatzstatistik für das 
Jahr 2022. In diesem Jahr sind hohe Einsatzzahlen zu verzeich-
nen, u.a. auch Flächenbrände im Sommer, allerdings im Vergleich 
zu anderen Kommunen eher weniger Wald-, Vegetations- und Flä-
chenbrände.
Während der Arbeitszeit laufen die meisten Einsätze auf, daher ist 
die Tagesbereitschaft immens wichtig, um das fehlende Personal 
tagsüber zu kompensieren.
Im Lager des IRT konnte auch eine Tagesalarmwache eingerichtet 
werden – von dort rücken tagsüber weitere verfügbare Einsatzkräf-
te aus.
Wie bereits schon einmal vorgestellt, betreibt die Feuerwehr einen 
Twitter-Account. Dort werden auch Einsatzinformationen und War-
nungen geteilt.
1.3. Stab der Gemeinde - Arbeitsgruppe VGV
Die Abarbeitung größerer Einsatzlagen bedarf nicht nur einen ho-
hen Personalansatz an der oder den Schadenstellen, sondern auch 
die Einsatzleitung muss personell so aufgestellt sein, dass auch 
ein langanhaltender Einsatzbetrieb sichergestellt ist. Es wird dar-
gestellt, wie die Einsatzleitung auf Ebene der Verbandsgemeinde 
Schweich künftig besetzt und betrieben werden soll.
Das Thema Stabsarbeit ist nach den Ereignissen aus dem Sommer 
2021 wieder sehr aktuell aufgekommen. Auch auf Ebene der Ver-
bandsgemeinde wird neben der Einsatzleitung ein Verwaltungsstab 
je nach Einsatzlage erforderlich. In der Verbandsgemeinde Sch-
weich ist dieser Stab bereits in der Aufbauphase.
1.4. AEP - Perspektivische Planung für Notlagen - aufzeigen 
was fehlt, was künftig bearbeitet werden muss
Wehrleiter Alex Loskyll erläutert anhand des Alarm- und Einsatzpla-
nes Hochwasser wie diese Pläne aufgebaut sind und das die dort 
geplanten Maßnahmen im Einsatzfall umgesetzt werden müssen. 
Bei Großschadenslagen werden künftig auch in den Ortsgemein-
den Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung eingerichtet.
1.5. „Krisenkommunikation“
Bei Großschadenslagen ist eine entsprechende Kommunikation 
sowie Berichterstattung für die Öffentlichkeit eine zentrale Aufgabe. 
Mittlerweile ist die Presse auch bei alltäglichen Feuerwehreinsät-
zen vor Ort und möchte teilweise auch Statements vor der Kamera, 
die u.a. dann in den Abendnachrichten ausgestrahlt werden. Auch 
die Presse- und Medienarbeit muss die Feuerwehr an der Einsatz-
stelle leisten. Darüber hinaus ist es in der heutigen Zeit enorm wich-
tig die sozialen Medien zu bedienen und darüber zu informieren. 
Weiterhin müssen die sozialen Medien auch beobachtet werden, 
um bspw. Falschmeldungen vorzubeugen oder richtig zu stellen. 
Die Krisenkommunikation ist eine Aufgabe der Verwaltung der Ver-
bandsgemeinde.
2. Fahrzeug- und Ausstattungskonzept
2.1. Aktuelle (Fahrzeug) - beschaffungen
Die aktuellen Fahrzeugbeschaffungen sowie die geplanten Maßnah-
men für die Folgejahre werden gemäß dem Fahrzeugkonzept vorge-
stellt. Die Beschaffungen sind bis zum Jahr 2026 konzipiert - eine Fort-
schreibung für die Folgejahre wird vom Ausschuss empfohlen.
2.2. Darstellung lfd. Projekte/ fehlende Projekte
Die derzeit laufenden Baumaßnahmen sowie Unterhaltungsmaß-
nahmen werden vorgestellt. In diesem Bereich sind einige Maß-
nahmen noch nicht in der Umsetzung, sollen im entsprechenden 
Liegenschaftskonzept (Bau- und Unterhaltung) aber einbezogen 
und abgearbeitet werden.
2.3. Baumaßnahmen; Sachstand Klüsserath
Die Verwaltung informiert, dass durch die Corona-Pandemie das 
Projekt am Feuerwehrgerätehaus in Klüsserath nicht so voran ge-
bracht werden konnte, wie ursprünglich gewünscht. Allerdings sind 
die Planungen für den Anbau trotzdem fortgeschritten. Die stati-
schen Berechnungen sind erfolgt und aktuell wurde ein Bodengut-
achten in Auftrag gegeben.
2.4. Einlassstelle Boot Klüsserath
Eine Einlassstelle für Boote im Bereich des Campingplatzes Klüs-
serath ist bereits planerisch verfolgt worden. In der Zwischenzeit 
wurde eine alternative Lösung geprüft:
Wehrleiter Alex Loskyll erläutert, dass künftig das Wassern von 
Booten auch mit dem Wechselladerfahrzeug des Kreises möglich 
wäre, da dort auch ein Kran angebracht wird. Somit könne man den 
baulichen Aufwand umgehen. Nach Auslieferung des Wechsella-
derfahrzeugs mit Kran werden entsprechende Versuche durchge-
führt und die Maßnahmen neu bewertet.
2.5. Situation Fell/ Fastrau
In den Feuerwehrgerätehäusern Fastrau und Fell gibt es aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten Probleme, erforderliche Fahrzeuge 
zu stationieren. 

Ein generelles Problem ist die Tagesalarmverfügbarkeit. D.h. die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen arbeiten überwiegend 
nicht in ihrem Heimatort und sind für Feuerwehreinsätze tagsüber 
nicht verfügbar. Dazu wurde eine entsprechende Abfrage bei allen 
Feuerwehren durchgeführt. Im Durchschnitt stehen während der 
Arbeitszeit tagsüber ca. 20% des Personals aller Feuerwehren zur 
Verfügung. Hilfreich bei der Abarbeitung von Einsätzen während 
der Arbeitszeit ist das Personal der Tagbereitschaft der Verbands-
gemeindeverwaltung. Dazu werden derzeit 13 Verwaltungsmitar-
beiter/innen für Feuerwehreinsätze freigestellt und verstärken da-
mit die Tagesalarmverfügbarkeit.
Der aktuelle Aufgabenumfang des hauptamtlichen Personals im 
Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz wird nachfolgend von 
der Verwaltung erläutert. Zunächst wird dem Ausschuss das Aufga-
benspektrum der Verwaltung sowie das der hauptamtlichen Gerä-
tewarte vorgestellt. Die Anforderungen und Umfänge der Aufgaben 
sind stetig gestiegen. Dazu wurde im Bereich der Verwaltung eine 
Stelle im Umfang von 0,5 befristet eingerichtet, um die Aufgaben-
felder Personalverwaltung sowie die Aus- und Fortbildung zu unter-
stützen. Die Vorsitzende schlägt dem Ausschuss vor die 0,5-Stelle 
im Stellenplan 2023/2024 vorzusehen.
Im Bereich der Gerätewartung der Feuerwehr ist es grundsätzlich 
so, dass feuerwehrtechnisches Gerät in fest vorgegebenen Inter-
vallen und Fristen geprüft werden muss. Dazu wird seitens der 
Verwaltung der Prüf- und Wartungsaufwand der hauptamtlichen 
Gerätewarte vorgestellt. Aus der Berechnung des Prüf- und War-
tungsaufwandes geht ein Bedarf von zwei weiteren Vollzeitstellen 
hervor. Die Vorsitzende schlägt dem Ausschuss vor diesen Bedarf 
ebenfalls im Stellenplan vorzusehen und eine Ausschreibung im 
Jahr 2023 zu realisieren.
Beschluss: Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat 
die Personalanpassung wie vorgestellt für den Stellenplan 2023 / 
2024 vorzusehen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Haushalt 2023 / 2024
Die Planungen und Haushaltsansätze für die Jahre 2023 und 2024 
werden von der Verwaltung vorgestellt.
Im investiven Bereich sind verschiedene Baumaßnahmen sowie 
Fahrzeugbeschaffungen für die kommenden Jahre vorgesehen:
Die gemeldeten Baumaßnahmen sowie Bauunterhaltungen der 
einzelnen Feuerwehren sollen im Konzept für die Folgejahre auf-
genommen, priorisiert und abgearbeitet werden. Die im aktuellen 
Fahrzeugkonzept vorgesehenen Beschaffungen sollen wie vor-
gestellt umgesetzt werden. Weiterhin wird vorgeschlagen das im 
Jahr 2026 endende Fahrzeugkonzept fortzuschreiben. Dem wird 
zugestimmt.
Im Bereich des Katastrophenschutzes sind einige Neuanschaffun-
gen und Ausstattungsgegenstände u.a. im Bereich Hochwasser-
schutz geplant.
Beschluss: Der Ausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinde-
rat die Haushaltsansätze für den Bereich Brand- und Katast-
rophenschutz in den Plan für den Doppelhaushalt der Jahre 
2023 und 2024, inkl. evtl. Änderungen und Ergänzungen, zu 
übernehmen und zu beschließen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
4. Verschiedenes
Es liegen keine Mitteilungen vor.

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrangelegen-
heiten der VG Schweich am 13.10.2022
Unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Christiane Horsch und in 
Anwesenheit von Schriftführer Julian Denis findet am 13.10.2022 
im Konferenzraum des Zweckverbandes IRT, Europa-Allee 1 in 
Föhren eine Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrangelegen-
heiten der VG Schweich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Aktuelle Projekte/ Themen
1.1. Entwicklung BKI
Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises 
Trier-Saarburg, sowie sein Stellvertreter sind im Mai 2022 von 
Landrat Stefan Metzdorf von ihren Aufgaben entbunden worden. 
Seitdem hat ein feuerwehrtechnischer Bediensteter der Kreisver-
waltung die Aufgaben übernommen. Auch die Wehrleiter der Ver-
bandsgemeinden unterstützen bei der Wahrnehmung der Aufga-
ben und übernehmen abwechselnd monatlich den Einsatzdienst.
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Wir hoffen, mit dieser Aktion einen Beitrag zum Umweltschutz sowie 
zur Verminderung des Straßenverkehrsaufkommens zu leisten und 
wünschen uns, dass diese Serviceleistung einen regen Zuspruch 
findet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsge-
meindeverwaltung Schweich, Tel.: 06502/407-111.

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich
an der Römischen Weinstraße

Kostenlose Fahrgemeinschaftsbörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon: ....................................................................................

Suche (   ) bzw. biete (   ) Fahrgelegenheit
(bitte Zutreffendes ankreuzen!)

von: ..........................................................................................

nach: ........................................................................................

Abfahrtszeit:........................................................................Uhr

Rückfahrtszeit .....................................................................Uhr

Wochentage:. ..........................................................................

Fahrgemeinschaft könnte ab ....................................beginnen.

Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂
Kostenlose Altgerätebörse

Ziel dieser Altgerätebörse ist es, Gegenstände zu vermitteln, die 
ansonsten vielfach im Sperrmüll landen, weil sie für den Besitzer 
nutzlos sind. Für andere haben diese Gegenstände jedoch noch 
vielfach Gebrauchs- oder Sammelwert. Zur Vermeidung unnötiger 
Müllbeseitigung haben Sie im Rahmen der Altgerätebörse deshalb 
die Möglichkeit, die kostenlose Abgabe solcher gebrauchsfähigen 
Gegenstände oder Sammlerstücke mit einer kurzen Beschreibung 
und unter Angabe der Telefonnummer und/oder E-Mail Adresse im 
Amtsblatt anzubieten. Wenn Sie also solche Gegenstände kostenlos 
abgeben möchten, bitten wir, den nachstehend abgedruckten Ant-
wortcoupon ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich 
zurückzusenden. Wir werden dann Ihre Meldung mit einer kurzen Be-
schreibung des abzugebenden Gegenstandes und Ihrer Telefonnum-
mer bzw. E-Mail Adresse kostenfrei veröffentlichen. Interessenten kön-
nen sich dann direkt an die Anbieter wenden. Die Anzeige wird in zwei 
aufeinanderfolgenden Amtsblättern veröffentlicht.
Sollte eine zweite Veröffentlichung nicht gewünscht werden, bitten 
wir um telefonische Mitteilung unter der Telefon-Nr. 06502/407-111 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich.

Kostenlose Altgerätebörse

Name, Vorname:......................................................................

Straße: .....................................................................................

Wohnort: ..................................................................................

Telefon: ....................................................................................

E-Mail: .....................................................................................
Kurze Beschreibung des kostenlos  

abzugebenden Gegenstandes:
.................................................................................................
.................................................................................................
Bitte diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an die

Verbandsgemeindeverwaltung Schweich,
Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

In Fastrau ist derzeit ein Tragkraftspritzenanhänger stationiert. Ein 
zugehöriges Zugfahrzeug (Traktor) ist allerdings seit längerer Zeit 
nicht verfügbar. Der Ausschuss empfiehlt für die Feuerwehr Fastrau 
eine intensivere Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Fell bei Übun-
gen und Einsätzen anzustreben und die fehlende technische Kom-
ponente bis auf weiteres zu kompensieren.
Für die Zukunft wäre eine Zusammenlegung der beiden Wehren an ei-
nem neuen gemeinsamen Standort zu prüfen. Anlässlich der nächsten 
Sitzung des Feuerwehrausschusses werden die baulichen und techni-
schen Gegebenheiten vor Ort besichtigt und bewertet.
3. Warnung der Bevölkerung
3.1. Sirenen
Wehrleiter Alex Loskyll erläutert, dass die Zuständigkeit für die War-
nung der Bevölkerung im Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
(LBKG) geregelt ist. Jeder Aufgabenträger (Verbandsgemeinden, 
verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise) hat in 
seinem Aufgabenbereich die Warnung der Bevölkerung idealerwei-
se mit einem Warnmittel-Mix sicherzustellen. Die Bürgermeister/in-
nen der Verbandsgemeinden haben den Landkreis mit der Planung 
des kreisweiten Warnnetzes beauftragt. Die Verbandsgemeinde 
beschafft parallel weitere mobile Warnanlagen, um dezentrale War-
nungen ausstrahlen zu können.
3.2. Digitales Alarmierungsnetz RLP
Das digitale Alarmierungsnetz wird durch das Land im Auftrag der 
Kommunen in Rheinland-Pfalz weiterhin ausgebaut. Im Landkreis 
Trier-Saarburg ist der Probebetrieb für das Jahr 2023 geplant. In 
der Verbandsgemeinde Schweich wurden im Laufe des Jahres 
Sendestationen ertüchtigt.
4. Aktuelle Übersicht zu Personal & Ausbildung
4.1. Personalstatistik und -entwicklung
Die aktuelle Personalstatistik der aktiven Feuerwehrangehörigen 
wurde bereits in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am 10. 
Oktober unter dem Tagesordnungspunkt Personal vorgestellt.
4.2. Jugendfeuerwehr
Die Personalstatistik und -entwicklung bei den Jugendfeuerwehren 
der VG Schweich wurde bereits in der Sitzung des Feuerwehraus-
schusses am 10. Oktober unter dem Tagesordnungspunkt Perso-
nal vorgestellt.
4.3. Ausbildung auf VG-Ebene
Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen auf Ebene der 
Verbandsgemeinde wird berichtet.
4.4. Ausbildung auf Kreis-Ebene
Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen auf Kreisebene 
wird berichtet. Die Verwaltung stellt dem Ausschuss eine Auflistung 
der geleisteten Ausbildungsstunden der ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen vor. Im Durchschnitt werden pro Jahr ca. 4.600 
Stunden an Ausbildung auf allen Ebenen geleistet. Darunter fallen 
Lehrgänge an der Landesfeuerwehrakademie sowie auf Kreis- und 
VG-Ebene und externen Seminaren. Weiterhin sind die ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen verpflichtet pro Jahr mindestens 40 
Stunden Ausbildung, bspw. durch Übungen in den Feuerwehren zu 
absolvieren. Bei ca. 560 Feuerwehrangehörigen ergibt sich somit 
pro Jahr eine Zahl von über 22.000 Ausbildungsstunden.
4.5. Ausbildung an der Landesfeuerwehrakademie
Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen auf Landesebene 
(Landesfeuerwehrakademie) wird berichtet.
4.6. Externe Aus- und Fortbildungen
Über die durchgeführten Aus- und Fortbildungen von externen 
Dienstleistern wird berichtet.
4.7. Abnehmende Ausbildungsbereitschaft
Der Ausbildungsbedarf der Feuerwehrangehörigen ist nach wie vor 
auf allen Ebenen sehr hoch. Seit ein paar Jahren ist allerdings zu 
beobachten, dass einige Feuerwehrangehörige trotz fester Zusage 
nicht an den geplanten Ausbildungen und Lehrgängen teilnehmen 
oder Lehrgänge nur mit Fehlstunden bzw. Fehltagen besuchen kön-
nen, wodurch die Ausbildung nicht vollständig abgeschlossen wird.
5. Verschiedenes
Es liegen keine Mitteilungen vor.

Umweltinfos / Umweltangebote

Fahrgemeinschaftsbörse  
der Römischen Weinstraße

Als kostenlose Serviceleistung unserer Verbandsgemeinde bieten 
wir die Nutzung der „Fahrgemeinschaftsbörse Römische Weinstra-
ße“ an. Zu diesem Zweck haben wir einen Antwortcoupon erstellt, 
den Sie bitte ausgefüllt an die Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich zurücksenden. Wir werden dann Ihr Angebot über eine Fahr-
gemeinschaft oder Ihren Wunsch nach einer Mitfahrgelegenheit 
kostenlos im Amtsblatt unter Angabe Ihrer Telefonnummer veröf-
fentlichen. 
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Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Wehrführer
2. Gedenken der Verstorbenen
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung
4. Bericht des Wehrführers
5. Bericht des Kassenwarts
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Bericht des Jugendwarts
8. Aussprache zu den Berichten
9. Entlastung des Vorstandes
10. Satzungsänderung
11. Verschiedenes

Freiwillige Feuerwehr Föhren
Unsere nächste Übung findet am Dienstag, 16.05.2023 um 19:30 
Uhr statt. Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebe-
ten. Bei Verhinderung bitte bei der Wehrführung abmelden.

Freiwillige Feuerwehr Schweich
Am Montag, 15.05.2023, findet um 19:30 Uhr unsere nächste 
Übung statt. Thema: Tragbare Leitern.

Feuerwehren

Freiwillige Feuerwehr Detzem  
und Förderverein  

der Freiwilligen Feuerwehr Detzem
Freiwillige Feuerwehr Detzem
Am 12.05.2023 findet um 18:30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Det-
zem die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Detzem statt. 
Hierzu laden wir alle Aktiven und Alterskameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Detzem recht herzlich ein.
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Detzem e.V.
Am 12.05.2023 findet um 18:30 Uhr im Feuerwehrgeräteshaus 
Detzem die diesjährige Jahreshauptversammlung des Förderver-
eins der Freiwilligen Feuerwehr Detzem e.V. statt. Hierzu laden wir 
alle Mitglieder des Fördervereins recht herzlich ein.

Mitteilungen der Römischen Weinstraße

Öffnungszeiten Tourist-Information Römische Weinstraße Schweich
Wir sind für Sie da:

01.05. - 31.10.
Montag - Freitag

09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag

09:00 - 12:00 Uhr
01.11. - 30.04.

Montag - Freitag
09:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 06502-93380

Veranstaltungskalender
vom 12.05.-21.05.2023

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

12.-
20.05.2023

Detzem Straußwirtschaft im Weingut Thul geöffnet Mo, Di, Do, Fr, Sa ab 16:30 Uhr, Sonntag ab 15 Uhr,
Mittwoch Ruhetag, Weingut Jörg Thul, Neustr. 17,
Tel: 06507 993077

12.-
21.05.2023

Pölich Straußwirtschaft Weinstube Schömann Donnerstag/Freitag ab 17.00 Uhr,
Samstag, Sonntag/Feiertag
ab 16.00 Uhr, Hauptstr. 4

13.-
21.05.2023

Mehring Vinothek geöffnet Samtasg und Sonntag ab 16.00 Uhr geöffnet,
Weingut Kühner-Adams, Vinothek am Flusskilometer 
174,
Mehring Ortsteil Lörsch, Tel: 06502- 20617

12.05.2023 Trittenheim Wine & Tapas Beginn: 18.00 Uhr, Cabinett 1876, Laurentiusstr. 17
12.05.2023 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot und 

Mineralwasser; Anmeldung bis 19:00 Uhr freitags 
unter 06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider; Corneliuspforte 
63;
Beginn: 20:00 Uhr; Kosten:8,00€ pro Person

12.-
14.05.2023

Leiwen Weingarten Moselliebe geöffnet Beginn: 12.00 Uhr, Leiwen Zummet

13.-
14.05.2023

Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr,
Haus der Krippen - Domus Praesepiorum, Hauptstraße 
83,
Tel. (06507) 93 92 04, E-Mail: info@krippenmuseum.info

13.05.2023 Bekond Aktionstag Beginn: 9.00 Uhr.Treffpunkt Weingut Herbert Kuhnen,
Am Weiher 12.
Veranstalter: Heimat- und Verkehrsverein Bekond e.V.

13.05.2023 Föhren Tageswanderung HuVV Föhren
13.05.2023 Fell Kindgerechte Führung mit Schatzsuche und 

Goldwaschen
Beginn: 14.00 Uhr, Besucherbergwerk Fell

13.-
14.05.2023

Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr,
Haus der Krippen - Domus Praesepiorum, Hauptstraße 83,
Tel. (06507) 93 92 04, E-Mail: info@krippenmuseum.info



Schweich - 32 - Ausgabe 19/2023

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

13.05.2023 Longuich Kräuterwanderung: Lernen Sie auf einer geführ-
ten Wanderung im Rahmen der „Woche der Ar-
tenvielfalt“ Wildpflanzen unter professioneller An-
leitung kennen. Die Wanderung wird durchgeführt 
von: Helga Schmitz, NATUR-Erlebnisbegleiter 
MOSEL (DLR), Kultur- und Weinbotschafterin 
MOSEL (IHK)

Beginn: 16.00 Uhr,
Treffpunkt: Tourist Information Longuich, Maximinstr. 18,
Dauer: ca. 2 Stunden,
Kosten: 12,50 € p.P. (Kinder 5,00 €),
Anmeldung: longuich@roemische-weinstrasse.de oder
unter 06502-1716 (bis zum 08.05.2023).

13.05.2023 Mehring Weintournee: Mit eurem Ticket könnt ihr am Event-
Tag zwischen 11 & 19 Uhr in 22 Weingütern Weine 
verkosten. Eure Tour-Stopps bestimmt ihr selbst. In 
jedem Weinbaubetrieb gibt es natürlich die Möglich-
keit eine Kleinigkeit zu essen. Ab 19 Uhr auf unse-
rer After-Show-Party mit Livemusik, Wein und guter 
Stimmung. Der Eintritt zur Party ist kostenlos.

Die Tournee beginnt ab 11:00 Uhr am Kulturzentrum
„Alte Schule“. Alternativ könnt Ihr jederzeit bei einem
der Winzer starten.
Weitere Infos unter: http://www.weintournee.de/

13.-
14.05.2023

Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche;
Ab Ostern jeden Samstag, Sonntag und Feiertag
öffnet die Pfarrkirche St. Laurentius in Longuich
von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und lädt
zur Besichtigung ein.

13.05.2023 Riol Wildkräuterwanderung mit Alpakas, Veranstalter: 
Bea Birkenhain und Helga Schmitz

Anmeldung erforderlich bis zum 12.5.23
unter: wein.und.kraeuter@gmail.com,
Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben.
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk,
Teilnehmerbetrag:
Erwachsene 20,00 €, Kinder 4-12 Jahre 15,00 €

13.-
14.05.2023

Riol Wein- und Informationsstand 
am Moselufer geöffnet

Beginn: 11.00 Uhr, Kirchenchor Riol.

13.05.2023 Schweich Eröffnung Kunstausstellung „Schöne Tiefgrün-
digkeit“: Unter dem bekanntem Motto „Kunst trifft 
Kultur in Schweich“freuen wir uns, Ihnen mit Ro-
land Grundheber und Benedikt M. Bohlinger zwei 
sehr bekannte Künstler vorstellen zu können.

Beginn: 18.00 Uhr, Ehemalige Synagoge Schweich

13.05.2023 Schweich Saxtitude an der Heilbrunnenkapelle 
im Meulenwald

Beginn: 19.00 Uhr, Heilbrunnenkapelle,
Sie erreichen den Konzertort nur zu Fuß
(je nach Parkplatz und Wanderweg circa 20 bis 45 
Minuten),
freie Sitzplatzwahl. Parkplätze finden Sie unterhalb
des Heilbrunnens, am Forstamt Trier-Quint,
am Wanderparkplatz Rothenberg (Baumweltpfad),
Bitte beachten Sie, dass es vor Ort keine Toilette gibt.
Weitere Infos unter: www.kultur-in-schweich.de

14.05.2023 Schweich Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt – Bei der 
Besichtigung und fachkundigen Führung illustriert 
die Inbetriebnahme der Wassermühle den Mül-
leralltag vergangener Tage. Außerdem sind Füh-
rungen ganzjährig jederzeit nach Vereinbarung 
möglich. Anfragen an: info@molitorsmuehle.de 
oder Tel.: 06502-1336

Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von
14.00 bis 18.00 Uhr – Einlass bis 17.00 Uhr.
Technikmuseum und Kulturdenkmal
„Molitorsmühle“ am Föhrenbach,
weitere Infos: www.molitorsmuehle.de

14.05.2023 Ensch Kleines Dorf
- große (Arten)Vielfalt: Natur.Kultur.Genuss:
Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und 
der Heimatverein Ensch e.V. laden herzlich zur 
Abschlussveranstaltung „Kleines Dorf – große 
(Arten)Vielfalt – Ensch: Natur.Kultur.Genuss“ im 
Rahmen der „Woche der Artenvielfalt“ ein.Zum 
Muttertag erwartet die Besucher ein buntes Pro-
gramm, rund um Natur, Kultur und Genuss.

Beginn: 11.00 Uhr, Dorfmuseum

14.05.2023 Klüsserath 39. Klüsserather Seifenkistenrennen Beginn: 10.00 Uhr, Krainstrasse, Neubaugebiet
14.05.2023 Schweich Kunstausstellung „Schöne Tiefgründigkeit“: Un-

ter dem bekanntem Motto „Kunst trifft Kultur 
in Schweich“freuen wir uns, Ihnen mit Roland 
Grundheber und Benedikt M. Bohlinger zwei sehr 
bekannte Künstler vorstellen zu können.

Samstags/Sonntags: 11:00 – 18:00 Uhr,
Eintritt: freier Eintritt,
Veranstaltungsort: Ehemalige Synagoge, Schweich,
Veranstalter: Stadt Schweich in Kooperation
mit Kultur in Schweich e.V.,
Ansprechpartner: Rudolf Maus;
e-Mail: kunst-schweich@t-online.de,
Weitere Infos unter: www.kultur-in-schweich.de

17.05.2023 Föhren Wanderung Beginn: 14.00 Uhr, HuVV Föhren
17.05.2023 Trittenheim Öffentliche Bücherei Die Bücherei öffnet von 16.00 bis 18.00 Uhr,

Grundschule Trittenheim
18.05.2023 Detzem Bergfest Beginn: 11.00 Uhr, Grillhütte Detzem
18.05.2023 Föhren Familientag Malteserhaus
18.05.2023 Longuich 100 Jahre Feuerwehr Longuich mit Familienfest Beginn: 10.00 Uhr,

Mehrgenerationenpark/Feuerwehrgerätehaus
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Diese Woche in den Kreis-Nachrichten

• Berufsorientierungstag in Saarburg
• Saar-Pedal geht in die nächste Runde

Die Kreis-Nachrichten finden sich im Anschluss an 
den redaktionellen Teil des Amtsblattes.

Datum
von/bis

Gemeinde Veranstaltung Veranstalter
Veranstaltungsort

18.05.2023 Riol Wein- und Informationsstand am Moselufer geöffnet Beginn: 11.00 Uhr, Alle Weingüter der Saison
19.05.2023 Bekond Kath. Öffentliche Bücherei Bekond -Die Bücherei 

ist freitags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.
Ort: Pfarrsaal an der Kirche;
Kontakt: Wein- und Obstgut Briesch,
Telefon: (0049) 6502 20124, Wein-Obstgut@t-online.de

19.-
21.05.2023

Leiwen Dorffest Beginn: 17.00 Uhr, Forum Livia

19.05.2023 Longuich 100 Jahre Feuerwehr Longuich - Blaulichtparty Beginn: 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Longuich
19.05.2023 Schweich Duo Zaruk: „Agua“ - Neue Melodien aus der Welt 

des Wassers
Beginn: 19.00 Uhr, Ehemalige Synagoge Schweich,
Weitere Infos: www.zarukmusic.com,
Einlasszeit: 18:30 Uhr, Eintritt: 12 €
Vorverkauf über Ticket Regional;
Mitglieder Kultur in Schweich e.V. ermäßigt (9,60€);
Abendkasse 13 €, www.ticket-regional.de

19.05.2023 Schweich Weinprobe für jedermann - 7 Weine inkl. Brot und 
Mineralwasser; Anmeldung bis 19:00 Uhr freitags 
unter 06502-8467

Familienweingut Marmann-Schneider;
Corneliuspforte 63; Beginn: 20:00 Uhr;
Kosten:8,00€ pro Person

20.05.2023 Fell Kindgerechte Führung mit Schatzsuche und 
Goldwaschen

Beginn: 14.00 Uhr, Besucherbergwerk Fell

20.-
21.05.2023

Riol Wein- und Informationsstand am Moselufer 
geöffnet

Beginn: 11.00 Uhr, Weingut Uli Rohr

20.-
21.05.2023

Föhren Flugplatzfest Fliegerclub Trier, Flugplatz Föhren

20.-
21.05.2023

Longuich Offene Kirche Veranstalter: Arbeitskreis Offene Kirche;
Ab Ostern jeden Samstag, Sonntag und Feiertag
öffnet die Pfarrkirche St. Laurentius in Longuich
von 16.00 bis 18.00 Uhr ihre Pforten und
lädt zur Besichtigung ein.

20.-
21.05.2023

Klüsserath Krippenmuseum geöffnet Samstag und Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr,
Haus der Krippen - Domus Praesepiorum,
Hauptstraße 83, Tel. (06507) 93 92 04,
E-Mail: info@krippenmuseum.info

20.-
21.05.2023

Schweich Hoffest Weingut Marmann-Schneider Corneliuspforte 63, Tel: 06502-8467

20.05.2023 Schweich Halbtageswanderung Eifelverein Ortsgruppe 
Trier: Rundwanderung 9.15 Uhr ab Schweich P 
Wasserbehälter zur Zellertalhütte nach Mehring, 
Strecke etwa 10,5 km, ca. 3,5 Std. Rucksackver-
pflegung. Schlussrast nach Absprache, WF: Doris 
Hättig.

9.00 Uhr Treff für Fahrgemeinschaften bei der ehema-
ligen Post am Hbf Trier; Für alle Wanderungen ist eine 
Anmeldung beim WF erforderlich mit Angabe,
ob Mitfahrgelegenheit erwünscht oder angeboten wird,
ebenso die Teilnahme an Einkehr
(jeweils am Tag vorher bis 12 Uhr,
mittwochs zwei Tage vorher bis 18.00 Uhr).
Witterungsbedingte Änderungen nur
in der Homepage ersichtlich! www.eifelverein-trier.de

20.-
21.05.2023

Schweich Kunstausstellung „Schöne Tiefgründigkeit“: Un-
ter dem bekanntem Motto „Kunst trifft Kultur 
in Schweich“freuen wir uns, Ihnen mit Roland 
Grundheber und Benedikt M. Bohlinger zwei sehr 
bekannte Künstler vorstellen zu können.

Samstags/Sonntags: 11:00 – 18:00 Uhr,
Eintritt: freier Eintritt,
Veranstaltungsort: Ehemalige Synagoge, Schweich, Ver-
anstalter: Stadt Schweich in Kooperation mit Kultur in 
Schweich e.V.,
Ansprechpartner: Rudolf Maus;
e-Mail: kunst-schweich@t-online.de,
Weitere Infos unter: www.kultur-in-schweich.de

21.05.2023 Schweich Es wird Wasser auf die Mühl‘ gekehrt – Bei der 
Besichtigung und fachkundigen Führung illustriert 
die Inbetriebnahme der Wassermühle den Mül-
leralltag vergangener Tage. Außerdem sind Füh-
rungen ganzjährig jederzeit nach Vereinbarung 
möglich. Anfragen an: info@molitorsmuehle.de 
oder Tel.: 06502-1336

Jeden Sonntag und Feiertag geöffnet von 14.00 bis 18.00 
Uhr – Einlass bis 17.00 Uhr. Technikmuseum und Kultur-
denkmal „Molitorsmühle“ am Föhrenbach, weitere Infos: 
www.molitorsmuehle.de

21.05.2023 Fell Internationaler Museumstag Beginn: 11.00 Uhr, Besucherbergwerk Fell
21.05.2023 Schweich 140 Jahre Kapelle am Heilbrunnen - Gottesdienst Beginn: 10.30 Uhr, Kapelle am Heilbrunnen

Anforderungen an Digitalfotos
Wir bitten um Beachtung!
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Digitalfotos 
mit einer Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei Bildbreite 90 
mm) abgedruckt werden können. Fotos mit einer geringeren 
Auflösung werden nicht abgedruckt, hierzu ergeht keine be-
sondere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Jugend-InfoA

Dein FSJ/BFDDDDDeeeeiiiinnnn FFFFSSSSJJJJSJSSSJSJSJSSSJSSJS ////BBBBFFFFDDDD 
im Jugendbüroiiiimmmm JJJJuuuuggggeeeennnnddddbbbbüüüürrrroooo

SchweichSSSScccchhhhwwwweeeeiiiicccchhhh
Wie wäre es mit einem "Freiwilligen sozialen Jahr" (FSJ)

oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) im Jugendbüro
der Verbandsgemeinde Schweich?

Ab dem Sommer 2023 kannst Du bei uns das Feld
der Jugendarbeit näher kennenlernen!

Du erlebst ein tolles Team, spannende Projekte, hast die Möglichkeit Deine eigenen
Ideen mit einzubringen und Deine Kompetenzen zu erweitern.
Du wirst den offenen Treff im Jugendzentrum und die selbstverwalteten Jugendtreffs
in den Gemeinden kennenlernen, Ferienangebote begleiten und jugendkulturelle
sowie jugendpolitische Projekte organisieren.
Im Rahmen von Bildungstagen kannst Du Dich mit anderen Freiwilligen  über Deine
Erfahrungen austauschen und Dich fort- und weiterbilden. Das alles wird Dir bei der
beruflichen Orientierung Sicherheit geben und Dir zeigen, ob ein Job im Bereich der
Sozialen Arbeit das Richtige ist.

Für Dein Engagement bekommst du monatliches Taschengeld, Sozialversicherungs-
beiträge werden übernommen und der Kindergeldanspruch bleibt erhalten.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (ausschließlich als PDF-Datei) an
bewerbung@schweich.de oder schriftlich an:

Verbandsgemeinde Schweich
Fachbereich 1/Personal
Brückenstraße 26
54338 Schweich

Mehr Infos unter:
E-Mail: info@jugendzentrum-schweich.de
Telefon: +49 6502 9810510
www.jugendbuero-schweich.de

„Kleine-Hilfe-Börse“ des  
Familienbündnisses Römische Weinstraße
Das Familienbündnis Römische Weinstraße hat es sich u. a. zum 
Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und älteren Menschen positiv zu gestalten und das Zu-
sammenleben der Generationen zu verbessern. Hierzu gehört es 
auch, sich gegenseitig im Alltag, z.B. bei der Betreuung von Fami-
lienmitgliedern, beim Einkaufen, für Behördengänge, bei der Gar-
tenarbeit, bei der Versorgung von Haustieren etc. zu unterstützen.
Mit der „Kleine-Hilfe-Börse“ werden zum einen Leute gesucht, die 
ehrenamtlich was für andere tun wollen, Ihre Interessen und Fä-
higkeiten zur Verfügung stellen können, um zu helfen und einen 
sinnvollen Beitrag zu leisten.
Zum anderen bieten wir denjenigen, die im Alltag Unterstützung 
brauchen, die Möglichkeit, jemanden zu finden, der Ihnen ehren-
amtlich Hilfe bietet.
Ihr Angebot bzw. Ihr Wunsch nach einer „Kleinen-Hilfe“ wird im 
Amtsblatt unter Angabe des Ortes und der Telefonnummer / Email-
Adresse (ohne Namen) veröffentlicht.
Die Interessenten können dann direkt Kontakt miteinander aufnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei dieser Serviceleis-
tung keinerlei Erfolgsgarantie geben können und jegliche Haftung 
ausschließen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns unter Tel. 06502/407-
302 in Verbindung setzen.

Kleine-Hilfe-Börse

Name, Vorname:......................................................................

Straße:  ....................................................................................

Wohnort:  .................................................................................

Telefon/E-mail:  ........................................................................

(bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Suche bzw. biete „Kleine Hilfe“

Tätigkeit:  .................................................................................

Zeitumfang: .............................................................................

Beginn:  ...................................................................................

Diesen Antwortcoupon ausgefüllt zurücksenden an das 
Familienbündnis Römische Weinstraße 

Brückenstraße 26, 54338 Schweich

✂

✂

Kleine-Hilfe-Börse
Biete:

Lfd.-Nr. 20230504
Tätigkeit: Einkaufen

(im Rahmen meiner eigenen Einkäufe 
in den Schweicher Märkten)

Zeitumfang: 1 - 2 Std./Woche
Beginn: sofort
Telefon/E-Mail: 0151-59455704

Gleichstellungsbeauftragte 
/ Seniorenbeauftragte

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte  
für die Verbandsgemeinde Schweich

Frau Heike Frechen
Telefonische Sprechzeit: montags von 17.00 - 19.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
Tel.: 06502/5064561, Email: senioren@schweich.de
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Suchtberatung „Die Tür“
Die Suchtberatungsstelle Trier „Die Tür“ bietet in Schweich wö-
chentliche Sprechstunden an. Um Voranmeldung wird gebeten.
Ort: Sozialraumzentrum Schweich, Stefan-Andres-Straße 4, 54338 
Schweich.
Voranmeldung: über die Suchtberatung Trier e.V. in Trier, Tel. 0651 
170360.
Ansprechperson: Sarah Haffner, Sozialarbeiterin B.A.

Schulen

Sozialpädagogische Beratung  
an Grundschulen in der VG Schweich

Ansprechpartner: Sagar Schieben
Bodenländchen 2; 54338 Schweich
Mobil: 0171/5481989
E-Mail: s.schieben@kv-trier-saarburg.drk.de
zuständig für die Grundschulen in Schweich, Föhren, Leiwen, 
Mehring, Longuich, Fell, Kenn, Klüsserath und Trittenheim

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)  
an der Grundschule Leiwen

Junge engagierte Menschen zwischen 16 und 26 Jahren (vorzugs-
weise ab 18 Jahre) können sich an der Grundschule Leiwen begin-
nend zum neuen Schuljahr, für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
an einer Ganztagsschule bewerben.
Für ein Jahr arbeiten die Freiwilligen an einer Ganztagsschule mit, un-
terstützen die Lehrer/innen im Unterricht und bei der Aufsicht, betreuen 
die Kinder beim Mittagessen oder bei den Hausaufgaben, begleiten 
das Nachmittagsangebot und können eine eigene AG anbieten.
Als Freiwillige/r erhält man ein monatliches Taschengeld, Verpfle-
gungsgeld, ist sozialversichert und nimmt an insgesamt 25 Bil-
dungstagen teil, in denen notwendiges Wissen und Kompetenzen 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vermittelt werden.
Interessierte informieren und bewerben sich bitte bei der Grund-
schule Leiwen, Herr Eßling, Tel. 06507/3763, gs.leiwen@web.de 
oder online beim Kulturbüro Rheinland-Pfalz - Träger des FSJ - un-
ter www.fsj-ganztagsschule.de.

Förderverein der  
Grundschule Schweich e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Zu unserer diesjährigen ordentlichen Mitgliederversammlung am 
Dienstag, dem 16.05.2023, um 19:30 Uhr im Lehrerzimmer der Grund-
schule „Am Bodenländchen“ Schweich, laden wir herzlich ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und allgemeiner Bericht der Vorsitzenden
2. Jahresbericht des Schatzmeisters
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahl des/der Schriftführers/ Schriftführerin
6. Verschiedenes
Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte sind in schriftlicher 
Form beim Vorstand bis spätestens 15.05.2023 einzureichen. 
Herzlich Willkommen sind auch diejenigen, die sich gerne über die 
Arbeit des FöV informieren wollen und/oder uns zukünftig aktiv un-
terstützen möchten. Wir wünschen uns eine rege Beteiligung und 
einen informativen Abend.

Friedrich-Spee-Realschule plus  
Neumagen-Dhron

God save the king!
Nachdem der 1. Tag der Anreise per Bus und Fähre und dem ersten 
Kennenlernen der Gastfamilie gewidmet war, stand während der 
beiden nächsten Tage London auf dem Programm: Die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten wurden zu Fuß und während einer Schifffahrt 
erkundet, es ging ins Natural History sowie ins Maritime Muse-
um. Außerdem erprobten sich die Schüler im U-Bahnfahren und 
konnten während ihrer Freizeiten ins Londoner Shoppingparadies 
eintauchen. Nach zwei Tagen Powersightseeing und bei manchen 
auch Powershopping ging es dann etwas ruhiger und entspannter 
zu bei einer ausgedehnten Klippenwanderung, bei der wir von der 
englischen Sonne und bestem Königswetter verwöhnt wurden

Soziale Dienste

Berufliches Bildungszentrum  
BeBiz Schweich der Barmherzigen Brüder 

Schönfelderhof
Am Bahndamm 4, 54338 Schweich-Issel
Frau Helga-Martina Schneider
Tel. 06502/93842031
E-Mail: hm.schneider@bbtgruppe.de

DRK Kleiderkammer Ortsverein Schweich
Öffnungszeiten

montags 10.00 - 13.00 Uhr
Terminreservierung:
10.00 - 10.30 Uhr
10.30 - 11.00 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
11.30 - 12.00 Uhr
donnerstags: 9.30 - 12.00 Uhr
Terminreservierung:
09.30 - 10.00 Uhr
10.00 - 10.30 Uhr
11.00 - 11.30 Uhr
Terminreservierung im Internet:
1. Gehen Sie auf www.drk-schweich.de
2. Gehen Sie in der oberen Leiste auf Angebote und wählen 

Sie Kleiderkammer aus
3. Auf dieser Seite sehen Sie folgenden Hinweis:

Ihren Termin für den Besuch der Kleiderkammer können Sie 
hier reservieren: Termin reservieren.

DRK Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Betreuungsverein des DRK
Wir beraten Betroffene und Angehörige zu den Themen gesetzliche 
Betreuung, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfü-
gung. Granastraße 115, Konz, Beratungsgespräche können telefo-
nisch oder per E-Mail vereinbart werden. Telefon: 06501/60787-26, 
E-Mail: btv@kv-trier-saarburg.drk.de.

Ehrenamtskoordination Flucht & Asyl
Im Auftrag des Landkreises Trier-Saarburg organisiert der DRK-
Kreisverband Trier-Saarburg e.V. die „Ehrenamtskoordination 
Flucht & Asyl“ im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich. Men-
schen die sich für Geflüchtete oder Vertriebene einsetzen und die-
se unterstützen möchten, können sich an das Rote Kreuz wie folgt 
wenden:
Edit Péteri
Ehrenamtskoordination „Flucht & Asyl“ Ukraine
Soziale Beratung Ukraine
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Trier-Saarburg e.V.
Brückenstr. 46, 54338 Schweich
Telefon: 0151/25143741

Lebensberatung  
des Bistums Trier in Hermeskeil

Die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums 
Trier in Hermeskeil bietet Außensprechstunden in Schweich an. 
Das Angebot richtet sich an alle, die Fragen zur Erziehung, dem 
Zusammenleben in der Familie, der Partnerschaft oder zur per-
sönlichen Lebensgestaltung und Bewältigung von Lebenskrisen 
haben. Ihr Anliegen wird im Einzelgespräch vertraulich behandelt. 
Die Beratung erfolgt mit vorheriger telefonischer Anmeldung über 
das Sekretariat der Lebensberatung Hermeskeil. Die Beratung ist 
kostenfrei.
SPRECH-ZEIT in den Räumen des Jugendbüros Schweich, In den 
Schlimmfuhren 20, 54338 Schweich (Navi: Lidl)
jeden letzten Mittwoch im Monat von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Termine:
24. Mai 2023 (Ausnahme vorletzter Mittwoch im Monat)
28. Juni 2023
Wir sind für Sie unter der Telefonnummer 06503-6031 erreichbar. 
Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften! Bei Be-
treten der Räumlichkeiten ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen!
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werden, aus welchen Quellen man die Informationen entnehmen 
kann und dass es auch ethische Leitlinien, den sogenannten 
Pressecodex, für das Erstellen einer Nachricht gibt. Zum Abschluss 
konnten die Schüler*innen mithilfe des SWR Fakefinders in einem 
Wettbewerb ihr Wissen zu Nachrichten und Fake-News anwenden. 
Probieren Sie es doch selbst einmal aus: www.swrfakefinder.de

Bekanntmachungen
anderer Behörden und Stellen

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
(ADD) Trier

Hubschrauber- und Drohneneinsatz  
zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln  

im Steillagenweinbau im Jahr 2023
Die Bekämpfung von pilzlichen Schaderregern im Steillagenwein-
bau kann neben den gängigen bodengestützten Verfahren unter 
besonderen Voraussetzungen auch durch Ausbringen von Pflan-
zenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen durchgeführt werden. Pflan-
zenschutzmittelanwendungen mit Luftfahrzeugen müssen im 
Vorfeld durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ge-
nehmigt werden. Informationen zu den jeweiligen Terminen sind auf 
der ADD-Website verfügbar. Es kommen ausschließlich Fungizide 
(Mittel gegen Pilzkrankheiten) zum Einsatz, die vom Bundesamt für 
Verbraucherschutz- und Lebensmittelsicherheit (BVL) speziell für die 
Anwendung mit Luftfahrzeugen zugelassen oder genehmigt sind.
Während der von Mai bis August andauernden Spritzsaison ist jede 
beabsichtigte und genehmigte Behandlung aus der Luft mindes-
tens 48 Stunden zuvor der ADD per E-Mail oder Fax anzuzeigen. 
Die ADD stellt der Öffentlichkeit während der Flugzeiten Informati-
onen über die genehmigten Hubschrauber-und Drohnenspritzun-
gen zur Verfügung. Hierzu zählen insbesondere die eingesetzten 
Pflanzenschutzmittel, Anwendungszeitpunkte und Gemarkungen, 
in denen eine Anwendung stattfindet. Die Informationen zu den 
Hubschrauber- bzw. Drohnenspritzungen können auf den Internet-
seiten der ADD abrufen werden unter: https://add.rlp.de/themen/
landwirtschaft-und-weinbau/pflanzenschutz/pflanzenschutz-rechtli-
che-genehmigungen/hubschrauberspritzung
beziehungsweise
https://add.rlp.de/themen/landwirtschaft-und-weinbau/pflanzen-
schutz/pflanzenschutz-
rechtliche-genehmigungen/drohnenspritzung

Landesamt für Steuern
Hilfe für Betroffene der Flutkatastrophe

Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung können in der 
Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden
Betroffene der Flutkatastrophe vom Juli 2021 können im Rahmen 
der Abgabe ihrer Einkommensteuererklärung entstandene Kosten 
für die Wiederbeschaffung von lebensnotwendigen Gegenstän-
den, wie Hausrat und Kleidung sowie Kosten für die Beseitigung 
von Schäden am selbstgenutzten Wohnungs- bzw. Hauseigentum 
steuerlich geltend machen. Angaben zu den wiederbeschafften 
Gegenständen und deren Kosten müssen in der Einkommensteu-
ererklärung als „außergewöhnliche Belastungen“ erfolgen. Hierbei 
sind erhaltene Erstattungen (z.B. von Versicherungen) gegenzu-
rechnen. 

Anschließend ging es nach Brighton bei ebenfalls bestem Urlaubs-
wetter. Am letzten Tag wurde Hastings erkundet, nun leider bei ty-
pischem englischen Wetter. Wir begaben uns zurück in die Zeit der 
Schmuggler und beendeten unseren Aufenthalt mit einer typischen 
Tea Time, bei der einige ein Tänzchen aufs Parkett legen durften 
und wir in die Gepflogenheiten der viktorianischen Zeit eingeweiht 
wurden. Dann hieß es leider schon goodbye England und es ging 
zurück Richtung Fähre in Dover. Wir danken dem Förderverein für 
die finanzielle Unterstützung.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich
Dienst am Nächsten
In diesem Schuljahr fand nach dreijähriger Pause wieder das sozia-
le Projekt „Dienst am Nächsten“ statt. Es wurde in den achten Klas-
sen, organisiert von den Religionslehrer*innen, durchgeführt. Bei 
diesem Projekt geht es darum, dass sich die Schüler*innen in die 
soziale Gesellschaft integrieren und dass diese sich mit sozialem 
Engagement auseinandersetzen. Sie sollten sich ein humanitäres 
Projekt aussuchen, das sie anschließend 10 Stunden umsetzten. 
Beispielsweise haben viele Schüler*innen älteren Menschen zu 
Hause geholfen, babygesittet oder Zeit mit beeinträchtigten Men-
schen verbracht.
Auf diesem Projekt aufbauend wurde auch ein großer Teil des Un-
terrichts durchgeführt. So haben sich die Schüler*innen schon län-
ger Zeit mit Beeinträchtigungen beschäftigt. In einer Projektmap-
pe haben die Schüler*innen abschließend ihre Erfahrungen sowie 
Ausblicke auf weitere soziale Engagements festgehalten. Durch 
die ausführliche Auseinandersetzung mit diesen gesellschaftlichen 
Themen konnten wir als Schüler*innen sehr viel mitnehmen, wie 
zum Beispiel wie man sich in Anwesenheit eines Beeinträchtigten 
verhält oder wie man in verschiedenen Lebensbereichen Barrie-
refreiheit schafft. Wir sind diesem Projekt gegenüber sehr positiv 
eingestellt, da wir so bereits auf das in der 10. Klasse stattfindende 
Sozialpraktikum vorbereitet wurden.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Schweich
Nachrichtenprofis in der Schule

Wie recherchieren Journalistinnen und Journalisten? Wie gelingt 
es, Informationen einzuordnen, zu vergleichen und auf ihre Qua-
lität und Glaubwürdigkeit zu überprüfen? Wie filtert man aus der 
Flut von widersprüchlichen Meldungen seriöse Nachrichten heraus, 
wie findet man verlässliche Quellen? All diese Fragen konnten die 
Schülerinnen und Schüler unserer 9. Klassen der Korrespondentin 
des SWR-Regionalbüros in Gerolstein stellen und dabei in die Welt 
der Nachrichtengestaltung eintauchen.

Im Rahmen des Projek-
tes „Nachrichtenprofis in 
der Schule“ des Landes 
Rheinland-Pfalz in Ko-
operation mit dem SWR 
durften wir am 03. Mai 
Frau Anna-Carina Bless-
mann bei uns begrüßen. 
In einem Workshop lern-
ten die Schüler*innen, 
wie Nachrichten erstellt 
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Bitte beachten Sie dies bei notwendigen Handspritzungen. Siehe 
Rahmenempfehlung Integrierter Weinbau 2023 des DLR Mosel 
www.dlr-mosel.rlp.de. Ebenfalls weisen wir noch einmal auf die Do-
kumentationspflicht des Pflanzenschutzes hin.
Die aktuell eingesetzten Mittel und Flugtermine werden auf der 
Internetseite der ADD Trier unter https://add.rlp.de/fileadmin/add/
Abteilung_4/Pflanzenschutz/Genehmigungsverfahren/Hubschrau-
berspritzung/Flugtermine_Hubschrauber_und_Drohne_2023.xlsx 
veröffentlicht.
Spritzgemeinschaft Leiwen - Köwerich
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen 06507-7024917
1. Spritzung 17.5. Polyram WG, Veriphos, Netzschwefel
2. Spritzung 26.5. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 06.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 16.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 27.6. Enervin SC, Polyram WG, Dynali
6. Spritzung 07.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 18.7. Orvego, Dynali
8. Spritzung 28.7. Mildicut, Talendo Extra
Hinweis Einsatz Polyram WG
Bei der 1. Spritzung ist der Einsatz von Polyram WG im Hubschrau-
ber vorgesehen. Wir bitten daher unbedingt die SF-278-VEWE Auf-
lage zum Anwenderschutz, die sich durch den Einsatz von Poly-
ram WG ergibt zu beachten.
Diese lautet:
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelnden 
Kulturen nach der Anwendung von Polyram WG (17.5.2023, erste 
Spritzung) im Weinbau bis unmittelbar vor der Ernte auf maxi-
mal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitsklei-
dung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
Spritzgemeinschaft Klüsserath - Rivenich
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen 06507-7024917
1. Spritzung 17.5. Polyram WG, Veriphos, Netzschwefel
2. Spritzung 26.5. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 06.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 16.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 27.6. Enervin SC, Polyram WG, Dynali
6. Spritzung 07.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 18.7. Orvego, Dynali
8. Spritzung 28.7. Mildicut, Talendo Extra
Hinweis Einsatz Polyram WG
Bei der 1. Spritzung ist der Einsatz von Polyram WG im Hubschrau-
ber vorgesehen. Wir bitten daher unbedingt die SF-278-VEWE Auf-
lage zum Anwenderschutz, die sich durch den Einsatz von Poly-
ram WG ergibt zu beachten.
Diese lautet:
Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelnden 
Kulturen nach der Anwendung von Polyram WG (17.5.2023, erste 
Spritzung) im Weinbau bis unmittelbar vor der Ernte auf maximal 
2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung 
und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
Spritzgemeinschaft Schweich-Kenn-Longuich
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin ver-
schieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen: 06541-8183622
1. Spritzung 23.5 Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung 1.6. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel,
3. Spritzung 13.6 Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 22.6 Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 3.7 Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netz-

schwefel
6. Spritzung 13.7 Delan Pro, Sercadis, Netzschwefel
7. Spritzung 24.7 Orvego, Dynali
8. Spritzung 3.8 Mildicut, Talendo Extra
9. Spritzung ? Folpan 80 WDG, Topas
Wir bitten um Beachtung - wenn 9 Spritzungen wie geplant 
durchgeführt werden – das für weitere Handspritzungen kein 
Mittel mehr mit dem Buchstaben G, auch in Kombination, ein-
gesetzt werden darf. Die maximale Zahl der möglichen Azolhal-
tigen Mittel ist bereits erreicht.

Wer nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet 
ist, hat für die Abgabe der Steuererklärung vier Jahre Zeit. Dies sind 
in der Regel Personen, die neben Arbeitslohn (in den Lohnsteuer-
klassen I oder IV) keine weiteren Einkünfte hatten und auch keine 
Lohnersatzleistungen (z.B. Kurzarbeiter- oder Elterngeld) erhalten 
haben. Sofern in diesen Fällen noch keine Steuererklärung für das 
Jahr 2021 abgegeben wurde und hier bereits Ersatz für von der Flut 
zerstörter Hausrat und Kleidung beschafft werden musste, kann die 
Erklärung für das Jahr 2021 noch eingereicht werden. Wurde der 
Ersatz im Jahr 2022 beschafft, so erfolgt die Angabe in der Erklä-
rung für das Jahr 2022.

Landesamt für Steuern
Grundsteuer kann trotz Einspruch erhoben werden

Führt der Einspruch zu einer geänderten Bewertung, korrigie-
ren die Finanzämter ihre Bescheide
Legen Bürgerinnen und Bürger Einsprüche gegen Grundsteuer-
wert- und Grundsteuermessbescheide ein, so werden diese in den 
Datenbanken der Finanzämter erfasst. Eine schriftliche oder tele-
fonische Eingangsbestätigung bei in Papierform übermittelten Ein-
sprüchen erfolgt nicht. Die Finanzämter bitten daher von solchen 
Anforderungen abzusehen. Wer jedoch den Einspruch über das 
ELSTER-Portal – hier unter „Alle Formulare“/„Anträge, Einspruch 
und Mitteilungen“: https://www.elster.de/eportal/formulare-leis-
tungen/alleformulare/einspruch abgibt, erhält, ebenso wie bei der 
Übermittlung einer Steuererklärung, automatisch eine Versandbe-
stätigung. Trotz des Einspruchs stellen die Finanzämter den Kom-
munen die Daten der Grundsteuermessbeträge zur Verfügung, so 
dass Städte und Gemeinden mit dem jeweils geltenden Hebesatz 
die ab 2025 zu zahlende Grundsteuer berechnen und die Grund-
steuerbescheide versenden können.
Was passiert, wenn Einsprüche zugunsten der Erklärungspflichti-
gen entschieden werden?
Sollten zwischenzeitlich Einsprüche zugunsten von Bürgerinnen 
und Bürgern entschieden werden, so erlässt das Finanzamt geän-
derte Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide und stellt 
den Kommunen entsprechend neue Messbeträge zur Verfügung. 
Diese werden seitens der Kommunen zu gegebener Zeit berück-
sichtigt.
Hinweis zu Einsprüchen zur Verfassungsmäßigkeit
Die Finanzämter gewähren bei Einsprüchen, die sich ausschließ-
lich auf die Verfassungsmäßigkeit des Bewertungsrechts beziehen 
auch ohne ausdrücklichen Antrag Verfahrensruhe, so dass die 
weitere Bearbeitung des Einspruchs zunächst zurückgestellt wird. 
Sofern Betroffene im Rahmen ihres Einspruchsverfahrens jedoch 
deutlich machen, dass sie ein eigenes Gerichtsverfahren führen 
möchten, sind die Finanzämter angehalten, diesem Begehren 
nachzukommen und über den Einspruch zu entscheiden.

Mittelrheinische-Rebschutz-GmbH
Hubschrauberspritzung 2023

Die gemeinschaftliche Hubschrauberspritzung entbindet den ein-
zelnen Winzer nicht von der Verantwortung für seinen Weinberg. 
Die ordnungsgemäße Ausschilderung der eigenen Rebflächen wie 
auch die einzelnen Spritzungen ist durch den Winzer zu überprüfen.
Unstimmigkeiten sind sofort zu melden damit diese geklärt werden 
können. Tel. 06541/8183621. Der Winzer hat seine Weinberge wei-
terhin auf Krankheits- und Schädlingsbefall zu kontrollieren. Die 
Verantwortung für die weitgehende Befallsfreiheit seiner Weinber-
ge trägt er selbst und nicht der Spritzausschuss. Der Sinn der Hub-
schrauberspritzung liegt in der Entlastung des Winzers sowohl in 
arbeitswirtschaftlicher als auch gesundheitlicher Hinsicht. Der Hub-
schraubereinsatz im Rebschutz ist kein vollständiger und vollwer-
tiger Ersatz für vom Boden durchgeführte Bekämpfungsmaßnah-
men. Daher sollte jeder Winzer dafür Sorge tragen, dass für den 
Fall, das pilzliche Infektionsherde in seinem Weinberg während des 
Hubschraubereinsatzes festgestellt werden oder eine Hubschrau-
berspritzung nicht möglich oder sinnvoll ist, auch eine Applikation 
vom Boden erfolgen kann. Die Vertreter der einzelnen Spritzaus-
schüsse haben bei einer Besprechung die Flugtermine
für die gesamte Saison 2023 festgelegt. Nachfolgend die Termine 
und Mittel für die einzelnen Gemarkungen. Die Veröffentlichung 
dient dem Winzer vor Ort um evtl. Handspritzungen planen zu 
können. Der raubmilbenschonende Spritzplan in den einzelnen 
Gemarkungen ist in Zusammenarbeit mit dem DLR Mosel erstellt 
worden. Bitte beachten Sie bei dem Einsatz der Mittel das für alle 
Produktgruppen nur eine bestimmte Anzahl von Einsätzen in der 
Saison zugelassen sind, um Resistenzen zu verhindern. 
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Spritzgemeinschaft Mehring-Pölich
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen 06507-7024917
1. Spritzung 25.5. Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung 5.6. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 15.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 26.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 6.7. Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali
6. Spritzung 17.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 27.7. Orvego, Dynali
8. Spritzung ? Mildicut, Talendo Extra
Spritzgemeinschaft Longen-Lörsch
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen 06507-7024917
1. Spritzung 25.5. Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung 5.6. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 15.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 26.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 6.7. Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali
6. Spritzung 17.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 27.7. Orvego, Dynali
8. Spritzung ? Mildicut, Talendo Extra
Spritzgemeinschaft Thörnich
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen 06507-70249171
Wir bitten die Winzer die vorherigen Spritzungen von Hand 
durchzuführen
1. Spritzung 2.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
2. Spritzung 14.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
3. Spritzung 23.6. Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali
4. Spritzung 4.7. Delan Pro, Sercadis
5. Spritzung 14.7. Orvego, Dynali
6. Spritzung 25.7. Mildicut, Talendo Extra

Spritzgemeinschaft Fell-Fastrau
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin ver-
schieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen: 06541-8183622
1. Spritzung 23.5. Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung 1.6. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 13.6. Profile, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 22.6. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 3.7. Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali, Netz-

schwefel
6. Spritzung 13.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 24.7. Orvego, Dynali
8. Spritzung 3.8 Mildicut, Talendo Extra
9. Spritzung ? Folpan 80 WDG, Topas
Wir bitten um Beachtung - wenn 9 Spritzungen wie geplant 
durchgeführt werden – das für weitere Handspritzungen kein 
Mittel mehr mit dem Buchstaben G, auch in Kombination, ein-
gesetzt werden darf. Die maximale Zahl der möglichen Azolhal-
tigen Mittel ist bereits erreicht.
Spritzgemeinschaft Neumagen-Dhron-Piesport-Trittenheim
Bei ungünstiger Witterung kann sich der angegebene Termin leicht 
verschieben.
Nähere Auskunft zu den Flugterminen: 06541-8183622
1. Spritzung 19.5. Delan Pro, Netzschwefel
2. Spritzung 30.5. Delan Pro, Vivando, Netzschwefel
3. Spritzung 09.6. Profiler, Talendo Extra, Netzschwefel
4. Spritzung 19.06. Zorvec Zelavin, Flovine, Luna Experience, 

Netzschwefel
5. Spritzung 29.6. Enervin SC, Folpan 80 WDG, Dynali
6. Spritzung 10.7. Delan Pro, Sercadis
7. Spritzung 20.7 Orvego, Dynali
8. Spritzung 31.7 Mildicut, Talendo Extra
9. Spritzung ? Folpan 80 WDG, Topas
Wir bitten um Beachtung - wenn 9 Spritzungen wie geplant 
durchgeführt werden – das für weitere Handspritzungen kein 
Mittel mehr mit dem Buchstaben G, auch in Kombination, ein-
gesetzt werden darf. Die maximale Zahl der möglichen Azolhal-
tigen Mittel ist bereits erreicht.

Bekanntmachungen und Mitteilungen der

Ortsgemeinden

Bekond
n Horst Melchisedech n Sprechstunde
n Gemeindebüro 06502 931130      Mo. 18:00 - 19:00 Uhr
n buergermeister@bekond.de    

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bekond für die 

Haushaltsjahre 2023 und 2024
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, 
wurde nach Beschluss des Ortsgemeinderates Bekond vom 29. 
März 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen, die hiermit be-
kanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden 2023 2024
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.203.619 € 2.160.556 €
der Gesamtbetrag 
der Aufwendungen auf

2.194.740 € 2.132.076 €

Jahresüberschuss / 
Jahresfehlbetrag

8.879 € 28.480 €

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen 
Ein- und Auszahlungen

123.570 € 119.955 €

die Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

544.300 € 840.900 €

die Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

1.010.500 € 180.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit auf

-466.200 € 660.400 €

der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit auf

342.630 € -780.355 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme 
zur Finanzierungstätigkeit von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für das Jahr

2023 2024
zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 0 € 0 €
zusammen auf 0 € 0 €
Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme, die 
Konditionen, sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbands-
gemeindeverwaltung im Einvernehmen mit der Gemeinde-verwal-
tung; eines besonderen Beschlusses des Ortsgemeinderates be-
darf es insoweit nicht.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 
das Jahr

2023 2024
auf 0 € 100.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufge-
nommen werden müssen, beläuft sich für das Jahr

2023 2024
auf 0 € 0 €
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der 
Satzung ist auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hinzuweisen.

Schweich, den 08. Mai 2023
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich

an der Römischen Weinstraße
(S) gez. Christiane Horsch, Bürgermeisterin

Auswahl eines  
neuen Spielgerätes mit Rutsche  

für den Kinderspielplatz in Bekond
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Bekond,
liebe Eltern,
liebe Familien,
für den Kinderspielplatz in Bekond möchte die Ortsgemeinde ein 
neues Spielgerät inklusive Rutsche anschaffen, da das vorhandene 
Spielgerät in die Jahre gekommen ist und ersetzt werden muss.
Zu diesem Zweck soll eine Arbeitsgruppe aus interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern gebildet werden, um Vorschläge zu erarbeiten 
und eine Auswahl zu treffen. Es wäre sehr schön, wenn sich Bür-
gerinnen und Bürger aus Bekond hier angesprochen fühlen und 
sich in der „Arbeitsgruppe Spielgeräte Kinderspielplatz Bekond“ 
engagieren wollen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 
Ortsgemeindeverwaltung Bekond:
Horst Melchisedech, Ortsbürgermeister Bekond
Schulstraße 6, 54340 Bekond
Tel.: 06502-931130, Mail: buergermeister@bekond.de

Bekond, 03.05.2023
Horst Melchisedech, Ortsbürgermeister

Detzem
n Monika Seelbach n Sprechzeiten
n 06507 802725      Di. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@detzem.de
n www.detzem.de

Nachtrag zur Niederschrift der Ortsge-
meinderatssitzung vom 28.03.2023

In der Sitzung des Ortsgemeinderates Detzem vom 28.03.2023 
wurde unter TOP 9 im öffentlichen Teil die Annahme von Spenden 
beschlossen. Die gelisteten Geldspenden hat die Ortsgemeinde 
Detzem für Treppenpatenschaften am Aussichtsturm „Fünf-Seen-
Blick“ erhalten.

Revierleiterwechsel in Büdlicherbrück
In den vergangenen Monaten 
hat bereits schrittweise ein neu-
es Gesicht die Leitungsaufgaben 
im Wald rund um Büdlicherbrück 
wahrgenommen und jetzt ist auch 
offiziell der Wechsel im Forst-
büro vollzogen: Zum 1. Mai hat 
Tamara Teufel als neue Revier-
leiterin die Aufgaben von Peter 
Meyer übernommen. Schon im 
Februar hatten die acht Ortsge-
meinden, deren Wälder in die-
sem Revier betreut werden, sich 
in einer Forstverbandssitzung für 
Frau Teufel ausgesprochen, so 
dass Thomas Vanck als Leiter 
des Forstamtes Hochwald Ende 

April mit der Überreichung der Ernennungsurkunde dem Wunsch 
der Gemeinden entsprechen konnte. Dankbar für 32 Jahre in den 
Wäldern zwischen Mosel und Dhron möchte Peter Meyer seine 
forstliche Erfahrung jetzt überregional im Arbeitsfeld der Waldent-
wicklung einbringen. 

 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen  
für Sondervermögen

entfällt
§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:

2023 2024
- Grundsteuer A auf 350 v.H. 350 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H. 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 400 v.H. 400 v.H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeinde-
gebietes gehalten werden

2023 2024
- für den ersten Hund 70,00 € 70,00 €
- für den zweiten Hund 90,00 € 90,00 €
- für jeden weiteren Hund 110,00 € 110,00 €
- für den ersten und jeden weiteren 
gefährlichen Hund

700,00 € 700,00 €

§ 7 Eigenkapital
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021   4.259.292,23 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
lt. Haushaltsplan 2022   4.262.538,23 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
lt. Haushaltsplan 2023   4.271.417,23 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
lt. Haushaltsplan 2024   4.299.897,23 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
lt. Haushaltsplan 2025   4.315.707,23 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
lt. Haushaltsplan 2026   4.311.383,23 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen  
und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall die Wertgrenzen nach Maßgabe der Hauptsatzung über-
schritten sind.

§ 9Wertgrenze und Investitionen
Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze einzeln im Teil-
haushalt darzustellen.
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Haushaltssatzung öffentlich 
bekanntzumachen und die Auslegung des Haushaltsplanes zu ver-
anlassen.

Bekond, den 04. Mai 2023
Gemeindeverwaltung Bekond

(S) gez. Horst Melchisedech, Ortsbürgermeister

Die Haushaltssatzung wurde gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Kreis-
verwaltung Trier-Saarburg vorgelegt. Die Kreisverwaltung hat ge-
mäß § 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung die erforderliche Genehmi-
gung mit Schreiben vom 18. April 2023 erteilt.
Haushaltsjahre 2023 und 2024:
In § 2, § 3 und § 4 sind weder die Aufnahme von Krediten, ge-
nehmigungspflichtigen Verpflichtungs-ermächtigungen oder Liqui-
ditätskrediten vorgesehen, sodass die Haushaltssatzung insoweit 
nicht der aufsichtsbehördlichen Genehmigung unterliegt.
Gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung werden keine 
rechtlichen Bedenken erhoben.
Die Haushaltssatzung wird gemäß den Vorschriften der Gemein-
deordnung hiermit bekanntgemacht. Der Haushaltsplan liegt in der 
Zeit vom 15. Mai 2023 bis einschließlich 24. Mai 2023 zu den üb-
lichen Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich im 
Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 
26, 54338 Schweich, Zimmer 15 zur Einsicht öffentlich aus.
Nach § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 ist folgender Hinweis bekanntzumachen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder
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Frau Höfner als Vorsteherin des Forstverbandes dankte Herrn Mey-
er für die langjährige Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Bereits 
im Herbst hatte ich im Namen der Gemeinde den Dank der Ortsge-
meinde Detzem für die Betreuung des Gemeindewaldes mit einem 
Abschiedsgeschenk Ausdruck verliehen. Frau Teufel betreut neben 
der Gemeinde Detzem auch die Gemeinde Naurath/Wald (VG Her-
meskeil) und die Gemeinden Berglicht, Breit, Büdlich, Heidenburg, 
Horath und Schönberg in der Verbandgemeinde Thalfang. Zusam-
men mit dem 11-köpfigen Revierteam wird zusätzlich noch die 
größte kommunale Forstbaumschule in Rheinland-Pfalz betrieben. 
Zu erreichen ist die neue Revierleiterin per Mail unter tamara.teu-
fel@wald-rlp.de oder per Telefon unter 0162 2503569.

Detzem, 08.05.2023
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Weinanstellung für das Rieslingfest
Zur Erstellung der Weinkarten für das Rieslingfest können alle Win-
zerbetriebe unserer Gemeinde bis maximal 3 Weine in verschiede-
nen Geschmacksrichtungen anstellen. Es soll sich hauptsächlich 
um Rieslingweine handeln, es dürfen aber auch andere Weiß- und 
Roséweinsorten angestellt werden. Zusätzlich bitten wir um An-
stellung von Traubensaft. Abgabe der Proben am 22.5.2023 von 
18.00-19.00 Uhr im Bürgerhaus Wir haben uns für diese Vorge-
hensweise entschieden, da dies eine enorme Arbeitserleichterung 
für die Mitglieder des Festausschusses bedeutet. Wir bitten um 
Abgabe von jeweils 1 Probeflasche (ohne Kapsel, Spätlese nur 
0,75 l Flaschen), mit Angabe des Gehalts an Restzucker und 
dem ab Hof/VK Preis. Zudem bitten wir um Anstellung Prosecco 
und Sekt – brut u. trocken Diese Anstellungen werden nicht auf 
das vorgegebene Kontingent von zwei Weinen je Winzer angerech-
net. Abgabe bitte an dem gleichen Termin wie oben angegeben. 
Später eingehende Proben können nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Wein-/Sektlieferanten 
beim Zeltaufbau bzw. Zeltabbau helfen müssen.

Detzem, 08.05.2023
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Weinanstellung  
für die öffentliche Weinprobe

Im Rahmen des diesjährigen Detzemer Rieslingfestes wird am 
Montag, 07. August 2023, 17.00 Uhr, eine große öffentliche Wein-
probe im Festzelt bei der Pfarrkirche veranstaltet. Analog den Vor-
jahren soll es sich um eine Jahrgangsweinprobe mit Weinen aus 
Detzem und Thörnich handeln. Zur Erstellung der Karte für diese 
Weinprobe (Jahrgangsweinprobe) bitten wir um Anstellung von 
Riesling-Sekt und Secco (ohne Jahrgangsvorgabe) und vorrangig 
Rieslingweinen ausschließlich aus dem Jahrgang 2022. Wir bit-
ten um Abgabe von 1 Probeflasche mit Preisangabe ebenfalls am 
22.5.2023 von 18.00-19.00 Uhr im Bürgerhaus. Über zahlreiche 
Anstellungen würde ich mich sehr freuen.

Detzem, 08.05.2023
Monika Seelbach, Ortsbürgermeisterin

Ensch
n Matthias Otto  n Sprechzeiten
n 06507 3334      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@ensch.de
n www.ensch.de

Redaktionsschlussvorverlegung

KW 20 Christi Himmelfahrt
auf Freitag, 12.05.2023

KW 22 Pfingstmontag
auf Freitag, 26.05.2023
KW 23 Fronleichnam
auf Freitag, 02.06.2023

KW 40 Tag der deutschen Einheit
auf Donnerstag, 28.09.2023

08:00 Uhr im Verlag

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion
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Ortsgemeinde 
EnschENSCH

Der Vogellehrpfad ist recht-
zeitig fertiggestellt worden.

Rechtzeitig zur Abschlussveranstaltung am Sonntag, 
den 14. Mai, ist der Vogellehrpfad dank der Hilfe 

versierter Helfer:innen des Heimatvereins Ensch e.V. 
fertiggestellt worden. 

So können wir am Sonntag der Öffentlichkeit 
den neuen, interaktiven Vogelschutzlehrpfad 

vorstellen.

Gemeinsam für Ensch!

Heimatverein Ensch e.V.
Martin Schu-Schätter ·Tel. 01578 48 33 623

Hier ein paar Eindrücke der Arbeiten zur Vorbe-
reitung der Einweihung des Vogelschutzlehpfades.

Wir laden Euch ganz herzlich ein, zur Eröffnung 
am Sonntag, den 14. Mai in Ensch.

Matthias Otto · Bürgermeister in Ensch
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Grundstückseigentümer und Anlieger,
ich bitte Sie eindringlich, auf die Absperrmaßnahmen zu achten so-
wie Schilder und Hinweise unbedingt zu beachten und dem Folge 
zu leisten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für das Engagement 
der Veranstalter sowie an die Unterstützer und Helfer.

Fell, den 08. Mai 2023
Alfons Rodens, Ortsbürgermeister

GPS-Track Rallye-Teststrecke Fellertal 22.+23.05.23

Föhren
n Rosi Radant  n Sprechzeiten
n 06502 2769 o. 0151 20075145      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@foehren.de      
n www.foehren.de      

Bekanntmachung
Bebauungsplan „Kloster Föhren“, Ortsgemeinde Föhren 

-Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
§ 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB)-

Der Ortsgemeinderat Föhren hat in seiner Sitzung am 27. April 
2023 den Bebauungsplan „Kloster Föhren“ einschließlich Textfest-
setzungen und Begründung als Satzung beschlossen. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungs-
plan „Kloster Föhren“ der Ortsgemeinde Föhren in Kraft. Diese Be-
kanntmachung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorge-
schriebenen Veröffentlichung. Die Abgrenzung des Planbereiches 
ist aus dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. 
Der o.g. Bebauungsplan mit Textfestsetzungen und Begründung, 
wird während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich, Brückenstraße 26, Verwaltungsgebäude II, Zim-
mer 36, 54338 Schweich, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten 
und auf Verlangen Auskunft erteilt. Auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 

Fell
Alfons Rodens Sprechzeiten
06502 99323      Do. 18:00 - 19:00 Uhr
buergermeister@fell-mosel.de      
www.fell-mosel.de 

Fell-Fastrau: Michael Löwen nach tel. Vereinbarung
06502 20563 
michael.loewen@ris.schweich.de

Bergbauwanderung  
„Rund ums Bergwerk Fell“  

am internationalen Museumstag  
am Sonntag, den 21.05.23

Diese kleine Wanderung führt weitestgehend abseits des Gruben-
wanderweges einmal um unser Bergwerk herum zu interessanten 
Zeugnissen der Bergbauvergangenheit im Nossertal zwischen Fell 
und Thomm. An vielen Stationen wird dabei Wissenswertes über 
die Geschichte des vergangenen Schieferbergbaus erzählt und die 
noch sichtbaren Spuren der Jahrhunderte vorgestellt.
Termin: 21.05.2023
Start: 11:00 Uhr
Die Wanderung geht über ca. 3 km und dauert ungefähr 2 Stunden.
Treffpunkt ist der Parkplatz des Besucherbergwerkes (Bachbrücke).
Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei.
Anmeldung unter: Tel.: +49 (0)6502 - 99 40 19
E-Mail: info@bergwerk-fell.de

Fell, den 08. Mai 2023
Alfons Rodens, Ortsbürgermeister

Motorsport kehrt zurück ins Fellertal
Rallye-Testtage am 22./23.05.23

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
nach etlichen Jahren ist es gelungen, den Motorsport wieder ins 
Fellertal zu holen. Hierbei handelt es sich um einen zweitägigen 
Test von einem Rallye-Fahrzeug „Ford Fiesta Rallye 2“, an dem ein 
neues elektronisches Lenksystem („Drive-by-Wire-Technologie“) 
getestet wird. Es geht nicht um einen Wettbewerb, sondern um 
Tests, Präzisierung und Einstellung für spätere Rennen im interna-
tionalen Rallye-Sport.
Veranstalter ist der Kfz-Meisterbetrieb Porten/Fell in Zusammenar-
beit mit der Schaeffler AG/Deutschland und dem Rallye-Team Armin 
Schwarz/Österreich. Die Testfahrten erfolgen am 22./23.05.23 tags-
über zwischen 09:00-17:30 Uhr. Die gesamte Teststrecke verläuft im 
nichtöffentlichen Bereich auf Forst- und Wirtschaftswegen außerhalb 
der geschlossenen Ortschaft Fell im westlichen und nordwestlichen 
Außenbereich der Gemarkung Fell (Streckenführung: siehe Foto).
Ich danke dem Bauern- und Winzerverband Fell und den Jagdpäch-
tern für die Zustimmung sowie für die Vorabzusagen der Unterstüt-
zung durch die Freiwilligen Feuerwehr Fell bei der Absicherung und 
durch den DRK-Ortsverein Schweich für die sanitätsdienstlichen 
Versorgung der Veranstaltung. Auch die Ortsgemeinde wird im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten die Veranstaltung mit Absperrmateri-
alien unterstützen.
Die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Schweich wurde be-
reits informiert und die Polizeiinspektion Schweich wird ebenfalls 
über die Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.
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Es müssen nacheinander verschiedene Gräben geöffnet und wie-
der geschlossen werden. Danach werden die Hausanschlüsse für 
die Wasserleitung, das Stromkabel und das Glasfaserkabel herge-
stellt. Wenn alle Leitungen im Boden verlegt wurden, erfolgt die 
Herstellung des Schotterplanums, die Herstellung der Pflasterrinne 
und der Borde, sowie die Herstellung der Asphalttragschicht. Die 
Herstellung der Pflasterdecke in den Sackgassen 1+2 dauert ca. 
2,5 bzw. 1,5 Wochen. In dieser Zeit ist keine Befahrung bis zur 
Freigabe möglich. Der Zeitraum wird noch bekannt gegeben. Die 
Hofflächen werden anschließend angepasst. Die Herstellung der 
Asphaltdeckschicht erfolgt im Anschluss für die Teilabschnitte 1+2 
in einem Arbeitsschritt. Im 3. Abschnitt erfolgt der Bereich Haupt-
straße mit Erneuerung der Gehwege. Wir möchten noch einmal da-
rauf hinweisen, dass eine Beweissicherung stattgefunden hat und 
eventuelle Schäden durch den Ausbau aufgenommen und bearbei-
tet werden. Während der Bauphase können wir Beeinträchtigun-
gen des täglichen Ablaufs leider nicht vermeiden und bitten um Ver-
ständnis. In diesem historischen Ortsbereich, der geprägt ist durch 
die Reihenhausbebauung und der schmalen Sackgassen, bedeutet 
die Baumaßnahme eine besondere Herausforderung. Auch im Tief-
bau sind Besonderheiten zu beachten, da alte Verrohrungen früher 
nicht systematisch verlegt wurden. Die
Neugestaltung des Straßenraums bedeutet für die Anlieger eine 
bessere Wohn- und Lebensqualität. In diesem Sinne wünschen wir 
uns gemeinsam mit den Anliegern, dass das Bauvorhaben wie ge-
plant zeitlich und technisch umgesetzt werden kann.

Föhren, 8. Mai 2023
Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

Kenn
n Rainer Müller  n Sprechzeiten
n 06502 2391      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@kenn.de      
n www.kenn.de      

Bekanntmachung
Wahl der Ortsbürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters der 
Ortsgemeinde Kenn am 25. Juni 2023 und etwa notwendig wer-
dende Stichwahl am 09. Juli 2023
Sitzung des Wahlausschusses
Am Montag, 15. Mai 2023 findet um 19:00 Uhr im Rathaus Kenn, 
Bahnhofstraße 28 in 54344 Kenn eine Sitzung des Wahlausschus-
ses statt.
Tagesordnung:
-öffentlich-
1. Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge für die 

Wahl der Ortsbürgermeisterin/ des Ortsbürgermeisters
Die Sitzung des Wahlausschusses ist öffentlich (§ 8 Abs. 3 
Satz 5 Kommunalwahlgesetz - KWG).

Kenn, den 08.05.2023
Rainer Müller, Ortsbürgermeister

-als Wahlleiter-

Bekanntmachung
Bebauungsplan „Schweicher Straße – Reihstraße,  

4. Änderung“, Ortsgemeinde Kenn
-Inkrafttreten des Bebauungsplanes  

§ 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB)-
Der Ortsgemeinderat Kenn hat in seiner Sitzung am 29. März 2023 
den Bebauungsplan „Schweicher Straße – Reihstraße, 4. Ände-
rung“ einschließlich Textfestsetzungen und Begründung als Sat-
zung beschlossen. Mit dieser Bekanntmachung tritt gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan „Schweicher Straße – Reihstra-
ße, 4. Änderung“ der Ortsgemeinde Kenn in Kraft. Diese Bekannt-
machung tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebe-
nen Veröffentlichung. Die Abgrenzung des Planbereiches ist aus 
dem nachfolgend abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. Der 
o.g. Bebauungsplan mit Textfestsetzungen und Begründung, wird 
während der Dienstzeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich, Brückenstraße 26, Verwaltungsgebäude II, Zimmer 36, 
54338 Schweich, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und auf 
Verlangen Auskunft erteilt. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebau-
ungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.
Gemäß § 215 des BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass
1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 - 3 

BauGB der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine beachtliche Verletzung unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 über das Verhältnis dieses Bebauungsplanes

und
3. beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 

Bebauungsplanes §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Ortsgemeinde Föhren unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.S.153), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestim-
mungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die 
Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 
Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ortsgemein-
de Föhren geltend gemacht worden ist.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

0 5 m 25 m 50 m 100 m

Bebauungsplan der Ortsgemeinde Föhren, Teilgebiet "Kloster Föhren"

©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

54343 Föhren, 03. Mai 2023
Ortsgemeinde Föhren

gez.: Rosi Radant, Ortsbürgermeisterin

ISEK-Maßnahme Ausbau Götteneck
Der Ausbau Götteneck ist gestartet und wir möchten die Bürger 
und Bürgerinnen zum Ablauf der Bauphasen der ISEK -(Integrier-
tes städtebauliches Entwicklungskonzept) Maßnahme gerne Fol-
gendes mitteilen.
Der Ausbau erfolgt in drei Teilabschnitten.
1. Bachstraße bis Engstelle mit Sackgasse
2. Engstelle bis Hauptstraße mit Sackgasse
3. Bereich Hauptstraße Bauablauf
Begonnen wird in den Teilabschnitten jeweils mit dem Rückbau der 
Oberfläche. Es folgt die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse. Im 
Anschluss folgen die Neuverlegung der Wasserleitung, die Neuver-
legung der Stromkabel und die Verlegung des Glasfaserkabels. Da 
für die Verlegung der Leitungen verschiedene Einbautiefen erforder-
lich sind, können die Leitungen nicht gleichzeitig eingebaut werden. 
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Grußwort zum Seifenkistenrennen
Liebe Seifenkistenfahrerinnen und Seifenkistenfahrer,
liebe Eltern, liebe Seifenkistenfreunde und verehrte Gäste!
Im Namen der Ortsgemeinde Klüsserath begrüße ich Sie alle 
ganz herzlich zum 39. Klüsserather Seifenkistenrennen.
Nach zwei ausgefallenen Covid-Jahren hat der Seifekistenklub 
im vorigen Jahr zunächst auf einer kleinen Neben-Rennstrecke 
einen Neuanfang gewagt und heute geht es wieder auf der 
jahrelang erprobten „großen“ Rennstrecke für die Klüsserather 
Fahrer um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, um 
den Wertungslauf der Region Südwest und um eine gute Plat-
zierung bei der Vereinsmeisterschaft.
Zusätzlich geht es für alle angetretenen Fahrer um den begehr-
ten Pokal der Roemischen Weinstrasse.
Insgesamt wetteifern ca. 30 Piloten aus dem Südwesten 
Deutschlands und aus Frankreich in diesem beliebten motorlo-
sen Rennsport in Klüsserath um gute Plätze.
Ganz herzlich möchte ich mich bedanken bei den Eltern, Betreu-
ern, Helfern, Sponsoren, Vereinsmitgliedern, Besuchern und al-
len, die dazu beigetragen haben, dass der Seifenkistenklub in 
diesem Jahr das nun schon 39. Klüsserather Seifenkistenren-
nen austragen kann.
Ich wünsche allen Zuschauern an der Rennstrecke viel Spaß, 
gutes Wetter, spannende Rennläufe und allen Fahrerinnen und 
Fahrern unfallfreie Fahrten und gute Platzierungen.

Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Straßensperrung zum  
39. Klüsserather Seifenkistenrennen

Anlässlich des Seifenkistenrennens ist am Sonntag, dem 14. Mai 
2023, die Krainstraße von der alten Salmbrücke bis zur Einmündung 
alte K41/neue K41 am Ortsausgang in Richtung Rivenich gesperrt. Als 
Rennstrecke dient die neue K41 außerhalb der Ortslage, die Krainstra-
ße dient als Parkraum. Die Sperrzeit erstreckt sich von 8:00 Uhr bis 
ca. 19:00 Uhr. Die Umleitung erfolgt durch das Neubaugebiet und den 
Weinbergsweg hinter dem Dorf bis zur „Alten Schule“ in der Hauptstra-
ße und umgekehrt. Die Anwohner und Anlieger der Krainstraße und der 
Umleitungsstrecke werden um Verständnis gebeten, wenn es bei der 
Erreichbarkeit ihrer Grundstücke zu leichten Behinderungen kommt.

Klüsserath, den 8. Mai 2023
Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Treffen der Brasilienfreunde Klüsserath
Die Brasilienfreunde Klüsserath planen nach dreijähriger coronabe-
dingter Pause für dieses Jahr wieder eine Reise zum Erdbeerfest 
nach Winterschneiss, dem Höhepunkt der jährlichen Events in un-
serer Partnerstadt. Das Fest findet an drei Wochenenden im Sep-
tember statt. Geplant ist die Teilnahme einer offiziellen Delegation 
aus Klüsserath an den zwei ersten Festwochenenden vom 07. - 18. 
September. Die Interessenten für diese Reise treffen sich am Mitt-
woch, dem 17. Mai um 20 Uhr in der Alten Ökonomie.

Klüsserath, den 8. Mai 2023
Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Köwerich
n Elmar Schlöder  n Sprechzeiten
n 06507 7039034      Mo. 19:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@koewerich.de n skype: og.koewerich
n www.koewerich.de

Der Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird.
Gemäß § 215 des BauGB wird außerdem darauf hingewiesen, dass
1. eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 - 3 

BauGB der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine beachtliche Verletzung unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 über das Verhältnis dieses Bebauungsplanes
und
3. beachtliche Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 

Bebauungsplanes §214 Abs. 3 Satz 2 BauGB,
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der 
Ortsgemeinde Kenn unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-
Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl.S.153), in der derzeit gültigen Fas-
sung, wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Bestim-
mungen über Ausschließungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die 
Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemein-
derates (§ 34 GemO) unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsachen, die eine solche 
Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Ortsgemein-
de Kenn geltend gemacht worden ist.

0 5 m 25 m 50 m 100 m Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der 4. Änderung des Bebauungsplanes

Bebauungsplan der Ortsgemeinde Kenn, Teilgebiet "Schweicher Straße - Reihstraße" - 4. Änderung

©GeoBasis-DE/LVermGeoRP2002-10-15

54344 Kenn, 04. Mai 2023
Ortsgemeinde Kenn

gez.: Rainer Müller, Ortsbürgermeister

Klüsserath
n Norbert Friedrich  n Sprechzeiten
n 0171 1907722      Sa. 09:00 - 10:00 Uhr
n buergermeister@kluesserath.de      
n www.kluesserath.de

Wasserentnahmestelle 
für die Weinbergsspritzung

Die Wasserentnahmestelle an der Kläranlage ist wieder in Betrieb 
genommen worden. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Was-
ser nur für Zwecke der Weinbergsspritzung verwendet werden darf. 
Das Zisternenwasser unterliegt keiner Überwachung auf Verkei-
mung. Eine Verwendung im Lebensmittelbereich oder für Tiere ist 
daher nicht zulässig.

Klüsserath, den 8. Mai 2023
Norbert Friedrich, Ortsbürgermeister

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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19.-21.
MAI

|  BEGINN
|  KONZERT WINZER-
   KAPELLE LEIWEN
   MIT DER BAND
   ROCK DIAMONDS 
|  ROCK DIAMONDS

18.00 UHR
19.00 UHR

21.00 UHR

HARMONIE
ROCKT

SAMSTAG20.

|  ERLEBEN SIE 
   DIE LEIWENER 
   VEREINE
|  TOMBOLA

11.00 UHR

15.00 UHR

LEIWEN
LEBT

SONNTAG21.

|  BEGINN
|  DJ NIC-O

18.00 UHR
20.00 UHR

BEACH
PARTY

Happy Hour
18.00 - 19.00 UHR

19. FREITAG

DIE LEIWENER ORTSVEREINE LADEN EIN!
FESTPLATZ AM FEUERWEHRHAUS
Tränkgasse 2 | 54340 Leiwen

WEITERE INFORMATIONEN AUF:
www.Leiwen.de/leiwenlive

Longen
n Stefan Egner  n Sprechzeiten
n 06502 9356666 o. 0160 7110639      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@longen.de

Longuich
n Manfred Wagner  n Sprechzeiten
n 06502 1364      Mi. 18:30 - 20:00 Uhr
n buergermeister@longuich.de
n www.longuich.de

Bürgersprechstunde am 17.05.2023
Wegen der Vorbeitung des Familienfestes am 18.05.2023 fin-
det am 17.05.2023 keine Bürgersprechstunde statt. Ich bitte um 
Verständnis.

Longuich, 17.05.2023
Manfred Wagner, Ortsbürgermeister

Leiwen
n Sascha Hermes  n Sprechzeiten
n 06507 3378      Sa. 09:00 - 10:30 Uhr
n buergermeister@leiwen.de      und nach Vereinbarung
n www.leiwen.de

Bekanntmachung
Aufruf von Grabstellen auf dem Friedhof Leiwen

Gemäß der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Leiwen werden 
hiermit nachfolgend näher bezeichneten Gräber aufgerufen, deren 
Nutzungsrecht bis zum 31.12.2022 abgelaufen war:
• Reihengräber im Grabfeld 1, Beisetzungsjahr 1997
• Doppel-Wahlgräber im Grabfeld 3 und 6, letztes Beiset-

zungsjahr 1997
Die Nutzungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden ge-
beten, die Bepflanzungen, Grabsteine, Abdeckungen, Einfassun-
gen und die Fundamente zwischen dem 15.05.2023 und dem 
15.08.2023 zu entfernen. Sofern die Nutzungsberechtigten, deren 
Gräber erst zum 31.12.2023 ablaufen (Beisetzungen 1998), das 
Grab entfernen wollen, ist dies ebenfalls möglich. Sollten die Nut-
zungsberechtigten nicht in der Lage sein, das Grab selbst abzuräu-
men, kann dies gegen Kostenerstattung auch von der Ortsgemein-
de Leiwen übernommen werden. In diesen Fällen wenden Sie sich 
bitte an die Ortsgemeinde zur Auftragserteilung. Für das Abräumen 
und Entsorgen von Grabmälern, Abdeckungen, Einfassungen, Fun-
damenten und Bewuchs durch die Ortsgemeinde werden gemäß 
der aktuellen Friedhofsgebührensatzung erhoben:
- Erd-Reihengrabstätte oder gemischte Grabstätte: 170,00 €
- Erd-Wahlgrabstätte, 2-stellig: 230,00 €
- Erd-Wahlgrabstätte, 3-stellig: 270,00 €
- Urnengrab: 100,00 €

Leiwen, 28.04.2023
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Schöffen gesucht!
Die Ortsgemeinden sind wieder aufgefordert Schöffen als ehren-
amtliche Richter am Landgericht zu benennen. Der Rat wird eine 
Liste mit 4 Personen in seiner Sitzung am 6.6. wählen und dem 
Landgericht vorschlagen.
Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich bis zum 6.6. 
unter buergermeister@leiwen.de melden. Infos zum Schöffenamt 
finden Sie unter: https://bus.rlp.de/detail?pstId=204451967#result 
(Schöffenwahlen)

Leiwen, 02.05.2023
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Leiwen Live 2023
Die Leiwener Ortsvereine laden in diesem Jahr erstmals zu Leiwen 
Live ein. Dieses Fest soll die Vielfalt der Vereinsaktivitäten in Lei-
wen an einem Wochenende bündeln, neben kulturellen Einlagen 
stellen auch Sportvereine, Feuerwehr, Fördervereine der Grund-
schule und des Kindergartens sowie das Zeltlager ihre Aktivitäten 
vor. Das Programm startet am Freitag, den 19.5. mit einer Beach-
party auf dem Festplatz in der Tränkgasse. Der Samstag wird mit 
dem Jahreskonzert der Winzerkapelle gemeinsam mit der Band 
Rock Diamonds das Highlight des Wochenendes darstellen. Sonn-
tag sind dann alle Vereine engagiert um ihre Aktivitäten für unser 
Dorf zu präsentieren. Freuen Sie sich auf drei Tage gute Unterhal-
tung, Engagement und frohe Stunden.

Leiwen, 02.05.2023
Sascha Hermes, Ortsbürgermeister

Impressum
Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen redaktionellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. Versandkosten. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
unsere zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz für ein 
Exemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere aus Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen.
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Bauplatzvergaberichtlinien  
der Ortgemeinde Longuich

I. Begriffsbestimmung
Bauplatzvergabe im Sinne dieser Richtlinien ist der Verkauf von ge-
meindeeigenen Baugrundstücken an Personen, die sich in einem 
öffentlichen Verfahren um den Kauf eines Grundstückes beworben 
haben und nach zuvor öffentlich bekannt gemachten abstrakt-ge-
nerellen Kriterien ausgewählt worden sind, mit der Ortsgemeinde 
Longuich einen Kaufvertrag zu schließen.
II. Vergabeziele
Ziel der Bauplatzvergabe ist die Stärkung der Ortsverbundenheit 
der Gemeindebewohner durch die Bereitstellung von bezahlbaren 
Baugrundstücken für einkommensschwächere und benachteiligte 
Gruppen der örtlichen Bevölkerung sowie Familien mit Kindern, 
die in der Ortsgemeinde Longuich wohnen oder sesshaft werden 
wollen, bei gleichzeitiger Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen 
durch die Förderung und Belohnung gemeinnütziger Verhaltens-
weisen. Mit der Bauplatzvergabe will die Ortsgemeinde Longuich 
einen Beitrag leisten zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen und zur Eigentumsbildung weiter Kreise der 
Bevölkerung.
III. Verfahrenseröffnungsbeschluss
1. Der Rat der Ortsgemeinde Longuich entscheidet nach Beratung 
in öffentlicher Sitzung durch Mehrheitsbeschluss über die Durch-
führung eines Bauplatzvergabeverfahrens für im Eigentum der 
Ortsgemeinde stehende Grundstücke, die unbebaut, jedoch nach 
§ 30 oder § 34 Baugesetzbuch (BauGB) bebaubar sind oder im 
(geplanten) Geltungsbereich eines bekanntgemachten oder in der 

Grußwort zum 100-jährigen  
Jubiläum der Freiwilligen 

Feuerwehr Longuich-Kirsch  
und des Familienfestes

Die Freiwillige Feuerwehr Longuich-Kirsch feiert am 
18.05. (Christi Himmelfahrt) und 19.05.2023 in der Mehr-
zweckhalle am Mehrgenerationenpark ihr 100-jähriges 
Bestehen. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich unserer Feu-
erwehr recht herzlich!
Im Namen der Bürgerinnen und Bürger danke ich der Frei-
willigen Feuerwehr für die vielen Stunden unermüdlichen 
und hohen Einsatzes für das Gemeinwohl in den vergan-
genen 100 Jahren; stets ehrenamtlich und auch unter Ein-
satz des eigenen Lebens. Dieser vorbildliche Dienst am 
Nächsten kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden!
Die Freiwillige Feuerwehr Longuich ist aber nicht nur im 
Bereich Gefahrenabwehr tätig, sondern auch ein wich-
tiger Akteur im Vereinsleben und der Dorfgemeinschaft 
von Longuich-Kirsch. Diese Dienste, die die Freiwillige 
Feuerwehr Longuich-Kirsch mit ihren zurzeit 37 aktiven 
Feuerwehrkameraden/-kameradin und 8 Mitgliedern der 
Jugendfeuerwehr für die Allgemeinheit leistet, verdienen 
unsere Anerkennung!
Die Feuerwehr hat für die Jubiläumsfeier ein umfangrei-
ches Programm vorbereitet. Nach dem Festhochamt an 
Christi Himmelfahrt und anschließendem Festakt, startet 
im Anschluss das Familienfest der Verbandsgemeinde 
Schweich am Mehrgenerationenpark und der Mehrzweck-
halle. Das letzte Familienfest in Longuich im Jahr 2016 ist 
bei uns noch in guter Erinnerung und so hoffen wir auf eine 
ähnlich gute Resonanz. Am darauffolgenden Tag messen 
sich die Feuerwehren beim Schnelligkeitswettbewerb be-
vor in der Mehrzweckhalle die Blaulichtparty startet.
Zeigen wir unsere Verbundenheit mit unserer Feuerwehr 
und besuchen die Jubiläumsfeierlichkeiten.
So heiße ich Sie liebe Bürgerinnen und Bürger, Freundin-
nen und Freunde der Freiw. Feuerwehr Longuich-Kirsch, 
Familien und alle Gäste herzlich willkommen und wün-
sche Ihnen schöne unterhaltsame Stunden in Longuich!

Ihr
Manfred Wagner

Ortsbürgermeister
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- eine Vermögensaufstellung, die belegt, dass der Zeitwert des 
Vermögens des Bewerbers am Tage seiner Bewerbung die 
im VEB festgesetzte, für ihn geltende Vermögensobergrenze 
nicht überschreitet; das anzugebende Vermögen umfasst das 
innerhalb und außerhalb der Ortsgemeinde Longuich gelegene 
Grund- und Wohnungseigentum des Bewerbers zum Verkehrs-
wert, sein Bar- und sonstiges Kapitalvermögen, Forderungen 
des Bewerbers gegen Banken und Dritte, Sacheigentum an 
Fahrzeugen und sonstigen Mobilien zum Verkehrswert abzüg-
lich der Schulden/Verbindlichkeiten des Bewerbers am Tage 
der Abgabe seiner Bewerbung; Einzelangaben sind jeweils zu 
belegen oder in sonstiger Weise glaubhaft zu machen;

- Erklärungen des Bewerbers
- für wie viele Kinder er unterhaltspflichtig ist,
- wie viele Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht, 

welchen Alters tatsächlich in seinem Haushalt wohnen,
- wie viele Menschen mit geminderter Erwerbsfähigkeit mit wel-

chem Grad der Erwerbsminderung und wie viele pflegebedürfte 
Personen mit welchem Pflegegrad in seinem Haushalt wohnen,

- ob und in welchem Zeitraum/in welchen Zeiträumen er vor 
Abgabe seiner Bewerbung in der Ortsgemeinde Longuich mit 
Hauptwohnsitz tatsächlich gewohnt hat,

- ob und in welchem Zeitraum/in welchen Zeiträumen er vor Ab-
gabe seiner Bewerbung in der Ortsgemeinde Longuich einer 
Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer nachgegangen ist oder selb-
ständig ein Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in der 
Gemeinde Longuich betrieben hat.

- ob und wie lange er vor Abgabe seiner Bewerbung in welcher 
Weise z. B. als Mitglied einer kommunalen Vertretungskörper-
schaft, aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr oder einer 
Hilfsorganisation, als Vorstandsmitglied, Übungsleiter(in) oder 
in sonstiger gemeinnütziger Funktion in einem eingetragenen 
Verein, Verband, oder einer sozial-karitativen Einrichtung oder 
Mitglied im Leitungsgremium oder on sonstiger Funktion in ei-
ner Kirchengemeinde in Longuich ehrenamtlich tätig war,

- eine Auflistung aller Grundstücke, die der/die Bewerber erwerben 
möchte/n in der Reihenfolge, in der die Zuteilung bei Verfügbarkeit 
erfolgen soll (Vorauswahl), wobei mindestens ein Grundstück zu 
benennen ist und alle Grundstücke benannt werden dürfen,

Bewirbt sich ein Paar, sind die Erklärungen für jeden Bewerber 
gesondert abzugeben. Die Einzelangaben sind jeweils zu belegen 
oder in sonstiger Weise glaubhaft zu machen.
- Bewerbungen von der Wertung auszuschließen sind, die außer-
halb der im VEB genannten Bewerbungsfrist oder innerhalb der Be-
werbungsfrist nicht in einem verschlossenen Briefumschlag bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich eingegangen sind;
- Bewerbungen von der Wertung ausgeschlossen werden können, 
wenn fehlende oder unzureichende Erklärungen, Unterlagen oder 
Nachweise nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist einge-
gangen sind.
- Bewerbungen von der Wertung ausgeschlossen werden können, 
wenn die Angaben über die Einkommens- und/oder Vermögens-
verhältnisse ernsthafte Zweifel an deren Richtigkeit begründen und 
diese Zweifel nach Anhörung des Bewerbers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist ausgeräumt werden können,
- die Zuteilung des Grundstücks widerrufen werden kann, wenn der 
Bewerber die Zuteilung durch arglistige Täuschung oder Angaben, 
die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 
erwirkt hat, die Gemeinde nach Widerruf der Zuteilung die Rück-
abwicklung des Grundstückskaufvertrag nach bereicherungsrecht-
lichen Grundsätzen verlangen, bei arglistiger Täuschung die An-
fechtung des Kaufvertrags erklären und jeden Verdacht strafbaren 
Handelns zur Anzeige bringen kann,
- die Bauplatzvergaberichtlinien der Ortsgemeinde Longuich auf 
der Homepage der Verbandsgemeinde Schweich und im Amtsblatt 
der Ortsgemeinde Longuich veröffentlich sind.
IV. Anforderungen an die Festlegung der Einkommens- und 
Vermögensobergrenzen im VEB
4.1. Einkommensobergrenzen
4.1.1 Die im VEB festzulegende Einkommensobergrenze für Ein-
zelbewerber entspricht dem durchschnittlichen Bruttoverdienst ei-
nes in Rheinlandpfalz beschäftigten Arbeitnehmers, ermittelt aus 
den veröffentlichten Daten des Statistischen Landesamtes Rhein-
land-Pfalz für das letzte statistisch ausgewertete Kalenderjahr 
(2021=51.936 €), zuzüglich eines Steigerungsbetrages von fünf 
Prozent des letzten statistisch ermittelten Jahresdurchschnittswer-
tes für jedes Kalenderjahr, das seit dem letzten statistisch ausge-
werteten Kalenderjahr bis zum Kalenderjahr vergangen ist, in dem 
der VEB veröffentlicht wird.

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes liegen (Verfahrenser-
öffnungsbeschluss / VEB). Liegen die Grundstücke, für die ein 
Bauplatzvergabeverfahren durchgeführt werden soll, im geplanten 
Geltungsbereich eines in der Aufstellung befindlichen Bebauungs-
planes, darf der VEB erst gefasst werden, nachdem der Ortsge-
meinderat den Bebauungsplan als Satzung beschlossen hat.
2. Der VEB muss
- die Anzahl, die Größe und die Lage der zu vergebenen Grund-
stücke im Gemeindegebiet unter Bezugnahme auf einen amtlichen 
Katasterplan festlegen, der als Anlage zum Sitzungsprotokoll Be-
standteil des VEB wird,
- festlegen, dass
- sich nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben, im eigenen Namen und für sich selbst bewerben dürfen,
- sich natürliche Personen als Einzelperson (Alleinbewerber) 

oder Paare bewerben dürfen,
- Paare sich nur gemeinsam bewerben dürfen, wenn sie mitei-

nander verheiratet oder miteinander verpartnert sind oder in 
einer ehe- oder partnerschaftsähnlichen Lebensgemeinschaft 
mindestens seit einem Jahr in einem gemeinsamen Haushalt 
leben,

- Personen, die mit einer anderen Person verheiratet oder ver-
partnert sind oder mit einer anderen Person in einer ehe- oder 
partnerschaftsähnlichen Lebensgemeinschaft seit mehr als 
einem Jahr in einem gemeinsamen Haushalt leben, sich nur 
gemeinsam mit ihrem Ehe- oder Lebenspartner und nicht als 
Einzelperson bewerben dürfen,

- andere Gemeinschaften natürlicher Personen als Paare im 
vorgenannten Sinne, insbesondere Gesellschaften aller Art, 
sowie Personen, die gewerbsmäßig im eigenen Namen oder 
in geschäftsführender Position für eine Gesellschaft Immobili-
en ankaufen, verkaufen, bebauen, erschließen, vermitteln oder 
verwalten, von der Bewerbung ausgeschlossen sind,

- Personen von dem Bewerberauswahlverfahren ausgeschlos-
sen sind, die als Alleineigentümer, als Miteigentümer mit einem 
Miteigentumsanteil von mehr als der Hälfte oder mit ihrem ak-
tuellen Ehe- oder Lebenspartner als gemeinsame Eigentümer 
eines in der Ortsgemeinde Longuich gelegenen zu Wohnzwe-
cken bebauten oder bebaubaren Grundstückes, im Grundbuch 
eingetragen oder vorgemerkt sind. Wohnungseigentum steht 
einem Grundstück gleich, wenn die Nutzfläche des Sonderei-
gentums mehr als 80 m² beträgt.

Der VEB muss weiterhin Angaben enthalten über
- den Beginn und das Ende der Frist, innerhalb derer Interessen-

ten sich um die Zuweisung eines Grundstückes im Bauplatz-
vergabeverfahren bewerben können,

- die Grenze des Einkommens und des Vermögens, über das ein 
Bewerber oder Bewerberpaar maximal verfügen darf, um zur 
Auswahl der Bewerber nach Ziffer VI dieser Richtlinien zuge-
lassen zu werden,

- den Quadratmeterpreis, zu dem die Ortsgemeinde Longuich 
die an der Bauplatzvergabe beteiligten Grundstücke veräu-
ßern will.

3. Der VEB ist mit dem in Ziffer 2. Satz 1 genannten Katasterplan 
mindestens fünf Werktage vor Beginn der Bewerbungsfrist ortsüb-
lich bekannt zu machen. Aus dem Bekanntmachungstext muss er-
sichtlich sein, dass
- die Bewerbung innerhalb der Bewerbungsfrist schriftlich in einem 
verschlossenen Briefumschlag bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, eingehen 
muss,
- der Bewerbung beigefügt sein müssen
- eine Ausfertigung oder Kopie des letzten an den Bewerber ad-

ressierten Einkommenssteuerbescheides, der belegt, dass der 
Bewerber die im VEB festgesetzte, für ihn geltende Einkom-
mensobergrenze nicht überschreitet; ist der Bewerber in den 
letzten zwei Kalenderjahren vor Beginn des Jahres, in dem die 
Bewerbung abgegeben wird, nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt worden, hat er dies zu versichern und an Stelle eines 
Einkommensbescheides für das Kalenderjahr vor Beginn des 
Jahres, in dem die Bewerbung abgegeben wird, eine bereits 
beim Finanzamt eingereichte Steuererklärung, und wenn eine 
solche nicht abgegeben wurde, eine Aufstellung über sämtli-
che Einkünfte (§ 2 Abs. 1 und 2 EstG) und etwaige Sonderaus-
gaben und außergewöhnliche Belastungen (§ 2 Abs. 4 EstG) 
einzureichen; Einzelangaben sind jeweils zu belegen oder in 
sonstiger Weise glaubhaft zu machen; bei Arbeitseinkünften ist 
die Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen;
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6. Die Bewerber, deren Bewerbung von der Wertung und Berück-
sichtigung im Bewerberauswahlverfahren ausgeschlossen worden 
ist, sind von der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich oder dem 
beauftragten Notar oder Rechtsanwalt spätestens sieben Werktage 
vor der Benachrichtigung der Bewerber, mit denen die Ortsgemein-
de Longuich einen Kaufvertrag abschließen will, schriftlich über den 
Ausschluss ihrer Bewerbung und die dafür maßgeblichen Gründe 
zu informieren.
VI. Erstellung einer Rangliste der Bewerber nach gewichteten 
Auswahlkriterien
1. Die nicht von der Wertung ausgeschlossenen Bewerbungen 
sind in eine Bewerberrangliste einzustellen und mit einer Rangzif-
fer zu versehen. Die Reihenfolge der Bewerbungen auf der Liste 
bestimmt sich nach der Anzahl der Punkte, die die jeweilige Bewer-
bung nach den nachfolgend genannten sozialen und ortsbezoge-
nen Wertungskriterien erreicht. Eine Bewerbung mit einer höheren 
Punktzahl erhält gegenüber einer Bewerbung mit einer niedrigeren 
Punktzahl die kleinere Rangziffer auf der Bewerbungsliste.
2. Auswahlkriterien:
Nr. Kriterium Punktzahl
1. Soziale Kriterien
1.1.1 Jahreseinkommen mehr als zu 10 % bis 20 % 

unter der im VEB festgesetzten Einkommenso-
bergrenzen für Einzelbewerber oder Paare

10

1.1.2 Jahreseinkommen mehr als 20 % bis 30 % 
unter der im VEB festgesetzten Einkommenso-
bergrenze für Einzelbewerber oder Paare

15

1.1.3. Jahreseinkommen mehr als 30 % unter der im 
VEB festgesetzten Einkommensobergrenze für 
Einzelbewerber oder Paare

20

1.2.1 Vermögen zum Zeitwert bei Abgabe der Be-
werbung mehr als 10 % bis zu 20 % unter dem 
im VEB festgesetzten Vermögensobergrenze 
für Einzelbewerber und Paare

10

1.2.2 Vermögen zum Zeitwert bei Abgabe der Be-
werbung mehr als 20 % bis zu 30 % unter dem 
im VEB festgesetzten Vermögensobergrenze 
für Einzelbewerber und Paare

15

1.2.3. Vermögen zum Zeitwert bei Abgabe der Be-
werbung mehr als 30 % unter dem im VEB 
festgesetzten Vermögensobergrenze für Ein-
zelbewerber und Paare

20

1.3 Kinder mit Anspruch auf Kindergeld, die im 
Haushalt des/der Bewerber wohnen
für das 1. und 2 Kind jeweils 20
für jedes weitere Kind 30

1.4 Grad der Behinderung oder Pflegegrad eines 
Bewerbers oder eines in seinem Haushalt le-
benden Angehörigen je Person
Grad der Behinderung mindestens 30 % oder 
Pflegegrad 1 oder 2

10

Grad der Behinderung mindestens 50 % oder 
Pflegegrad 3 oder 4

20

Grad der Behinderung mindestens 80 % oder 
Pflegegrad 5

30

max. 50
Soziale Kriterien max. 100
2. Ortsbezogene Kriterien
2.1 Dauer des tatsächlichen Hauptwohnsitzes des 

Bewerbers in der Gemeinde Longuich vor Ab-
gabe der Bewerbung
volles Jahr vor der Bewerbung, in dem ein Be-
werber seinen tatsächlichen Hauptwohnsitz in 
der Ortsgemeinde Longuich hatte, je Jahr

10

(Bei Bewerbungen von Paaren werden gewer-
teten Jahre zusammengezählt.)

max. 50

2.2. Dauer der Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer 
oder als selbständiger Unternehmer (alleiniger 
Inhaber oder mindestens hälftige Beteiligung) 
mit Sitz oder Niederlassung in der Gemeinde 
Longuich
volles Jahr vor der Bewerbung, in dem ein 
Bewerber einer Erwerbstätigkeit in der Ortsge-
meinde Longuich nachging

5

(Bei Bewerbungen von Paaren werden die ge-
werteten Jahre zusammengezählt)

max. 25

2.3 Dauer einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der 
Gemeinde Longuich

4.1.2 Für Paare, die sich gemeinsam um einen Bauplatz bewerben, 
entspricht die im VEB festzulegende Einkommensobergrenze dem 
2-fachen Wert des nach Ziffer 4.1.1 ermittelten durchschnittlichen 
Jahreseinkommens.
4.1.3 Für jedes Kind, das im Haushalt des/der Bewerber wohnt und 
für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, erhöht sich die nach 
Ziffer 4.1.1/4.1.2 zu ermittelnde Obergrenze um den jeweils gelten-
den Kinderfreibetrag (2023=8.952 €).
4.2 Vermögensobergrenzen
4.2.1 Die im VEB festzulegende Vermögensobergrenze für Einzel-
bewerber entspricht dem geschätzten durchschnittlichen Verkehrs-
wert der durch den VEB erfassten Vergabegrundstücke.
4.2.2 Für Paare, die sich gemeinsam um einen Bauplatz bewerben, 
entspricht die Vermögensobergrenze dem 2-fachen des geschätz-
ten durchschnittlichen Verkehrswertes der durch den VEB erfass-
ten Vergabegrundstücke.
4.2.3 Für jedes Kind, das im Haushalt des/der Bewerber wohnt und 
für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, erhöht sich die nach 
Ziffer 4.2.1 / 4.2.2 ermittelte Vermögensobergrenze um 20.000,00€.
V. Registrierung und Ausschluss eingegangener Bewerbungen
1. Die Verbandsgemeindeverwaltung Schweich versieht alle bei ihr 
in Briefform eingehenden Bewerbungen mit einem Eingangsstem-
pel. Jedem Bewerber bestätigt sie nach Öffnung der eingegange-
nen verschlossenen Bewerbungen den Eingang seiner Bewerbung 
schriftlich mit einer Angabe des Eingangsdatums.
2. Die Öffnung der eingegangenen verschlossenen Briefumschlä-
ge erfolgt am ersten Werktag nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
in einem Termin, an dem der Ortsbürgermeister der Ortsgemein-
de Longuich oder sein(e) Vertreter(in), ein(e) Mitarbeiter(in) der 
Verbandsgemeindeverwaltung Schweich und ein in Deutschland 
zugelassener Rechtsanwalt teilnehmen müssen. Die geöffneten 
Bewerbungen sind mit Angabe des Namens und der Adresse des 
Bewerbers sowie des Eingangsdatums seiner Bewerbung in eine 
fortlaufend nummerierte Bewerberliste einzutragen.
3. Die Gemeinde kann die Öffnung der Bewerbungen nach Ziffer 
V. 2. und die Wertung der Angebote zum Schutz der persönlichen 
Daten auf einen Notar oder Rechtsanwalt übertragen, der selbst 
keinen Wohn- oder Kanzleisitz in der Gemeinde hat. Die Übertra-
gung hat mit der Maßgabe zu erfolgen, dass ein Vergabevorschlag 
zu erstellen ist, aus dem die auszuschließenden Bewerbungen, 
der Ausschlussgrund und die Bewerberrangliste einschließlich 
der Punktvergabe bei den einzelnen Wertungskriterien ersichtlich 
sind. Die Entscheidung über den Ausschluss von Bewerbern und 
die Bewerberrangliste bleibt jeweils dem Gemeinderat vorbehalten 
und ist in nichtöffentlicher Sitzung zu beschließen. Weitergehende 
personenbezogene Daten oder Bewerbungsunterlagen sollen nur 
offengelegt werden, wenn berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der 
Auswahlentscheidung oder der zugrundeliegenden Angaben des 
Bewerbers bestehen.
4.
4.1. Von der Wertung im Bewerberauswahlverfahren auszuschlie-
ßen sind Bewerbungen
- die außerhalb der im VEB genannten Bewerbungsfrist oder 

innerhalb der Bewerbungsfrist nicht in einem verschlossenen 
Briefumschlag bei der Verbandsgemeindeverwaltung Sch-
weich eingegangen sind, oder

- nicht den in diesen Richtlinien unter Ziffer III. 2, 2. Spiegelstrich, 
und in dem VEB festgelegten Bewerbungsbedingungen ent-
sprechen,

- von Bewerbern abgegeben wurden, deren Einkommen und/
oder Vermögen die im veröffentlichten VEB genannten Einkom-
mens- und/oder Vermögensobergrenzen überschreitet.

4.2. Von der Wertung im Bewerberauswahlverfahren können Be-
werbungen ausgeschlossen werden
- wenn fehlende oder unzureichende Erklärungen, Unterlagen 

oder Nachweise nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist 
eingegangen sind,

- wenn die Angaben über die Einkommens- und/oder Vermögens-
verhältnisse ernsthafte Zweifel an deren Richtigkeit begründen 
und diese Zweifel nach Anhörung des Bewerbers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist ausgeräumt werden können.

Die Entscheidung über den Ausschluss hat nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu erfolgen. Eine Bewerbung soll ausgeschlossen wer-
den, wenn der Zweck dieser Richtlinie oder ein transparenter chan-
cengleicher Vergabewettbewerb gefährdet wäre.
5. Über den Ausschluss von Bewerbern entscheidet der Gemein-
derat der Ortsgemeinde Longuich auf Grundlage des Vergabevor-
schlags der Verbandsgemeinde Schweich oder des beauftragten 
Notars oder Rechtsanwalts in nichtöffentlicher Sitzung.
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Mehring
n Jennifer Schlag  n Sprechzeiten
n 06502 2140 oder 0151 28373343      Di. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@mehring-mosel.de      
n www.mehring-mosel.de

Mehringer Weintournee am 13.05.2023
Am Samstag, den 13. Mai 2023 laden die Mehringer Winzer zur 
„Weintournee“ in ihre Betriebe ein. Mit dem Tournee-Ticket können 
in jedem der 21 Betriebe, 5 verschiedene Weine verkostet werden. 
Natürlich bieten die Winzer auch noch weitere Köstlichkeiten aus 
den Weinkellern und der Winzerküche an. Der Startschuss fällt um 
11.00 Uhr in den teilnehmenden 21 Weingütern oder am Kulturzen-
trum in der Schulstraße.

Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit um 
die tollen Mehringer Weine, die Winzer, ihre 
Weingüter und ihre kulinarischen Köstlichkeiten 
kennen zu lernen. Genießen Sie die von Win-
zer zu Winzer wechselnde, immer weinfröhli-

che Atmosphäre in den jeweiligen Weingütern. Die Tourneestrecke 
ist bis 19.00 Uhr geöffnet. Danach geht es zur Aftershow-Party mit 
Livemusik, Wein und guter Stimmung am Kulturzentrum „Alte Schu-
le“. Die Party wird von der Winzertanzgruppe organisiert und durch-
geführt. Hier können Sie den Weintournee-Tag in geselliger Runde 
ausklingen lassen. Der Eintritt zur Party ist kostenlos. Karten für 
die Weintournee gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information 
Mehring, der Raiffeisenbank Mehring und bei Ticketregional.de. Am 
Veranstaltungstag selbst gibt es Tickets am Kulturzentrum, sowie 
in allen teilnehmenden Betrieben. Im Ticketpreis enthalten sind 
die zur Probe angebotenen Weine in allen Betrieben und ein Glas. 
Preis pro Ticket: Vorverkauf 25 € / am Veranstaltungstag 27 €
Die Mehringer Winzer freuen sich auf Ihren Besuch. Wir wünschen 
allen Besuchern der „Weintournee“ genussreiche und weinfröhliche 
Stunden in Mehring.

Mehring, den 28.04.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Wasserentnahmestelle für Spritzwasser
Die Wasserentnahmestelle für Spritzwasser ist wieder in Betrieb. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses Wasser nur für die Zwe-
cke der Weinbergsspritzung verwendet werden darf und an der Wasse-
rentnahmestelle keine Pflanzenschutzgeräte gereinigt werden dürfen. 
Ebenso ist das Ablassen von Spritzmittelresten strengsten untersagt.
Die Entnahme ist nur in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gestattet. 
Während des Befüllens sind sämtliche Maschinen und Motoren ab-
zustellen. Wir bitten um unbedingte Beachtung dieser Hinweise, da 
bei widerrechtlichen Handlungen mit einer Anzeige zu rechnen ist 
und wir gezwungen sind die Wasserentnahmestelle zu schließen.

Mehring, den 08.05.2023
Jennifer Schlag, Ortsbürgermeisterin

Naurath
n Stephan Denis n Sprechzeiten
n 06508 991012      nach Absprache
n buergermeister@naurath-eifel.de      

Bekanntmachung
1. Einsichtnahme in den 1. Entwurf  
der 1. Nachtragshaushaltssatzung  
mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan  

und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

1. Der 1. Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. 
Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 
2023 liegt zu den üblichen Öffnungszeiten der Verbandsgemeinde-
verwaltung Schweich im Gebäude der Verbandsgemeindeverwal-
tung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Zimmer 15, ab 
dem 13.05.2023 bis zur Beschlussfassung über die Haushaltssat-
zung durch den Ortsgemeinderat Naurath/Eifel zur Einsichtnahme 
aus. Außerdem steht der 1. Entwurf der 1. Nachtragshaushalts-
satzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2023 im Internet ab dem 13.05.2023 unter: 
www.schweich.de; Menüpunkte: Für unsere Bürgerinnen und 
Bürger; Finanzen; Haushaltspläne

Volles Jahr einer ununterbrochenen ehrenamt-
lichen Tätigkeit in der Ortsgemeinde Longuich 
als z. B.
- Mitglied in einer kommunalen Vertretungskör-
perschaft,
- aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr 
oder einer Hilfsorganisation
- aktives Mitglied eines eingetragenen Vereins 
(z. B Vorstandsmitglied, Übungsleiter(in) oder 
in sonstiger gemeinnütziger Funktion),
- ehrenamtlich Tätiger mit gemeinnütziger 
Funktion in einer sozial-karitativen Einrichtung 
(Seniorenheim, Kindergarten etc.),
- ehrenamtlich Tätige(r) in den Gremien oder 
einer sonstigen gemeinnützigen Funktion in ei-
ner Kirchengemeinde
je Tätigkeit in den letzten 10 Jahren vor der Be-
werbung.

5

(Bei Bewerbungen von Paaren werden die 
vollen Jahre des Bewerbers mit dem höchsten 
Wert voll und die Jahre des zweiten Bewerbers 
zur Hälfte gewertet)

max. 50

Ortsbezogene Kriterien max. 100
3. Bei der Punktvergabe ist stets zu prüfen, ob die zu wertenden 
Umstände dem Zweck der Richtlinie entsprechen. In atypischen 
Fällen können einzelne Umstände nicht oder nur mit reduzierter 
Punktzahl gewertet werden.
4. Erreichen mehrere Bewerber/Bewerberpaare nach Anwendung 
der gewichteten Auswahlkriterien dieselbe Punktzahl, entscheidet 
über die Rangfolge der Platzierung der Bewerber gleicher Punkt-
zahl auf der in Ziffer VI. 1. genannten Liste das Los. 
Der Losentscheid ist im Beisein des Ortsbürgermeisters der Ge-
meinde oder seines Vertreters im Amt zu treffen. Den Bewerbern 
gleicher Punktzahl ist Gelegenheit zu geben, an dem Losentscheid 
teilzunehmen.
VII. Zuteilung nach der Bewerberrangliste
1. Die Zuteilung der Baugrundstücke erfolgt in der Reihenfolge der 
Bewerberrangliste, indem jedem Bewerber bei Erreichen seiner 
Rangstelle das noch verfügbare Grundstück zugeteilt wird, das in 
der Vorauswahl mit der höchsten Priorität angegeben wurde.
2. Ist bei Erreichen der Rangstelle kein Grundstück mehr verfügbar, 
das der Bewerber in der Vorauswahl angegeben hat, scheidet der 
Bewerber ohne Zuteilung aus dem Verfahren aus.
3. Die Bewerber sind schriftlich oder in Textform über das Ausschei-
den aus dem Verfahren oder das ihnen zugteilte Grundstück zu 
informieren. 
Die Bewerber sind aufzufordern, innerhalb einer angemessenen 
Frist, die zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung nicht überschrei-
ten soll, einen notariell beurkundeten Kaufvertrag mit der Gemein-
de abzuschließen. 
Die Frist kann auf Antrag oder von Amts wegen verlängert werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Kommt innerhalb dieser Frist ein 
Kaufvertrag nicht zustande, erlischt der Anspruch des Bewerbers 
auf Zuteilung eines Baugrundstücks.
4. Verliert ein Bewerber seinen Anspruch auf Zuteilung eines Bau-
grundstücks, weil ein Kaufvertrag nicht innerhalb der Frist zustande 
kommt, kann dieses Baugrundstück den Bewerbern der nachfol-
genden Rangstellen angeboten werden, soweit es in der Voraus-
wahl mit einer höheren Priorität genannt wurde, wie ein ggf. bereits 
zugeteiltes Grundstück, und ein notarieller Kaufvertrag noch nicht 
abgeschlossen wurde.
5. Für Baugrundstücke, die nach der Erschöpfung der Bewer-
berliste endgültig nicht zugeteilt wurden, endet die Geltung die-
ser Richtlinie.
Die erneute Durchführung eines Bauplatzvergabeverfahrens auf 
Grundlage eines neuen VEB ist dadurch nicht ausgeschlossen. Ein 
Rechtsanspruch besteht nicht.
----------------------------------------------------------------------------------------
Anmerkung:
Auf die Informationen auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Schweich unter www.schweich.de, Unterpunkt „Bauen und Woh-
nen“ und „Immobilienangebote“ wird verwiesen. 
Der oben abgedruckte Text wird auf der o.g. Homepage ab dem 
12.05.2023, 08.00 Uhr, ebenfalls veröffentlicht. Bitte beachten Sie, 
dass das Bauplatzvergabeverfahren inklusive Verfahrenseröff-
nungsbeschluss in der Ausgabe des Amtsblatts in der 20. KW/2023 
am 19.05.2023 veröffentlicht wird (parallel dazu ab dem 19.05.2023, 
08.00 Uhr, auf der o.g. Homepage).
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Da es entscheidet darauf ankommt, für das Amt eines Schöffen 
Personen zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes In-
teresse haben, sollen Personen, die sich bewerben, bei Eignung 
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Die Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen durch die Ge-
meinden ist bis zum 30. Juni 2023 durchzuführen. Anschließend ist 
die Vorschlagsliste in der Gemeinde für die Dauer einer Woche zu 
jedermanns Einsicht auszulegen.
Die Grundsätze über die Ablehnungsgründe sowie die Vorschriften 
des § 40 GemO liegen jedem Ratsmitglied vor.
Da keine Vorschläge für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen 
vorliegen, schlägt der Vorsitzende vor, die Wahl zu verschieben.
Eine entsprechende Veröffentlichung soll im Amtsblatt noch erfol-
gen. Interessierte können Sie hierzu melden, auch Empfehlungen 
werden gerne entgegen genommen.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel beschließt in einer der 
nächsten Ratssitzungen mögliche Kandidaten zu benennen 
und entsprechend zu beratschlagen.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
3. Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsänderungen
3.1.Flur 24, Flurstück 62
Zum ursprünglichen Vorhaben hat die Ortsgemeinde das Einver-
nehmen nicht erteilt, das Bauvorhaben füge sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung nicht ein. Im Rahmen der geänderten Pla-
nung wird nun eine Bauvoranfrage zur Errichtung zweier Mehrfami-
lienhäuser mit je 7 WE beantragt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel erteilt das Einvernehmen 
zur vorgenannten Bauvoranfrage.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 3
3.2.Flur 24, Flurstück 126/6
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass die Zustimmung der Ortsge-
meinde nicht erforderlich ist, da es sich hierbei um ein genehmi-
gungsfreies Bauvorhaben handelt.
Beschluss:
zur Kenntnis genommen
3.3.Flur 24, Flurstück 166-167
Es wird die Verlängerung einer Baugenehmigung zum Umbau ei-
nes Mehrfamilienwohnhaus beantragt.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel erteilt sein Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 4
3.4.weitere Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsänderungen
Es liegen keine weiteren Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsän-
derungen vor.
4. Festsetzung der Steuerhebesätze 2023
Zum 01.01.2023 wurde das Landesgesetz zur Neuregelung der 
Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen 
Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) 
beschlossen. In diesem Zuge wurden auch die landesweiten Ni-
vellierungssätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbe-
steuer angepasst.
Die Ortsgemeinde Naurath/Eifel liegt mit ihren Hebesätzen für die 
Grundsteuern A und B unter den landesweit geltenden Nivellierungs-
sätzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt aktuell 300 (Ni-
vellierungssatz 345 %) und die Grundsteuer B aktuell 400 % (Nivel-
lierungssatz 465 %). Der Ortsgemeinderat hatte mit Beschluss vom 
14.12.2022 eine Erhöhung auf die Nivellierungssätze abgelehnt.
Dies hat zur Folge, dass die Ortsgemeinde einerseits auf Mehrer-
träge in Höhe von 4.100 € verzichtet, anderseits wird der gemeindli-
che Haushalt zusätzlich mit 4.300 € belastet, da bei der Umlagebe-
rechnung der landesweite Nivellierungssatz zugrunde gelegt wird, 
auch wenn die Ortsgemeinde diesen unterschreitet.
Da die Kommunalaufsicht die Vorlage eines ausgeglichenen 
Haushaltes fordert, ist die Aufstellung eines Nachtrages für das 
Haushaltsjahr 2023 notwendig. Im Rahmen der Aufstellung des 
Nachtragshaushaltsplanes 2023 müssen verschiedene Ansätze 
aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich Energie, Wasser und 
Versicherungen angepasst werden. Auch die Beteiligung an den 
Personal- und Sachkosten der Kita Föhren muss nach aktueller 
Berechnung erheblich aufgestockt werden. Mit den derzeitig fest-
gelegten Hebesätzen würde im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag 
ausgewiesen.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Nau-
rath/Eifel haben die Möglichkeit innerhalb von 14 Tagen, d. h. vom 
13.05.2023 bis 26.05.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich, Vorschläge zum 
1. Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 
einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindeverwaltung Schweich, Brückenstraße 26, 54338 Schweich 
oder an den Ortsbürgermeister, Schulstraße 6, 54340 Naurath/Ei-
fel, oder elektronisch an info@schweich.de oder buergermeister@
naurath-eifel.de einzureichen. Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel 
wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die 1. Nachtragshaus-
haltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vor-
schläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Naurath/Eifel, den 08.05.2023
Ortsgemeinde Naurath/Eifel

gez. Stephan Denis, Ortsbürgermeister

Werden Sie Schöffe!
Liebe Bürgerinnen und Bürger!
In diesem Jahr finden bundesweit Schöffenwahlen für die Amtsjah-
re 2024- 2028 statt. Haben Sie Interesse an diesem wichtigen und 
interessanten Amt, dann melden Sie sich bitte bei mir. Gerne ste-
he ich auch für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen zur 
Schöffenwahl 2023 finden Sie unter: www.schoeffenwahl.de

Naurath/Eifel, 08.05.2023
Stephan Denis, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des  

Ortsgemeinderates Naurath/Eifel am 20.04.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Stephan Denis findet am 
20.04.2023 im Bürger- und Vereinshaus, Schulstraße 6 in Naurath/
Eifel eine Sitzung des Ortsgemeinderates Naurath/Eifel statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Ortsbürgermeister Denis informiert über:
1.1.Besuch Partnergemeinde Chemilly sur Yonne/ Les Chaumes
Vom 16.-18.06.2023 wird eine Gruppe der Partnergemeinde Nau-
rath besuchen. Das Programm dazu ist in Vorbereitung. Interes-
sierte sind herzlich Willkommen sich beim Vorsitzenden zu melden.
1.2.Glasfaserausbau
Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Leitungsverlegung zwischen 
Föhren und Naurath. Ein konkreter Zeit-/Ablaufplan für die Verka-
belung der Häuser ist noch nicht bekannt.
1.3.Errichtung Mobilfunkmast
Die Arbeiten am Mobilfunkmast schreiten voran, jedoch ist die ge-
plante Inbetriebnahme im April kaum zu realisieren. Ein entspre-
chender Termin steht somit noch aus. Ebenso läuft derzeit die An-
bindung an das Glasfasernetz.
2. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffin-

nen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen ist nach der Neure-
gelung durch das Gesetz zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher 
Richter vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3599) 2008 und in jedem fünf-
ten auf das Jahr 2008 folgenden Jahr durchzuführen (Wahljahr).
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der Verbandsgemeindeverwal-
tung die Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Trier über die 
Zahl der für die Vorschlagsliste zu benennenden Personen übersandt.
Aus der Ortsgemeinde Naurath ist 1 Person in die Vorschlagsliste 
aufzunehmen.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen versehen werden (§ 31 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG).
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten 
sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt 
eines Schöffen geeignet sind. Den Personen, die für eine Aufnah-
me in die Vorschlagslisten in Betracht kommen, ist zuvor Gelegen-
heit zu geben, sich zu ihrer Benennung zu äußern.
Der Präsident des Landgerichts Trier bittet, die in Betracht kom-
menden Personen vor der Kandidatur zum Schöffenamt darauf 
hinzuweisen, dass jeder Schöffe damit rechnen muss, zumindest 
einmal pro Monat zu einer Sitzung geladen zu werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber 
auch – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche 
Eignung.
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2. Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisati-
on, Know-how
• Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen 

Abläufe; Klimaschutz als Querschnittsaufgabe
• Klimafreundliche Beschaffung
• Teilnahme an Programmen oder Mitgliedschaft in Bündnissen
3. Energiemanagement
• Einführung / Optimierung eines systematischen Energiema-

nagements
• Verbesserung des „Energetischen Know-hows“ im Haupt- und 

Ehrenamt
4. Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen
• Klimagerechter kommunaler Fuhrpark
• Klimagerechte Dienst- und Pendlermobilität
• Attraktivere Gemeinschaftsverkehre
• Mehr Fahrradmobilität in der Kommune
• Unterstützung klimagerechter privater Mobilität
5. Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung
• Energetische Sanierung bzw. Optimierung
• Stromverbrauch reduzieren
6. Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung
• Klimafreundliche Bauleitplanung
• Kommunale Wärmeleitplanung in Angriff nehmen; Wärmewende
7. Ausbau der Erneuerbaren Energien
• Weitere Potenziale für Erneuerbare Energien systematisch he-

rausarbeite
• Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
• Unterstützung Dritter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Kli-
mawandelfolgen:
1. Strukturen und Zusammenarbeit schaffen
• Etablierung des politischen Willens und der Handlungsmotivati-

on in der Verwaltung zur Anpassung an Klimawandelfolgen
• Institutionalisierung eines Klimawandelanpassungsmanagements
• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
2. Klimawandelfolgen erfassen
• Durchführung von Betroffenheits- und Vulnerabilitätsanalysen 

zu einzelnen
Sektoren bzw. Klimarisiken (Starkregen, Hitze, Dürre)
• Erstellung einer ganzheitlichen Klimarisikoanalyse
• Integration der Anpassung an Klimawandelfolgen in Planungs-

instrumente (Bauleit- und Flächennutzungsplanung
3. Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten
• Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
• Etablierung bzw. Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
• Erarbeitung spezifischer Anpassungsstrategien
• Erarbeitung einer ganzheitlichen Anpassungsstrategie
4. Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren
• Überwachung von Klimawandelfolgen und Nachjustierung von 

Anpassungsmaßnahmen
Im Anschluss beantwortet Herr Merten die eingehenden Fragen der 
Ratsmitglieder und merkt an, dass es sich um keinerlei investiven 
Verpflichtungen handele, die umgesetzt werden müssten. Vielmehr 
sei es ein reines Unterstützungsangebot vom Umweltministerium, 
welches im weiteren Verlauf in beratender Funktion tätig werde.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Naurath/Eifel tritt dem Kommunalen Kli-
mapakt zusammen mit der Verbandsgemeinde bei. Damit ver-
pflichtet sie sich, ihre bisherigen Aktivitäten sowohl im Kli-
maschutz als auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen 
weiter zu verstärken und dabei den bislang bereits ambitio-
nierten Ansatz weiterzuverfolgen. Die Mitglieder des Ortsge-
meinderates einigen sich zunächst darauf, die Etablierung 
bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge, Unterstützung der kli-
magerechten Mobilität sowie Erarbeitung spezifischer Anpas-
sungsstrategien wie z.B. bereits vorhandene Streuobstwiesen 
zu favorisieren. In einer der nächsten Ratssitzungen sollen 
Maßnahmen aus dem KKP-Maßnahmenkatalog vorgeschlagen 
werden. Diese werden dann gemeinsam beraten, im Anschluss 
priorisiert, in der Beitrittserklärung niedergeschrieben und de-
ren Umsetzung mit dem Beitritt forciert.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 1 Enthaltungen: 2
7. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und In-

novation (KIPKI)
Bei dem KIPKI handelt es sich um ein Förderprogramm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz, welches kommunale Gebietskörper-
schaften bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der Anpas-
sung an die Klimawandelfolgen unterstützen soll. 

Durch Anhebung auf die landesweiten Nivellierungssätze könnte 
der Ergebnishaushalt nach derzeitigem Stand knapp ausgeglichen 
werden. Da die Ortsgemeinde Naurath/Eifel einen ausgeglichenen 
Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 vorzulegen hat und zur Ver-
meidung finanzieller Nachteile bei künftigen Förderanträgen und 
Kreditgenehmigungen wird empfohlen, die Anhebung der Steuer-
hebesätze für die Grundsteuer A und B zumindest auf die Nivellie-
rungssätze zu beschließen.
Nach ausführlicher Beratung ergeht folgender Beschluss.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat Naurath/Eifel beschließt die Steuerhebesätze 
für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festzusetzen:
Grundsteuer A von bisher 300 % auf 345 %
Grundsteuer B von bisher 400 % auf 465 %
Gewerbesteuer gleichbleibend auf 380 %
Hundesteuer bleibt unverändert.
- Für den 1. Hund 50,00 €
- Für den 2. Hund 70,00 €
- Für jeden weiteren Hund 90,00 €
- Für gefährliche Hunde 650,00 €
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich
Ja-Stimmen: 6 Nein-Stimmen: 3
5. Verschiedenes

- Dreck-weg-Tag 2023 Findet am Samstag, 03.06.2023 statt.
- Nachfrage zur Anbringung einer Kette bei der Brücke am Feuer-

wehrgerätehaus. Die angebrachte Kette soll verdeutlichen, dass 
die Brücke kein Durchgangsweg darstellt.

- Rückfrage zur Vermarktung der Grundstücke im Neubaugebiet 
Hofgartenstraße auf der Internetseite der Verbandsgemeinde/
Ortsgemeinde.

- Ausführung von Ortsgemeinderatsbeschlüssen Eine schnellere 
Ausführung der getroffenen Beschlüsse wird gefordert.

- Anmerkung zum Zustand Wirtschaftswege; insbesondere „Un-
ter dem Kempel“ In diesem Zusammenhang soll über die Sat-
zung über die Benutzung der gemeindlichen Feld-und Waldwe-
ge in einer der nächsten Ratssitzungen gesprochen werden.

6. Kommunaler Klimapakt (KKP)
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt Ortsbürgermeister Denis 
den Klimaschutzbeauftragten der Verbandsgemeinde Schweich, 
Herrn Merten, und erteilt ihm sodann das Wort.
Das Pariser Klimaschutzabkommen setzt den Rahmen für die er-
forderlichen Klimaschutzanstrengungen für Deutschland und damit 
auch für Rheinland-Pfalz. Um den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
soll Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035-2040 (Zukunftsvertrag 
2021-2026) klimaneutral sein. Um den Ausstoß an Treibhausga-
sen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-
nen müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu 
erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und umgesetzt werden. 
Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene.
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Un-
ternehmen, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesre-
gierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministerium 
einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, so-
wie das Wirtschafts- und Innenministerium haben sich daher darauf 
verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt (KKP) ein-
zurichten. Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung 
an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutz-
zielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landes-
regierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit 
konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Genaue 
Ausgestaltung steht noch nicht fest. Der Kommunale Klimapakt 
wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart. Anschlie-
ßend soll der Pakt mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.
Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
1. Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation
• Leitbilder und Klimaschutzstrategie/-konzept für die Kommune
• Sensibilisierung und Motivation aller unter-schiedlichen Ak-

teursgruppen zum Ergreifen eigener (privater) Anstrengungen 
zur THG-Reduktion

• Information über die Klimaschutzaktivitäten der Kommune
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Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Sch-
weich hat die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 einstimmig beschlossen. Die Verwal-
tung hat entsprechende Richtpreisangebote bei externen Dienst-
leistern angefordert, auf deren Basis ein Förderantrag über die 
Kommunalrichtlinie gestellt wird.
Beschluss:
zur Kenntnis genommen
9. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse
Ortsbürgermeister Denis gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung die Verlängerung einer Jagdpacht und ein Nachtrag zu 
einem Pachtvertrag beschlossen wurden.

Pölich
n Wolfgang Eid  n Sprechzeiten
n 0176 23362776 o. 06507 9248778      nach Vereinbarung
n buergermeister@poelich.de

Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung 
zur EU-Weinbaukartei 2023

Die zusammengefasste Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung 
zur EU-Weinbaukartei ist spätestens am 31. Mai 2023 abzugeben. 
Das ausgefüllte Formular kann bei der Ortsgemeinde-, Verbands-
gemeindeverwaltung, bzw. der Landwirtschaftskammer abgegeben 
werden.
Die Abgabe einer Meldung ist nur bei Änderungen erforderlich. In 
diesem Fall genügt es, nur die Seite einzureichen, auf denen Än-
derungen vorgenommen wurden. Die Meldungen können auch on-
line über das Weininformationsportal der Landwirtschaftskammer 
erstattet werden.

Pölich, 06.05.2023
Thomas Regneri, Beigeordneter

Reinigen der Wirtschaftswege
Aus gegebenem Anlass muss auf das Sauberhalten der Wirt-
schaftswege hingewiesen werden. Die Anlieger werden gebeten, 
die Wegabschnitte vor ihren Grundstücken von Erdablagerungen 
zu reinigen. Auch sind die Wasserläufe und Einlaufschächte unbe-
dingt freizuhalten.

Pölich, 06.05.2023
Thomas Regneri, Beigeordneter

Fest der Römischen Weinstraße  
vom 05.-07.05.2023

In diesem Jahr wurde die Saison der kommenden Weinfeste end-
lich wieder mit dem Fest der Römischen Weinstraße in Schweich 
eröffnet.

Von Freitag, 05. Mai bis Sonntag, 07. Mai erlebten zahlreiche Be-
sucher bei schönem Wetter, Musik, Kirmes sowie natürlich mit 
zahlreichen Weinständen und leckeren Weinen der Winzer aus den 
Weinorten unserer Region ein wunderschönes Weinwochenende in 
Schweich. Auch unser schöner Weinort Pölich wurde auf dem Fest 
vom Weingut Kanzlerhof mit einem Weinstand direkt gegenüber 
der Hauptbühne am Festplatz vor der VG vertreten. 

Zur Ausführung des Investitionsprogramms ist ein eigenständiges 
Landesgesetz vorgesehen. Der zugehörige Gesetzesentwurf wur-
de am 08.12.2022 veröffentlicht.
Das KIPKI beinhaltet zwei Kernelemente. Erstens die einwohner-
bezogene Pauschalförderung der antragberechtigten Kommunen. 
Zweitens ein wettbewerbliches Verfahren zur Befähigung und Un-
terstützung der Entstehung von Leuchtturm-Projekten des Klima-
schutzes.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf wurden zwei weitere Anlagen 
publiziert. Die erste Anlage erhält eine Positivliste, sprich eine Auf-
listung von förderfähigen Maßnahmen. Diese sind, entsprechend 
den o.g. Zielen des KIPKI, in zwei große Handlungsfelder aufgeteilt. 
1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen und 2. Investi-
tionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpassung.
Die Anlage 2 enthält eine Aufteilung der Pauschalfördersummen 
nach Einwohnerzahlen. Das Gesamtfördervolumen für ganz Rhein-
land Pfalz beträgt 180 Mio. €. Diese Mittel werden den Kommunen 
entsprechend den Einwohnerzahlen zur Verfügung gestellt. Für das 
wettbewerbliche Verfahren steht ein Gesamtfördervolumen i. H. v. 
60 Mio. € zur Verfügung.
Förderfähige Maßnahmen:
1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen: (mindes-
tens 75%):
Nachhaltige kommunale Energieversorgung; Nutzung von Biomas-
se; energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz; 
Schulen und Kitas; klimafreundliche Mobilität; multimodale und 
Sharing-Mobilität; nachhaltiger Logistikverkehr
2. Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung: (höchstens 25%):
Klimaresilienz, Entsiegelung- und Begrünungsmaßnahmen, Wald-
brandvorsorge und Verbesserung der Fähigkeiten zur Bekämpfung 
von Waldbränden, Klimawandelanpassung für Schulen und Kitas
Höhe der Zuwendung:
Insgesamt 848.784,30 € einwohnergebundene Pauschalförderung 
(Berechnung anhand der Einwohnerzahl der VG Schweich zum 
Zeitpunkt 31.12.2021 - 29.046 EW - 29,2220719 € je EW). Für das 
wettbewerbliche Verfahren existiert keine einwohnergebundene 
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten.
Antragstellung:
Für die Pauschalförderung ab dem 01.07.2023 bis spätestens 
31.10.2023 beim MKUEM möglich. Für die Förderung des wettbe-
werblichen Verfahren ab dem 01.07.2023 beim MWVLW möglich.
Bewilligungsvoraussetzungen:
Für die Pauschalförderung keine. Für das wettbewerbliche Verfah-
ren ist eine Bewerbung mit Projektskizze notwendig.
Bewilligungszeitraum:
Der Nachweis der Mittelverwendung ist laut Gesetzesentwurf bis 
zum 31. Juli 2026. zu erbringen. Abhängig vom Tag der Antragstel-
lung und Zeitpunkt der Bewilligung.
Entsprechend dem Bevölkerungsstand von insgesamt 348 Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Naurath/Eifel zum 
31.12.2021 und dem Zuweisungsfaktor 14,611036 € pro Einwoh-
nerin und Einwohner, stehen der Gemeinde im Rahmen der ein-
wohnergebundenen Pauschalförderung über das KIPKI Programm 
Mittel in Höhe von 5.085 € zur Verfügung.
Beschluss:
zur Kenntnis genommen
8. Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Kommunen sind zentrale Akteure für das Gelingen der Wärmewen-
de. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mit der Überarbeitung der 
Kommunalrichtlinie, die ab dem 1. November 2022 in Kraft trat, 
können Kommunen und kommunale Akteure die kommunale Wär-
meplanung zu attraktiven Bedingungen fördern lassen.
Die Wärmeplanung soll in Kommunen die Grundlage für eine treib-
hausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen bzw. den 
Prozess dafür anstoßen. Mithilfe der Wärmeplanung wird der zu er-
wartende Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und mit einer auf 
erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur 
abgestimmt. Das schafft Planungs- und Investitionssicherheit für 
alle Akteur*innen.
Der Wärmeplan muss neben einer Bestandsanalyse auch eine 
Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive einer räumlichen Dar-
stellung enthalten. Dazu gehört außerdem eine Potenzialanalyse 
zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen beziehungsweise 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren Energien. Für zwei bis drei 
Fokusgebiete, die kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind, 
sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu 
erarbeiten. Auch die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, 
ein passendes Controlling und eine Verstetigungs- sowie Kommu-
nikationsstrategie sollen in die Planung integriert werden.
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Schleich
n Rudolf Körner  n Sprechzeiten
n 06507 3322      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@schleich-mosel.de

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Schweich
n Lars Rieger  n Bürozeiten
n 06502 933825 o. 933826      Mo. Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
n buergermeister@stadt-schweich.de      Di.          14:00 - 16:30 Uhr
n www.stadt-schweich.de      Do.      14:00 - 18:00 Uhr

n Schweich-Issel:
n Ortsvorsteher Johannes Lehnert
n 06502 918215 
n ov-issel@stadt-schweich.de      Fr.         16:00 - 18:00 Uhr

Bekanntmachung
Am Dienstag, 16.05.2023, findet um 19:00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich 
eine Sitzung des Sozialausschusses Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Interessen der Menschen „60-Plus“ stärken
2. Beratung über die Anschaffung eines multifunktionalen Klein-

spielfelds oder eines Basketballplatzes
3. Beschattung von Spielplätzen
4. Beratung über die Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts für den 

Spielplatz Madell III
5. Verschiedenes

Schweich, 09.05.2023
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Am Mittwoch, 17.05.2023, findet um 19:00 Uhr im „Bürgertreff“ 
des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich 
eine Sitzung des Stadtrates Schweich statt.
Tagesordnung:
öffentlich
1. Mitteilungen
2. Bebauungsplanverfahren „Alt-Issel“; Offenlagebeschluss
3. 2. Änderung des Bebauungsplanes „Madell III“; Abwägung und 

Satzungsbeschluss
4. Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes „Alt-Schweich“
5. Fortschreibung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Solar
6. Wahl eines Beauftragten für die regelmäßige Reinigung des 

Wassertretbeckens am Heilbrunnen
7. Antrag der CDU-Fraktion: Neue Wege beim Mietwohnungsbau 

beschreiten
8. Benennung der Erschließungsstraße von der Bahnhofstraße 

zum ISP in „Frida-Kahlo-Straße“
9. Jahresabschluss zum 31.12.2020

9.1. Beschlussfassung über die Feststellung des geprüften 
Jahresabschlusses
9.2. Entlastungserteilung gemäß § 114 Abs. 1 Satz 2 GemO

10. Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen

11. Vergaben
12. Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsänderungen

12.1. Bauantrag, Flur 1, Parzelle 4/2
12.2. weitere Bauvoranfragen/Bauanträge/Nutzungsände-
rungen

13. Verschiedenes
nicht öffentlich
1. Mitteilungen
2. Zuschussangelegenheiten
3. Grundstücksangelegenheiten
4. Verschiedenes
öffentlich
14. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Be-

schlüsse
Schweich, 08.05.2023

Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Hier versorgte  die Familie Schömann an den drei Festtagen viele 
Besucher mit Sekt sowie unserem leckeren Pölicher Heldenwein.
Das Fest war nach der langen Auszeit wieder sehr gut besucht und 
ein toller Erfolg. Vielen Dank an alle Organistoren und Mitwirken-
den des Festes, alle teilnehmenden Winzer und auch die vielen 
Helfer rund um die Veranstaltung, die alle einen großen Beitrag 
leisten, unsere Region touristisch bestens zu vermarkten, unsere 
tollen Moselweine zu präsentieren sowie auch die einzelnen Orts-
gemeinden unserer Verbandsgemeinde sichtbar zu machen für alle 
Gäste aus nah und fern.

Pölich, 08.05.2023
Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Maibaumstellen am Dorfplatz  
- Danke an die Helfer

Am Sonntag, den 30.04.2023 wurde am Dorfplatz in Pölich wieder 
traditionell der Maibaum von der Pölicher Feuerwehr aufgestellt, 
der Pölicher Heimatverein e.V. sorgte sich während der Veranstal-
tung um das leibliche Wohl.

Mit dem Wetter hatten die Pölicher wieder mal viel Glück. Ein son-
niger Tag lud die Besucher zu einem gemütlichen Beisammenkom-
men ein, die Aktion war gut besucht. Anschließend konnte man den 
Abend in Pölich ausklingen lassen und weiterfeiern, entweder in 
der Weinstube Schömann oder am Moselcamping beim dortigen 
„Tanz in den Mai“.
Danke nochmals an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die 
zur Organisation der Aktion beigetragen haben.

Pölich, den 04.05.2023
Wolfgang Eid, Ortsbürgermeister

Riol
n Dr. Christel Egner-Duppich  n Sprechzeiten
n 06502 930707.      Do. 18:00 - 20:00 Uhr
n buergermeister@riol.de      und nach
n www.riol.de      tel. Vereinbarung
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Letztes städtisches Grundstück 
im Gewerbegebiet „Handwerkerhof„ 

in Issel übergeben
Das letzte städtische Grundstück im Gewerbegebiet „Handwerker-
hof“ in Issel wurde am vergangenen Samstag nach der Bebauung 
mit einer modernen Lagerhalle inklusive Büroräumlichkeiten von 
Holger & Liane Sigismund offiziell seiner Bestimmung übergeben: 
Der Unterbringung der Firmenräumlichkeiten der Sigismund Beda-
chungen GmbH, die bisher in Osburg angesiedelt war. 

v.l.n.r.: Stadtbürgermeister Lars Rieger gratuliert Liana und Holger 
Sigismund gemeinsam mit dem Obermeister der Dachdeckerinnung 
Trier-Wittlich-Saarburg zur Neueröffnung der Firmenräumlichkeiten

Ich freue mich, dass wir mit diesem klassischen Handwerksbetrieb 
einen Meisterbetrieb seines Faches ansiedeln konnten, der nicht 
nur ausbildet, sondern weiteren zwölf Mitarbeitern - wie man das 
früher so schön sagte-, „Lohn & Brot“ bietet. Ich wünsche Dachde-
ckermeister Holger Sigismund mit seiner Frau und seinem gesam-
ten Betriebsteam viel Erfolg am neuen Standort und ein schnelles 
Eingewöhnen.

Schweich, 29.04.2023
Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Thörnich
n Hans-Peter Brixius  n Sprechzeiten
n 06507 3567      nach tel. Vereinbarung
n buergermeister@thoernich.de

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Thörnich  

am 28.03.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Hans-Peter Brixius und in 
Anwesenheit von Schriftführer Pascal Heinz findet am 28.03.2023 
im Feuerwehrgerätehaus, Maternusstraße in Thörnich eine Sitzung 
des Ortsgemeinderates Thörnich statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
Herr Ortsbürgermeister Brixius teilt folgendes mit:
• Die Ausmessung zur Aufstellung des Eingangsschranks, durch 

die Firma die das Glasfaser verlegt, verzögert sich, da diese 
Probleme mit Subunternehmen hat.

• Die Pflanzmaßnahmen am Bahngelände werden in den Herbst 
verschoben.

• Am Karfreitag soll nochmals ein Arbeitseinsatz stattfinden.
• Ortsbürgermeister Brixius bedankt sich für die zahlreichen Ku-

chenspenden für den Seniorennachmittag.
2. Kommunaler Klimapakt (KKP)
Das Pariser Klimaschutzabkommen setzt den Rahmen für die er-
forderlichen Klimaschutzanstrengungen für Deutschland und damit 
auch für Rheinland-Pfalz. Um den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
soll Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035-2040 (Zukunftsvertrag 
2021-2026) klimaneutral sein. Um den Ausstoß an Treibhausga-
sen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 

Bekanntmachung
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung  

der Stadt Schweich vom 02.05.2023
Der Stadtrat Schweich hat am 20.04.2023 auf Grund der §§ 24 und 
25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverord-
nung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des 
§ 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kom-
munaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende 3. Änderungssat-
zung zur Hauptsatzung vom 07.03.2016 beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:

§ 1
§ 11 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
§ 11
Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters
(1) 1Der Stadtbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung 
gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAVEO. 2Die Aufwandsentschädi-
gung des Stadtbürgermeisters nach Satz 1 wird gemäß § 12 Abs. 
2 KomAEVO um 20 v. H. erhöht. ³Die Erhöhung nach Satz 2 en-
det mit dem Ausscheiden des am 01.04.2023 im Amt befindlichen 
Stadtbürgermeisters.

§ 2
§ 14 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
§ 14
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter
(1) 1Bachpaten, Beauftragte oder Paten in der Kinder- und Jugend-
arbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei- oder Museumsbeauftragte, 
Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, Ortsbildbeauf-
tragte, Sportanlagenwarte, Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und 
Wanderwegewarte sowie Inhaber vergleichbarer Ehrenämter er-
halten eine Aufwandsentschädigung, die nach Stundensätzen be-
messen wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom Wohnsitz bis zum 
Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. 2Die Höhe der 
Entschädigung je volle Stunde bemisst sich nach dem Mindestlohn 
nach § 1 Mindestlohngesetz (MiLoG).

§ 3
In-Kraft-Treten

Die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am 01.04.2023 in 
Kraft.

Schweich, 02.05.2023
Stadt Schweich

gez. Lars Rieger, Stadtbürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 Satz 4 GemO:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-

nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Erbpacht: Eine Alternative  
zum teuren Grundstücks- oder Hauskauf?

Der Stadtrat bzw. der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in den 
letzten Monaten sehr intensiv damit beschäftigt, ob die Vergabe 
von Erbbaurechten/Erbpacht eine Alternative zum teuren Grund-
stückskauf in Schweich darstellen kann. In einer öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung möchte ich Sie gern über die Chancen, aber 
selbstverständlich auch die Einschränkungen, zum Erbbaurecht 
informieren. Diese findet am Mittwoch, dem 24.05.2023 um 18.00 
Uhr im Bürgerzentrum zum Thema „Erbbaurecht / Baugebiet Vor 
der Schaumbach“ statt. Hierzu lade ich alle interessierten potentiel-
len Bauherren sehr herzlich ein und bitte um eine rege Teilnahme, 
da Ihre Rückmeldungen nach dieser Veranstaltung Grundlage für 
die weiteren Beschlüsse in den städtischen Gremien sein werden.

Schweich, 05.05.2023
Lars Rieger, Stadtbürgermeister
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Beschluss: Die Ortsgemeinde Thörnich tritt dem Kommunalen 
Klimapakt gemeinsam mit der Verbandsgemeinde bei. Damit ver-
pflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als auch in 
der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken und dabei am-
bitioniert vorzugehen. Sie benennt dazu folgende Ziele und Maß-
nahmen und bringt diese in das weitere Verfahren ein:
Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
Handlungsfeld Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außen-
beleuchtung:
• Energetische Sanierung bzw. Optimierung
• Stromverbrauch reduzieren
Handlungsfeld Ausbau der Erneuerbaren Energien:
• Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Klimawandelfolgen:
Handlungsfeld Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten:
• Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt:
• die vollständige Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss in 

der vorgegebenen Form zeitnah an das MKUEM abzugeben,
• zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden 

Beratungsangebote in Anspruch genommen werden sollen und 
diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie

• entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische 
Ressourcen und Infrastruktur bereitzustellen, um den Bera-
tungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig
3. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Inno-
vation (KIPKI)
Bei dem KIPKI handelt es sich um ein Förderprogramm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz, welches kommunale Gebiets-
körperschaften bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der 
Anpassung an die Klimawandelfolgen unterstützen soll. Zur Aus-
führung des Investitionsprogramms ist ein eigenständiges Landes-
gesetz vorgesehen. Der zugehörige Gesetzesentwurf wurde am 
08.12.2022 veröffentlicht.
Das KIPKI beinhaltet zwei Kernelemente. Erstens die einwohner-
bezogene Pauschalförderung der antragberechtigten Kommunen. 
Zweitens ein wettbewerbliches Verfahren zur Befähigung und Un-
terstützung der Entstehung von Leuchtturm-Projekten des Klima-
schutzes.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf wurden zwei weitere Anlagen 
publiziert. 
Die erste Anlage erhält eine Positivliste, sprich eine Auflistung von 
förderfähigen Maßnahmen. Diese sind, entsprechend den o.g. Zie-
len des KIPKI, in zwei große Handlungsfelder aufgeteilt. 1. Investi-
tionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen und 2. Investitionen in 
kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpassung.
Die Anlage 2 enthält eine Aufteilung der Pauschalfördersummen 
nach Einwohnerzahlen. Das Gesamtfördervolumen für ganz Rhein-
land Pfalz beträgt 180 Mio. €. 
Diese Mittel werden den Kommunen entsprechend den Einwohner-
zahlen zur Verfügung gestellt. Für das wettbewerbliche Verfahren 
steht ein Gesamtfördervolumen i. H. v. 60 Mio. € zur Verfügung.
Förderfähige Maßnahmen:
1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen: (mindes-
tens 75%):
Nachhaltige kommunale Energieversorgung; Nutzung von Biomas-
se; energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz; 
Schulen und Kitas; klimafreundliche Mobilität; multimodale und 
Sharing-Mobilität; nachhaltiger Logistikverkehr
2. Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung: (höchstens 25%):
Klimaresilienz, Entsiegelung- und Begrünungsmaßnahmen, Wald-
brandvorsorge und Verbesserung der Fähigkeiten zur Bekämpfung 
von Waldbränden, Klimawandelanpassung für Schulen und Kitas
Höhe der Zuwendung:
Insgesamt 848.784,30 € einwohnergebundene Pauschalförderung 
(Berechnung anhand der Einwohnerzahl der VG Schweich zum 
Zeitpunkt 31.12.2021 - 29.046 EW - 29,2220719 € je EW). Für das 
wettbewerbliche Verfahren existiert keine einwohnergebundene 
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten.
Antragstellung:
Für die Pauschalförderung ab dem 01.07.2023 bis spätestens 
31.10.2023 beim MKUEM möglich. Für die Förderung des wettbe-
werblichen Verfahren ab dem 01.07.2023 beim MWVLW möglich.
Bewilligungsvoraussetzungen:
Für die Pauschalförderung keine. Für das wettbewerbliche Verfah-
ren ist eine Bewerbung mit Projektskizze notwendig.

Anstrengungen. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-
nen müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu 
erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und umgesetzt werden. 
Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene.
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Un-
ternehmen, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesre-
gierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministerium 
einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, so-
wie das Wirtschafts- und Innenministerium haben sich daher darauf 
verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt (KKP) ein-
zurichten. Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern aus einem 
gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden Kommunen 
forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der Anpassung 
an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den Klimaschutz-
zielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet die Landes-
regierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen mit 
konkreten und passgenauen Angeboten und Leistungen. Genaue 
Ausgestaltung steht noch nicht fest. Der Kommunale Klimapakt 
wurde zunächst für die Jahre 2023 und 2024 vereinbart. Anschlie-
ßend soll der Pakt mit allen Beteiligten fortgeschrieben werden.
Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
1. Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation
• Leitbilder und Klimaschutzstrategie/-konzept für die Kommune
• Sensibilisierung und Motivation aller unter-schiedlichen Ak-

teursgruppen zum Ergreifen eigener (privater) Anstrengungen 
zur THG-Reduktion

• Information über die Klimaschutzaktivitäten der Kommune
2. Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisati-
on, Know-how
• Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen 

Abläufe; Klimaschutz als Querschnittsaufgabe
• Klimafreundliche Beschaffung
• Teilnahme an Programmen oder Mitgliedschaft in Bündnissen
3. Energiemanagement
• Einführung / Optimierung eines systematischen Energiema-

nagements
• Verbesserung des „Energetischen Know-hows“ im Haupt- und 

Ehrenamt
4. Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen
• Klimagerechter kommunaler Fuhrpark
• Klimagerechte Dienst- und Pendlermobilität
• Attraktivere Gemeinschaftsverkehre
• Mehr Fahrradmobilität in der Kommune
• Unterstützung klimagerechter privater Mobilität
5. Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung
• Energetische Sanierung bzw. Optimierung
• Stromverbrauch reduzieren
6. Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung
• Klimafreundliche Bauleitplanung
• Kommunale Wärmeleit-planung in Angriff nehmen; Wärmewende
7. Ausbau der Erneuerbaren Energien
• Weitere Potenziale für Erneuerbare Energien systematisch he-

rausarbeite
• Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
• Unterstützung Dritter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Kli-
mawandelfolgen:
1. Strukturen und Zusammenarbeit schaffen
• Etablierung des politischen Willens und der Handlungsmotiva-

tion in der Verwaltung zur An-passung an Klimawandelfolgen
• Institutionalisierung eines Klimawandelanpassungsmanage-

ments
• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
2. Klimawandelfolgen erfassen
• Durchführung von Betroffenheits- und Vulnerabilitätsanalysen 

zu einzelnen
Sektoren bzw. Klimarisiken (Starkregen, Hitze, Dürre)
• Erstellung einer ganzheitlichen Klimarisikoanalyse
• Integration der Anpassung an Klimawandelfolgen in Planungs-

instrumente (Bauleit- und Flächennutzungsplanung
3. Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten
• Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
• Etablierung bzw. Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
• Erarbeitung spezifischer Anpassungsstrategien
• Erarbeitung einer ganzheitlichen Anpassungsstrategie
4. Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren
• Überwachung von Klimawandelfolgen und Nachjustierung von 

Anpassungsmaßnahmen
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Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes hat 
seit der Zuleitung an den Gemeinderat zur Einsichtnahme durch die 
Einwohner öffentlich ausgelegen. Es wurden keine Vorschläge von 
Einwohnern eingereicht.
Frau Hilgert schlägt vor, den Personal- und Sachkostenanteil Kita 
in Höhe von 35.000 € für die Jahre 2024 bis 2026 fortzuschreiben.
Beschluss: Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 
und 2024 wird einschließlich Haushaltsplan und Stellenplan ent-
sprechend der in der Anlage ersichtlichen Fassung beschlossen. 
Der Personal- und Sachkostenanteils Kita in Höhe von 35.000 € 
für die Jahre 2024 bis 2026 soll fortgeschrieben werden und in die 
endgültige Fassung mitaufgenommen werden.
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung
6. Bauantrag Rieslingweg
Dem Ortsgemeinderat Thörnich liegt ein Bauantrag zu einem 
Grundstück Fl. 6, Nr. 80, Rieslingweg vor.
Beschluss: Der Ortsgemeinderat Thörnich erteilt das Einvernehmen. 
Die Rechtmäßigkeit der Bodenauffüllung soll überprüft werden.
Abstimmungsergebnis: einstimmig
7. Verschiedenes
• Die Ortsgemeinde Detzem hat bei der Verbandsgemeinde Sch-

weich beantragt drei verschiedene Bauvarianten für den Kin-
dergarten Detzem zur prüfen.

• Schreiben eines Ratsmitgliedes an die Ortsgemeinde Thör-
nich bezüglich der Erweiterung Kindergarten Detzem und einer 
möglichen Bürgerbeteiligung zu dieser Maßnahme.

• Das Thema „Erweiterung Kindergarten Detzem“ soll auf der 
nächsten Sitzung nochmals thematisiert werden. Hierzu sol-
len Sachbearbeiter hinzugezogen werden, die Auskünfte über 
mögliche Alternativen oder Planungsvarianten, sowie mögli-
chen Zuwendungen geben können.

• Ein Termin für eine Bürgerversammlung zum Thema „Erweiterung 
Kindergarten Detzem“ soll stattfinden und festgelegt werden.

• Im Zuge des Internetausbaus soll das Feuerwehrgerätehaus 
Thörnich auch angeschlossen werden.

• Auf dem Parkplatz Thörnicher Ritsch liegen zwischenzeitlich 
Rebschänkel. Diese sollten zeitnah entfernt werden.

Trittenheim
n Franz-Josef Bollig  n Sprechzeiten:
n Tourist-Info 06507 2227  n Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr
n buergermeister@trittenheim.de n Donnerstag 19.00 - 20.00 Uhr
n www.trittenheim.de 

Laurentiuskapelle und Gosperter Kapelle
In der letzten Zeit ist es vermehrt dazu gekommen, dass verschie-
denste religiöse, häufig auch beschädigte Utensilien an den Ka-
pellen abgestellt wurden. Wir bitten dies zu unterlassen! Zudem 
weisen wir darauf hin, die Kerzen in der Laurentiuskapelle nur in 
das dafür vorgesehene Sandbecken zu stellen und nicht auf den 
Sandsteinboden oder in die Fensternischen.
Vielen Dank!

Trittenheim, 02.05.2023
Franz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

Einmal volltanken bitte: Neue Ladesäule 
für Elektroautos in Trittenheim

Westenergie und Ortsgemeinde  
nehmen öffentliche Lademöglichkeit in Betrieb

In Trittenheim steht ab sofort eine öffentliche Ladestation für Elek-
troautos zur Verfügung. Die Technik ermöglicht das gleichzeitige 
Laden von bis zu zwei Fahrzeugen und befindet sich in der Mosel-
weinstraße 17. Zur offiziellen Inbetriebnahme der neuen Lademög-
lichkeit kam Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig mit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern von Westenergie vor Ort zusammen.
Ortsbürgermeister Bollig erläutert, dass man mit der gemeinsamen 
Investition von Gemeinde und Westenergie in die Ladesäule den 
Ausbau der Elektromobilität in Trittenheim weiter vorantreibe. Man 
wolle damit allen Autofahrerinnen und Autofahrern sowie Gewer-
betreibenden den Umstieg auf das CO2-freie Fahren auch auf dem 
Land erleichtern und der Umwelt etwas Gutes tun. Die Ladestation 
sei zudem mit Blick auf den Tourismus vor Ort wichtig, denn für 
viele Touristen sei mittlerweile eine Lademöglichkeit bei der Wahl 
des Urlaubsziels standortentscheidend. Marco Felten, Leiter der 
Region Trier bei Westenergie, fügt hinzu, dass Elektroautos an den 
Ladesäulen von Westenergie zu 100 Prozent Ökostrom tanken. 

Bewilligungszeitraum:
Der Nachweis der Mittelverwendung ist laut Gesetzesentwurf bis 
zum 31. Juli 2026. zu erbringen. Abhängig vom Tag der Antragstel-
lung und Zeitpunkt der Bewilligung.
Entsprechend dem Bevölkerungsstand von insgesamt 217 Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Thörnich zum 
31.12.2021 und dem Zuweisungsfaktor 14,611036 € pro Einwoh-
nerin und Einwohner, stehen der Gemeinde im Rahmen der ein-
wohnergebundenen Pauschalförderung über das KIPKI Programm 
Mittel in Höhe von 3.171 € zur Verfügung.
Der Ortsgemeinderat Thörnich nimmt die Ausführungen zur 
Kenntnis.
4. Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Kommunen sind zentrale Akteure für das Gelingen der Wärmewen-
de. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mit der Überarbeitung der 
Kommunalrichtlinie, die ab dem 1. November 2022 in Kraft trat, 
können Kommunen und kommunale Akteure die kommunale Wär-
meplanung zu attraktiven Bedingungen fördern lassen.
Die Wärmeplanung soll in Kommunen die Grundlage für eine treib-
hausgasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen bzw. den 
Prozess dafür anstoßen. Mithilfe der Wärmeplanung wird der zu er-
wartende Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und mit einer auf 
erneuerbaren Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur 
abgestimmt. Das schafft Planungs- und Investitionssicherheit für 
alle Akteur*innen.
Der Wärmeplan muss neben einer Bestandsanalyse auch eine 
Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive einer räumlichen Dar-
stellung enthalten. Dazu gehört außerdem eine Potenzialanalyse 
zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen beziehungsweise 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren Energien. Für zwei bis drei 
Fokusgebiete, die kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind, 
sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu 
erarbeiten. 
Auch die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, ein passen-
des Controlling und eine Verstetigungs- sowie Kommunikations-
strategie sollen in die Planung integriert werden.
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Sch-
weich hat die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 einstimmig beschlossen. Die Verwal-
tung hat entsprechende Richtpreisangebote bei externen Dienst-
leistern angefordert, auf deren Basis ein Förderantrag über die 
Kommunalrichtlinie gestellt wird.
Der Ortsgemeinderat Thörnich nimmt die Ausführungen zur 
Kenntnis.
5. Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und 
des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
Die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz schreibt vor, dass die Ge-
meinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen hat. Teil 
dieser Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan. 
Er bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 
Im Haushaltsplan enthalten sind alle für die Erfüllung der Aufgaben 
der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Einzahlun-
gen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 
Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanz-
haushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan.
Frau Hilgert erläutert zunächst die Haushaltssatzung, den Haus-
haltsausgleich, die Investitionsübersicht, den Schuldenstand sowie 
den Stand der liquiden Mittel.
Alsdann geht Sie auf die einzelnen Investitionen ein:
• Für die Anschaffung von Geräten des Bauhofes werden jährlich 

1.000 € veranschlagt.
• Zur Finanzierung der Übergangsmaßnahme in der Kita Detzem 

wird eine Restzahlung in Höhe von 8.000 € vorgesehen.
• Für An- und Umbaumaßnahmen in der Kita Detzem werden 

2024 und 2025 Mittel in Höhe von jeweils 359.000 € veran-
schlagt.

• Die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes wird 
Kosten in Höhe von 3.000 € verursachen

• Für landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen werden Mittel in 
Höhe von 80.000 € vorgesehen

• Kostenerstattungsbeträge hierzu werden in Höhe von 70.000 € 
veranschlagt

• Für die Einrichtung eines freien W-LAN Netzwerkes werden 
Mittel in Höhe von 1.000 € bereitgestellt

• Abschließend werden die Einnahmen aus dem Förderpro-
gramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ sowie die An-
sätze der Steuern und Umlagen erläutert
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Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat der Verbandsgemeinde-
verwaltung die Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Trier 
über die Zahl der für die Vorschlagsliste zu benennenden Personen 
übersandt.
Aus der Ortsgemeinde Trittenheim sind 3 Personen in die Vor-
schlagsliste aufzunehmen.
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deut-
schen versehen werden (§ 31 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG).
Die Gemeinden haben bei der Aufstellung der Vorschlagslisten 
sorgfältig zu prüfen, ob die vorgeschlagenen Personen für das Amt 
eines Schöffen geeignet sind. Den Personen, die für eine Aufnah-
me in die Vorschlagslisten in Betracht kommen, ist zuvor Gelegen-
heit zu geben, sich zu ihrer Benennung zu äußern.
Der Präsident des Landgerichts Trier bittet, die in Betracht kom-
menden Personen vor der Kandidatur zum Schöffenamt darauf 
hinzuweisen, dass jeder Schöffe damit rechnen muss, zumindest 
einmal pro Monat zu einer Sitzung geladen zu werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem 
Maße Unparteilichkeit, Selbständigkeit und Reife des Urteils, aber 
auch - wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes - körperliche 
Eignung.
Da es entscheidet darauf ankommt, für das Amt eines Schöffen 
Personen zu gewinnen, die für diese Tätigkeit ein besonderes In-
teresse haben, sollen Personen, die sich bewerben, bei Eignung 
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Die Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen durch die Ge-
meinden ist bis zum 30. Juni 2023 durchzuführen. Anschließend 
ist die Vorschlagsliste in der Gemeinde für die Dauer einer Woche 
zu jedermanns Einsicht auszulegen.
Beschluss:
a) Der Ortsbürgermeister beantragt offene Abstimmung.
b) Es werden folgende Personen als Schöffen gewählt: Kai 

Schmitt, Roman Steffen und Birgit Hermes.
Abstimmungsergebnis:
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht gem. § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO.
einstimmig
Ja-Stimmen: 13
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht gem. § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO.
3. Niederschrift Sitzung Touristik- und Weinwerbeausschuss 
20.03.2023
Am 20.03.2023 fand eine Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Tourismus und Weinwerbung statt. Es wurde folgende Tagesord-
nung beraten:
1. Mitteilungen
2. Aktivitäten und Feste
3. Weinstand am Moselufer
4. Neuauflage Flyer Trittenheim
5. Verschiedenes
Zu 2:
Die Wanderungen für Gäste und Einheimische werden ab dem ers-
ten Maiwochenende bis Oktober von Hermann Scholtes durchge-
führt. Jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr werden abwechselnd zwei 
Routen erkundet. Nachfolgend die Wegeführungen:
- Route 1 - mittelschwer 6 km (Dauer circa 2 Stunden)
Start an der Tourist-Information - Jugendfriedhof - Hinkelstein - 
Kappelle - Tourist-Information
- Route 2 - leicht (Dauer circa 2 Stunden)
Start an der Tourist-Information - Kirche (Stummorgel) - Brücken-
kopf - Fährturm - versch. Punkte im Ort - Tourist-Information
Des Weiteren werden im Jahr 2023 folgende Feste durchgeführt:
- Maifest der Feuerwehr am 30.04.2023
- Pfingstfest unter den Brücken vom 26.-28.05.2023
- Hoffest Hermes-Lex vom 30.06-02.07.2023
- Hoffest Hermann Scholtes vom 14.-16.07.2023
- Hoffest Claes Schmitt Erben vom 28.-30.07.2023
- Wein am Fluss Weinfest vom 25.-27.08.2023
- Adventsglühen der Weinjugend am 02.12.2023
Zu 3:
Der „Weinstand im Moselvorland“ soll, wie im Jahr 2022, mit dem 
gleichen Weinstand nach dem „Weinfest am Fluss“ in den Monaten 
September und Oktober betrieben werden. Die Weingüter für 2023 
werden zeitnah von der Ortsgemeinde angeschrieben. Der Wein-
stand soll freitags schon ab 14 Uhr geöffnet werden.
Zu 4:
Die Flyer der Auflage aus 2017 sind nahezu vergriffen. Der Flyer 
wurde überarbeitet und neu aufgelegt. Kleiner inhaltliche Verände-
rungen sowie aktuellere Bildmotive wurden eingearbeitet und der 
neue Flyer den Ausschussmitgliedern vorgelegt. Der Neudruck in 
einer Auflage von 4.000 Stück wurde beschlossen.

Gemeinsam nahmen Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig (l.) und 
Marco Felten (Westenergie) die neue Ladestation zum Aufladen 
von Elektroautos in der Ortsgemeinde Trittenheim symbolisch in 
Betrieb. Foto: Gina Hoffmann/Westenergie

Die Installation von E-Ladesäulen unterstütze man gerne partner-
schaftlich und freue sich, dass man gemeinsam mit der Ortsge-
meinde Trittenheim einen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz 
leisten könne. Die Errichtung von Ladesäulen sei damit ein wichtiger 
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie. Die Ladesäulen von Westenergie 
bieten jeweils zwei 22-kW-Ladepunkte, die das gleichzeitige Auf-
tanken von jeweils zwei Elektrofahrzeugen ermöglichen. Abgerech-
net wird per Kreditkarte, PayPal oder über einen Autostromvertrag. 
Westenergie übernimmt bei allen Ladesäulen die Installation und 
Inbetriebnahme und optional auch die Wartung und den Betrieb 
der Technik. Darüber hinaus kümmert sich das Infrastrukturun-
ternehmen um die Bereiche Abrechnung, Endkundenhotline und 
Strombeschaffung aus regenerativen Energiequellen. Westenergie 
errichtet die E-Ladesäulen im Rahmen des förderfähigen Angebots 
Westenergie Parken und Laden elektrisch (PauLe 2.0). Über das 
„Bundesprogramm Ladeinfrastruktur“, das das Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr (BMDV) aufgelegt hat, können Partner-
kommunen einen Zuschuss für das Angebot der Westenergie er-
halten. Als Eigentümer der Ladesäulen können die Kommunen die 
Folierung auf der Vorder- und Rückseite nach ihren eigenen Wün-
schen gestalten, zum Beispiel passend zur jeweiligen Region. Im 
Rahmen der ersten Generation des Angebots Westenergie Parken 
und Laden elektrisch (PauLe) hatte Westenergie gemeinsam mit 
Kommunen und Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren be-
reits rund 500 Ladesäulen im öffentlichen Raum aufgestellt.

Trittenheim, 03.05.2023
Fanz-Josef Bollig, Ortsbürgermeister

Unterrichtung der Einwohner
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Trittenheim  

am 24.04.2023
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Franz-Josef Bollig und 
in Anwesenheit von Schriftführer/in Christian Stein findet am 
24.04.2023 im Jugendheim, Spielesstraße 22 in Trittenheim eine 
Sitzung des Ortsgemeinderates Trittenheim statt.
In dieser Sitzung werden folgende Beschlüsse gefasst:
öffentlich
1. Mitteilungen
a) Der Vorsitzende informiert über einen stattgefundenen Termin 

mit Revierleiter Maximini und dem neuen Projektleiter der Fir-
ma juwi, Herrn Ohl. Die Standorte für die 4 Windkraftanlagen 
wurden erörtert. Es kann voraussichtlich an der bestehenden 
Planung festgehalten werden. Der Verlust an Waldbestand ist 
gering, da die abzuholzende Fläche stark geschädigt ist.

b) Der Jugendraum wird wieder genutzt. Die Jugendlichen führen 
dieses Jahr die Jugendsammelwoche durch. Die Hälfte der ge-
sammelten Spenden kommt den Jugendlichen im Ort zu Gute.

c) Die Kommunalwahlen und die Europawahl finden voraussicht-
lich am 09.06.2024 statt.

2. Aufstellung der Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen ist nach der Neure-
gelung durch das Gesetz zur Vereinfachung und Vereinheitlichung 
der Verfahrensvorschriften zur Wahl und Berufung ehrenamtlicher 
Richter vom 21.12.2004 (BGBl. I S. 3599) 2008 und in jedem fünf-
ten auf das Jahr 2008 folgenden Jahr durchzuführen (Wahljahr).
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Beispielhafte Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Kli-
mawandelfolgen:
1. Strukturen und Zusammenarbeit schaffen
• Etablierung des politischen Willens und der Handlungsmotiva-

tion in der Verwaltung zur An-passung an Klimawandelfolgen
• Institutionalisierung eines Klimawandelanpassungsmanagements
• Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation
2. Klimawandelfolgen erfassen
• Durchführung von Betroffenheits- und Vulnerabilitätsanalysen 

zu einzelnen
Sektoren bzw. Klimarisiken (Starkregen, Hitze, Dürre)
• Erstellung einer ganzheitlichen Klimarisikoanalyse
• Integration der Anpassung an Klimawandelfolgen in Planungs-

instrumente (Bauleit- und Flächennutzungsplanung
3. Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten
• Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
• Etablierung bzw. Erhöhung der Hitze- und Dürrevorsorge
• Erarbeitung spezifischer Anpassungsstrategien
• Erarbeitung einer ganzheitlichen Anpassungsstrategie
4. Monitoring, Evaluation und Nachsteuerung etablieren
• Überwachung von Klimawandelfolgen und Nachjustierung von 

Anpassungsmaßnahmen
Herrn Merten führt aus, dass mit dem Beitritt der Ortsgemeinde 
keine Verpflichtungen eingegangen werden. Die durchzuführenden 
Maßnahmen werden auf die Ortsgemeinde zugeschnitten.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Trittenheim tritt dem Kommunalen Klima-
pakt gemeinsam mit der Verbandsgemeinde bei. Damit ver-
pflichtet sie sich, ihre Aktivitäten sowohl im Klimaschutz als 
auch in der Anpassung an Klimawandelfolgen zu verstärken 
und dabei ambitioniert vorzugehen. Sie benennt dazu folgende 
Ziele und Maßnahmen und bringt diese in das weitere Verfah-
ren ein:
Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
Handlungsfeld Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außen-
beleuchtung:
• Energetische Sanierung bzw. Optimierung
• Stromverbrauch reduzieren
Handlungsfeld Ausbau der Erneuerbaren Energien:
• Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
Maßnahmen zur kommunalen Anpassung an Klimawandelfolgen:
Handlungsfeld Anpassungsmaßnahmen ausarbeiten:
• Etablierung bzw. Erhöhung der Starkregenvorsorge
Auf dieser Basis wird die Verwaltung beauftragt:
• die vollständige Beitrittserklärung gemäß diesem Beschluss in 

der vorgegebenen Form zeitnah an das MKUEM abzugeben,
• zu prüfen, welche der über den KKP zur Verfügung stehenden 

Beratungsangebote in Anspruch genommen werden sollen und 
diese zeitnah und proaktiv anzufordern sowie

• entsprechende personelle Kapazitäten und organisatorische 
Ressourcen und Infrastruktur bereitzustellen, um den Bera-
tungs- und Umsetzungsprozess optimal zu unterstützen.

Abstimmungsergebnis
einstimmig
Ja-Stimmen: 14
5. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Inno-
vation (KIPKI)
Bei dem KIPKI handelt es sich um ein Förderprogramm der Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz, welches kommunale Gebiets-
körperschaften bei der Erreichung der Klimaschutzziele und der 
Anpassung an die Klimawandelfolgen unterstützen soll. Zur Aus-
führung des Investitionsprogramms ist ein eigenständiges Landes-
gesetz vorgesehen. Der zugehörige Gesetzesentwurf wurde am 
08.12.2022 veröffentlicht.
Das KIPKI beinhaltet zwei Kernelemente. Erstens die einwohner-
bezogene Pauschalförderung der antragberechtigten Kommunen. 
Zweitens ein wettbewerbliches Verfahren zur Befähigung und Un-
terstützung der Entstehung von Leuchtturm-Projekten des Klima-
schutzes.
Zusammen mit dem Gesetzesentwurf wurden zwei weitere Anlagen 
publiziert. Die erste Anlage erhält eine Positivliste, sprich eine Auf-
listung von förderfähigen Maßnahmen. Diese sind, entsprechend 
den o.g. Zielen des KIPKI, in zwei große Handlungsfelder aufge-
teilt. 1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen und 2. 
Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpassung.
Die Anlage 2 enthält eine Aufteilung der Pauschalfördersummen 
nach Einwohnerzahlen. Das Gesamtfördervolumen für ganz Rhein-
land Pfalz beträgt 180 Mio. €. Diese Mittel werden den Kommunen 
entsprechend den Einwohnerzahlen zur Verfügung gestellt. 
Für das wettbewerbliche Verfahren steht ein Gesamtfördervolumen 
i. H. v. 60 Mio. € zur Verfügung.

Zu 5:
- Das Spielmobil soll für das Fest „Wein am Fluss“ angefragt werden.
- Die Straußwirtschaftsliste soll aktualisiert werden.
- Die Ortsgemeinde nimmt als Partnergemeinde an der Air-Base 

Spangdahlem an der Touristikmesse „Explore the Eifel“ in Ko-
operation mit der TI Römische Weinstraße am 12.05.2023 teil.

- Sieben neue Stationen des Kreuzwegs zur Laurentiuskapelle 
wurden Anfang 2023 aufgestellt.

- Ein „Erste-Hilfe-Kurs“ soll für alle interessierten Einwohner im 
Jahr 2023 angeboten werden, um insbesondere die Bedienung 
des neuen Defibrillators zu erläutern.

4. Beitritt Kommunaler Klimapakt (KKP)
Ortsbürgermeister Bollig begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt 
Herrn Florian Merten von der Verbandsgemeindeverwaltung und 
übergibt ihm das Wort.
Das Pariser Klimaschutzabkommen setzt den Rahmen für die er-
forderlichen Klimaschutzanstrengungen für Deutschland und damit 
auch für Rheinland-Pfalz. Um den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
soll Rheinland-Pfalz bis spätestens 2035-2040 (Zukunftsvertrag 
2021-2026) klimaneutral sein. Um den Ausstoß an Treibhausga-
sen auf ein neutrales Niveau abzusenken, bedarf es erheblicher 
Anstrengungen. Auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebe-
nen müssen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
die nunmehr unvermeidbaren, bereits spürbaren und zukünftig zu 
erwartenden Klimawandelfolgen ergriffen und umgesetzt werden. 
Dies geschieht insbesondere auf kommunaler Ebene.
Die Kommunalen Spitzenverbände, der Verband kommunaler Un-
ternehmen, die Energieagentur Rheinland-Pfalz und die Landesre-
gierung, vertreten durch das federführende Klimaschutzministeri-
um einschließlich des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, 
sowie das Wirtschafts- und Innenministerium haben sich daher 
darauf verständigt, gemeinsam einen Kommunalen Klimapakt 
(KKP) einzurichten. Der Kommunale Klimapakt besteht im Kern 
aus einem gegenseitigen Leistungsversprechen: Die beitretenden 
Kommunen forcieren ihr Engagement im Klimaschutz und bei der 
Anpassung an die Klimawandelfolgen und bekennen sich zu den 
Klimaschutzzielen des Landes. Im Gegenzug fördert und begleitet 
die Landesregierung die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Maß-
nahmen mit konkreten und passgenauen Angeboten und Leistun-
gen. Der Kommunale Klimapakt wurde zunächst für die Jahre 2023 
und 2024 vereinbart. Anschließend soll der Pakt mit allen Beteilig-
ten fortgeschrieben werden.
Beispielhafte Maßnahmen zum kommunalen Klimaschutz:
1. Willensbildung, Leitbilder, Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation
• Leitbilder und Klimaschutzstrategie/-konzept für die Kommune
• Sensibilisierung und Motivation aller unterschiedlichen Akteurs-

gruppen zum Ergreifen eigener (privater) Anstrengungen zur 
THG-Reduktion

• Information über die Klimaschutzaktivitäten der Kommune
2. Kommunale Verwaltung: Aufgaben und Funktionen, Organisati-
on, Know-how
• Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen 

Abläufe; Klimaschutz als Querschnittsaufgabe
• Klimafreundliche Beschaffung
• Teilnahme an Programmen oder Mitgliedschaft in Bündnissen
3. Energiemanagement
• Einführung / Optimierung eines systematischen Energiema-

nagements
• Verbesserung des „Energetischen Know-hows“ im Haupt- und 

Ehrenamt
4. Mobilität, ÖPNV, Fuhrpark und Dienstreisen
• Klimagerechter kommunaler Fuhrpark
• Klimagerechte Dienst- und Pendlermobilität
• Attraktivere Gemeinschaftsverkehre
• Mehr Fahrradmobilität in der Kommune
• Unterstützung klimagerechter privater Mobilität
5. Gebäude / Liegenschaften / Innen- und Außenbeleuchtung
• Energetische Sanierung bzw. Optimierung
• Stromverbrauch reduzieren
6. Bauleitplanung und Stadt-/Gemeindeentwicklung
• Klimafreundliche Bauleitplanung
• Kommunale Wärmeleit-planung in Angriff nehmen; Wärmewende
7. Ausbau der Erneuerbaren Energien
• Weitere Potenziale für Erneuerbare Energien systematisch he-

rausarbeite
• Eigene EE-Anlagen bauen und betreiben oder sich daran be-

teiligen
• Unterstützung Dritter beim Ausbau der Erneuerbaren Energien
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die Folgekosten betrachtet werden.
In den Gemeinden Kenn und Brauneberg wird eine derartige Stre-
cke betrieben.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde steht dem Vorhaben positiv gegenüber. Es 
sollen Gespräche mit Betreibergemeinden vereinbart werden. 
Die Herstellungskosten und die Folgekosten sollen genau be-
trachtet werden. Des Weiteren ist die versicherungstechnische 
Seite zu klären.
Abstimmungsergebnis:
einstimmig
Ja-Stimmen: 14
9. Verschiedenes
Deutsche Glasfaser:
Es sind noch nicht alle beantragen Hausanschlüsse für das schnel-
le Internet gelegt worden. Der Kontakt des Ansprechpartner der 
Deutschen Glasfaser soll veröffentlich werden, damit sich die Be-
troffenen direkt an die Deutsche Glasfaser wenden können.
10. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse
a) Für eine Teilfläche des Grundstücks Fl. 22, Nr. 174/2 wurde ein 

Pachtvertrag abgeschlossen.
b) Es wurde ein Nutzungsvertrag zur Nutzung einer Teilfläche be-

schlossen.

Aus den Parteien

Freie Wählergruppe in der Stadt Schweich e.V.
Einladung

Hiermit werden Vorstand, Fraktion und die Mitglieder der Freien 
Wählergruppe in der Stadt Schweich zu einer Versammlung für 
Montag, 15.05.2023 um 19.00 Uhr in das Hotel Grefen, Brücken-
straße 31, 54338 Schweich herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1) Mitteilungen
2) Vorbesprechung der Stadtratssitzung vom 17.05.2023
3) Verschiedenes
Um Teilnahme an der Versammlung wird höflich gebeten. Kom-
munalpolitisch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen.

Senioren Union  
Gemeindeverband Schweich

Am Mittwoch, 17.05.2023 findet wieder ein Treffen zusammen mit 
dem Gemeindeverband der Senioren Union Ruwer statt. Treffpunkt: 
Hotel Leinenhof, Schweich, 15.00 Uhr. Als Gast kann die in Sch-
weich praktizierende Fachärztin für Allgemeinmedizin und Geriatrie 
Frau Alexandra Lehnen begrüßt werden. Herzliche Einladung.

Ende des amtlichen Teils

Förderfähige Maßnahmen:
1. Investitionen in kommunale Klimaschutzmaßnahmen: (mindes-
tens 75%):
Nachhaltige kommunale Energieversorgung; Nutzung von Biomas-
se; energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz; 
Schulen und Kitas; klimafreundliche Mobilität; multimodale und 
Sharing-Mobilität; nachhaltiger Logistikverkehr
2. Investitionen in kommunale Maßnahmen zur Klimawandelanpas-
sung: (höchstens 25%):
Klimaresilienz, Entsiegelung- und Begrünungsmaßnahmen, Wald-
brandvorsorge und Verbesserung der Fähigkeiten zur Bekämpfung 
von Waldbränden, Klimawandelanpassung für Schulen und Kitas
Höhe der Zuwendung:
Insgesamt 848.784,30 € einwohnergebundene Pauschalförderung 
(Berechnung anhand der Einwohnerzahl der VG Schweich zum 
Zeitpunkt 31.12.2021 - 29.046 EW - 29,2220719 € je EW). Für das 
wettbewerbliche Verfahren existiert keine einwohnergebundene 
Höchstgrenze der förderfähigen Kosten.
Antragstellung:
Für die Pauschalförderung ab dem 01.07.2023 bis spätestens 
31.01.2024 beim MKUEM möglich. Für die Förderung des wettbe-
werblichen Verfahren ab dem 01.07.2023 beim MWVLW möglich.
Bewilligungsvoraussetzungen:
Für die Pauschalförderung keine. Für das wettbewerbliche Verfah-
ren ist eine Bewerbung mit Projektskizze notwendig.
Bewilligungszeitraum:
Der Nachweis der Mittelverwendung ist laut Gesetzesentwurf bis 
zum 31. Juli 2026. zu erbringen. Abhängig vom Tag der Antragstel-
lung und Zeitpunkt der Bewilligung.
Entsprechend dem Bevölkerungsstand von insgesamt 1.068 Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Trittenheim zum 
31.12.2021 und dem Zuweisungsfaktor 14,611036 € pro Einwoh-
nerin und Einwohner, stehen der Gemeinde im Rahmen der ein-
wohnergebundenen Pauschalförderung über das KIPKI Programm 
Mittel in Höhe von 15.605 € zur Verfügung.
Seitens des Ortsbürgermeisters wird vorgeschlagen die Pauschal-
förderung in Höhe von 15.605 € für die Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen an der Kindertagesstätte zu verwenden.
6. Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Kommunen sind zentrale Akteure für das Gelingen der Wärmewen-
de. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Mit der Überarbeitung der 
Kommunalrichtlinie, die ab dem 1. November 2022 in Kraft trat, 
können Kommunen und kommunale Akteure die kommunale Wär-
meplanung zu attraktiven Bedingungen fördern lassen.
Die Wärmeplanung soll in Kommunen die Grundlage für eine treibhaus-
gasneutrale kommunale Wärmeversorgung schaffen bzw. den Prozess 
dafür anstoßen. Mithilfe der Wärmeplanung wird der zu erwartende 
Wärmebedarf einer Kommune ermittelt und mit einer auf erneuerbaren 
Quellen beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt. Das 
schafft Planungs- und Investitionssicherheit für alle Akteur*innen.
Der Wärmeplan muss neben einer Bestandsanalyse auch eine 
Energie- und Treibhausgasbilanz inklusive einer räumlichen Dar-
stellung enthalten. Dazu gehört außerdem eine Potenzialanalyse 
zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen beziehungsweise 
lokalen Potenzialen von Erneuerbaren Energien. Für zwei bis drei 
Fokusgebiete, die kurz- und mittelfristig prioritär zu behandeln sind, 
sind zusätzlich konkrete, räumlich verortete Umsetzungspläne zu 
erarbeiten. Auch die Beteiligung relevanter Verwaltungseinheiten, 
ein passendes Controlling und eine Verstetigungs- sowie Kommu-
nikationsstrategie sollen in die Planung integriert werden.
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Sch-
weich hat die Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in 
seiner Sitzung am 02.02.2023 einstimmig beschlossen. Die Verwal-
tung hat entsprechende Richtpreisangebote bei externen Dienst-
leistern angefordert, auf deren Basis ein Förderantrag über die 
Kommunalrichtlinie gestellt wird.
7. Bauanträge
Es liegen keine Bauanträge vor.
8. Anfrage zur Errichtung einer BMX Mountainbike Strecke
Es liegt ein Antrag auf Errichtung einer BMX Mountainbike Strecke in der 
Ortsgemeinde vor. Als Standort wird eine Fläche oberhalb des Sport-
platzes neben der Kläranlage vorgeschlagen. Der Ortsbürgermeister 
beantragt die Sitzung für zehn Minuten zu unterbrechen um dem anwe-
senden Antragssteller die Möglichkeit zu geben das Vorhaben zu erläu-
tern. Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt. Nach Wiedereintritt in die 
Tagesordnung wird über das Vorhaben diskutiert. Als Standort soll der 
Bereich beim „Schwarzen Fass“ näher betrachtet werden. 
Die versicherungstechnische Seite und die Kostenseite des Vorha-
bens sollen genauer betrachtet werden. Insbesondere sollen auch 

METALLBAU
MATTHIAS

Enschenmühlerweg 3
Tel. 06507/9988050
Fax 06507/9988052

54347 Neumagen-Dhron
info@metallbau-hardt.de
www.metallbau-hardt.de

METALLBAU
MATTHIAS

Enschenmühlerweg 3
Tel. 06507/9988050
Fax 06507/9988052

54347 Neumagen-Dhron
info@metallbau-hardt.de
www.metallbau-hardt.de

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter

Felix Hardt
zur Meisterprüfung im Metallbauerhandwerk

an der Handwerkskammer Koblenz.
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Nachmieter  
für gut gehendes 

Wein- und Speiselokal 

ab 01. Januar 2024 gesucht.

Das Lokal befindet sich in bester Lage an einer  

belebten Straße und ist sehr beliebt bei Touristen 

und Einheimischen. Eurostrand und  

Schiffsanleger sind in unmittelbarer Nähe.

Kontakt: Frau Elsbeth Kremer · ✆ 06507-3636 

Euchariusstr. 39 · 54340 Leiwen

Wohnung gesucht
Für einen leitenden Angestellten suchen wir  

ab dem 01.06.23 für ca. 1 Jahr  
eine möblierte Ferienwohnung oder  

eine kleine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung  
mit Einbauküche, Balkon oder Terasse.

Kontakt: LINUS WITTICH Medien KG 
Herr Raymann, Tel. 0177/9159852

Wir vermieten in Neumagen-Dhron
in der 2. Etage eine 2-ZKB-Wohnung mit Balkon  
und Loggia, ca. 95 qm, Stellplatz vorhanden. 
Tagsüber: 06507/925712, 
abends ab 18 Uhr: 0151/59408666

Hier finden Sie ... ein Zuhause mit Aussicht auf Heimat.

Jetztkostenfrei  Basis-Eintrag erstellen!

Jetzt in der App:

meinOrt –  
Entdecken!
Über das Online-Formular unter  
meinort.app/jetzt-mitmachen 
übermittelst Du uns schnell und  
einfach die Daten Deines  
Unternehmens.

Dein Eintrag enthält:
 Name, Anschrift
 Öffnungszeiten
 Titelbild & Logo
 Kurzprofil 

DIGITAL & MOBIL

DEIN
UNTERNEHMEN

meinort.app
Web-App unter

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Schweich

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

B e i l a g e n - S e r v i c e 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de



Schweich - 1 - Ausgabe 19/2023

Jugendfußball
Freitag 12. Mai 2023
E-Jugend
18:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath II - TuS Trier Euren, 
Föhren, RP
18:00 Uhr SV Trier-Irsch - JSG Bekond/Föhren/Hetzerath, Trier-
Irsch, KR
Samstag 13. Mai 2023
F-Jugend
10:00 Uhr JSG Bekond III- Kinderfestival
10.00 Uhr SV Ehrang - SV Bekond - Kinderfestivial
10.00 Uhr TuS Kenn - SV Föhren - Kinderfestival
10.00 Uhr TuS Kenn - SV Föhren II - Kinderfestival
10.00 Uhr SV Ehrang - SV Bekond II, Kinderfestival
12.00 Uhr SpVgg. Trier-Zewen - SV Föhren III - Kinderfestival
E-Jugend
12:00 Uhr FSV Trier-Tarforst (5er) -MSG Föhren/Bekond/Hetze-
rath, Trier-Tarforst, KR
12:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath - SG Zewen, Föhren, RP
12:00 Uhr SV Mehring - JSG Bekond/Föhren/Hetzerath II, 
Mehring, KR
10.00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzereath III - JSG Ehrang III, 
Föhren, RP
D-Jugend
12.30 Uhr Uhr SV Zeltingen-Rachtig (7er) -JSG Bekond/Föhren/
Hetzerath II, Zeltingen-Rachtig, KR
14:15 Uhr JFV Vulkaneifel II (7er) - JSG Bekond/Föhren/Hetzerath, 
Gillenfeld, KR
11.00 Uhr SC Rengen - MSG Föhren/Bekond/Hetzerath, Rengen, RP
C-Jugend
14:00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath - JSG Mittelmosel Trit-
tenheim II, Hetzerath, RP
A-Jugend
17:00 Uhr JSG Dauner Land - JSG Bekond/Föhren/Hetzerath, 
Daun, KR, Bezirksliga
Sonntag 14. Mai 2023
B-Jugend
16:00 Uhr DJK St. Matthias Trier (9er) - MSG Föhren/Bekond/Het-
zerath (9er), Trier-Feyen, KR
Dienstag 16. Mai 2023
B-Jugend
18.30 Uhr FC Vulkaneifel Manderscheid (9er) - MSG Föhren/Be-
kond/Hetzerath (9er), Manderscheid, RP
Mittwoch 17. Mai 2023
E-Jugend
18.00 Uhr MSG Föhren/Bekond/Hetzerath - SV Eintracht 66 Dör-
bach, Föhren, RP
B-Jugend
19.00 Uhr JSG Bekond/Föhren/Hetzerath - JSG Mittelmosel Trit-
tenheim II, Bekond, KR
Freitag 19. Mai 2023
D-Jugend
17.30 Uhr SV Sirzenich - MSG Föhren/Bekond/Hetzerath, Udel-
fangen, KR

u Detzem

Winzertanzgruppe Detzem e.V.
Wohin am Vatertag? Bergfest der Winzertanzgruppe 

Detzem und der Winzerkapelle Moselstern  
an der Grillhütte Detzem beim Fünfseenblick

Die Winzertanzgruppe Detzem und die Winzerkapelle Moselstern 
laden am diesjährigen Vatertag (Christi Himmelfahrt) am 18.05.2023 
alle Wander- und Weinfreunde zum traditionellen Bergfest ein. 

Aus unserem Vereinsleben

u Bekond

Heimat- und Verkehrsverein Bekond e.V.
Aktionstag - Miteinander, Füreinander, ein Dorf für Jung und 
Alt
Am Samstag, den 13.05.2023 findet unser nächster Aktionstag des 
Heimat- und Verkehrsverein Bekond e.V. statt, zudem wir fleißige 
Helfer recht herzlich einladen.
Wir treffen uns dazu um 9 Uhr im Weingut Herbert Kuhnen, Am 
Weiher 12.
In Gruppen starten wir gemeinsam für´s Dorf. Es werden Wander-
bänke gereinigt, Mandelbäume gedüngt, Sonnenblumenkerne ein-
gepflanzt und vieles mehr!
Nach getaner Arbeit gibt es einen kleinen Imbiss und Getränke zur 
Stärkung im Weingut.
Habt ihr Zeit uns bei diesen Arbeiten zu unterstützen? Dann meldet 
euch bei Herbert Kuhnen (Tel.: 06502-7155).

Familiengottesdienst in Bekond
An Muttertag, 14.05.2023 feiern wir um 10.30 Uhr in unserer Pfarr-
kirche in Bekond den nächsten Familiengottesdienst. Unser Got-
tesdienst wird mitgestaltet vom Kinder- und Projektchor. 
Nach dem Gottesdienst findet ein Umtrunk statt. Wir laden alle 
dazu herzlich ein!

Maiandacht in Bekond
Pfarrgemeinderat und Frauengemeinschaft ziehen Bilanz. Die 
Maiandacht war sehr gelungen!
„Maria singt das Lied der Hoffnung“.
In ihrem Magnifikat singt Maria für uns alle das Lied der Hoffnung. 
Dieses Hoffnungslied hat sie bei der Begegnung mit Elisabeth an-
gestimmt. In diesem Lied hört man keine Bitte, nur Lobpreisung 
und Dank.
Unter diesem Motto fand am Donnerstag, 04. Mai 2023, die Mai-
andacht in der Pfarrkirche St. Clemens statt, die zusammen vom 
Pfarrgemeinderat und der Frauengemeinschaft gestaltet wurde. 
Musikalisch begleitete uns der Organist, Markus Roth, an der Orgel. 
Das „Anstrahlen“ der Mutter Gottes mit dem tollen Kerzenschmuck 
übernahm unser Küster Julian Schmitz.
Die Frauen, der Frauengemeinschaft, trafen sich schon vorher bei 
Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal und gingen dann geschlossen zur 
Maiandacht. Am Ende waren noch alle zum Umtrunk mit Maibowle 
eingeladen.
Es war eine sehr schöne und gelungene Maiandacht.

Annette Schmitz

Sportverein Vecunda Bekond e.V.
Seniorenfußball

Samstag 13. Mai 2023
17.00 Uhr SV Bekond II - SG Fidei II, Bekond, KR, Kreisliga C 
Mosel/Hochwald
19.00 Uhr SV Bekond - SG Fidei, Bekond, KR Kreisliga B Mosel/
Hochwald
Mittwoch 17. Mai 2023
19.30 Uhr SG Thomm II - SV Bekond II, Osburg, RP, Kreisliga C 
Mosel/Hochwald

NEUES 

aus der

N
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Abt. Jugendfußball
Mittwoch, 17. Mai 2023
B-Jugend: 19:00 Uhr: JSG Longuich – TuS Mosella Schweich II 

(in Fell)
Samstag, 13. Mai 2023
C-Jugend: 14:45 Uhr: JSG Longuich - FSV Trier Kürenz (9er) 

(in Fell)
D-Jugend: 10:30 Uhr: FSV Trier-Tarforst II – JSG Longuich (in Trier)

u Föhren

Heimat- und Verkehrsverein Meulenwald 
Föhren e. V.

Unsere nächste Tageswanderung führt uns am Samstag, 13. Mai 
2023 auf den Traumpfad Pyrmonter Felsensteig bei Münstermai-
feld in der Osteifel (erweitert auf 14 km).
Der 2015 zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürte 
Traumpfad lässt Wanderherzen höher schlagen. Abenteuerliche 
Pfade durch das wunderschöne Elzbachtal und steile Felswän-
de wechseln sich ab mit schönen Ausblicken. Auf den Höhen des 
Maifeldes ragt der Blick vom Gipfelkreuz des Sammetzkopfes über 
weitläufige Felder mit blühendem Raps und Ginster bis zu den Vul-
kanen der Osteifel. Die mittelalterliche Burg Pyrmont sowie der idyl-
lische Wasserfall bei der Pyrmonter Mühle vollenden das perfekte 
Wandererlebnis. Start und Ziel der als moderat eingestuften Rund-
wanderung ist der Ferienpark Wingertsberg an der Brückenmühle 
bei Roes. Nach der Wanderung (ca. 14.30 Uhr) ist eine Einkehr in 
der Gaststätte Kessemattes in Roes eingeplant.
Treffpunkt: 9.00 Uhr an der Bakscheier in Föhren zur Bildung von 
Fahrgemeinschaften nach Roes oder 10.00 Uhr am Parkplatz Feri-
enpark Wingertsberg an der Brückenmühle. Rückankunft ca. 17.00 
Uhr in Föhren. Insgesamt sind ca. 350 Höhenmeter zu bewältigen, 
festes Schuhwerk ist erforderlich.

Nächste Halbtagswanderung
Unsere nächste Halbtagswanderung führt uns am Mittwoch, 17. 
Mai 2023 in den Wald zwischen Naurath und Erlenbach (Wander-
strecke 8,5 km). Vom Parkplatz an der K 38 wandern wir an der 
Föhrener Grillhütte vorbei bis zum Reinsbach und nach Überque-
rung der K 39 im „Steinenberg“ zwischen Naurath und Erlenbach. 
Der weitere Verlauf der Wanderung führt uns zum höchsten Punkt, 
dem Lauf- und Walking-Treffpunkt an der Straße nach Dierscheid. 
Nun folgen wir dem Waldweg hinunter in Richtung Erlenbach. Un-
terhalb des „Heidekopfes“ biegen wir vom Hauptweg ab. Vorbei am 
Orschbach geht es weiter abwärts und in großem Bogen wieder zu-
rück zur K 39. Durch die „Große Tesch“ gelangen wir in Begleitung 
des Reinsbaches wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Nach der Wanderung (ca. 17.00 Uhr) ist eine Einkehr im Gasthaus 
Reh-Braun in Hetzerath vorgesehen.
Festes Schuhwerk erforderlich. Bei Bedarf wird zusätzlich eine kür-
zere Strecke angeboten.
Treffpunkt: 14.00 Uhr Parkplatz an der Bakscheier oder 14.15 Uhr 
Parkplatz an der K 38 (Weg zur Föhrener Grillhütte).

Aktion 3% Weltladen
Weltladen fordert wirksames EU-Lieferkettengesetz

Zum Weltladentag am 13. Mai fordern hunderte Weltläden bundes-
weit, dass globale Lieferketten durch ein starkes EU-Lieferketten-
gesetz gerechter werden müssen. Unter dem Motto „Mächtig FAIR“ 
zeigen sie auf, welche positiven Auswirkungen ein EU-Lieferketten-
gesetz auf den Schutz von Menschen und Umwelt entlang der Lie-
ferketten hat, wenn es wirksam ausgestaltet wird. Auch der Welt-
laden Föhren beteiligt sich mit einer Aktion an der bundesweiten 
Kampagne des Weltladen- Dachverbandes.
Entlang globaler Lieferketten werden viele Menschenrechtsverlet-
zungen bisher einfach so hingenommen. Die Fair-Handels-Bewe-
gung fordert die Abgeordneten des EU-Parlaments auf, sich für ein 
wirksames EU-Lieferkettengesetz einzusetzen. Wirksame gesetzli-
che Rahmenbedingungen sind notwendig, um zu verhindern, dass 
sich manche Unternehmen gerade in der Zeit von Krisen auf Kos-
ten anderer oder der Umwelt bereichern.
Eine Ausstellung im Schaufenster des Weltladens in Föhren infor-
miert über die Forderungen zum EU-Lieferkettengesetz.
Öffnungszeiten unseres Weltladens:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 15 h bis 18 h
Freitag von 10 h bis 12 h und von 15 h bis 18 h
Samstag von 9 h bis 12 h

Das Fest steht unter dem Motto „Wenn der Berg ruft, muss ich gehen!“.
Die Mitglieder beider Vereine sorgen für das leibliche Wohl und 
gute Unterhaltung mit Live-Musik.
Mit Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenangebot haben wir am 
Vatertag natürlich auch an unsere Mütter gedacht.
Die Vereine freuen sich auf ihren Besuch!

Verein für Bewegungsspiele Detzem 1927
Am Samstag, 13.05.23 spielen unsere Mannschaften auswärts in 
Schöndorf.
Anstoss zum Spiel der 2. Mannschaft gegen die SG Franzenheim 
II ist um 17:00 Uhr.
Anschließend spielt unsere 1. Mannschaft um 19:00 Uhr gegen die 
SG Franzenheim I.
Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung.

Jugendspiele:
Freitag, 12.05.23
18:00 Uhr D-Junioren III - DJK St.Mathias Trier II (Rp Leiwen)
Samstag, 13.05.23
14:00 Uhr D-Junioren - SV Trier-Olewig (Kp Mehring)
17:00 Uhr A-Junioren - JSG Hochwald Saarburg (Kp Mehring)
Dienstag, 16.05.23
19:30 Uhr C-Junioren - FC Metternich (Rp Leiwen) Rheinlandliga
Die Kinder und Jugendlichen freuen sich auf Euren Besuch.

Verein für Bewegungsspiele 
Detzem 1927 e.V.

Vereinswandertag am 27.05.2023
Der Sportverein wird am Pfingstsamstag, 27.05.2023 einen Wan-
dertag durchführen. Hierzu sind alle aktiven und ganz besonders 
auch die passiven Vereinsmitglieder, ihre Partner/innen und Kinder 
sowie Freunde und Sponsoren unseres Vereins herzlich eingela-
den. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 13.00 Uhr beim Parkplatz 
des Bürgerhauses.
Weitere Informationen erfolgen im nächsten Amtsblatt. Interes-
sierte sollten sich diesen Termin bereits vormerken. Aus organisa-
torischen Gründen bitten wir um baldige Anmeldung zur Wan-
derung, spätestens jedoch bis Dienstag, 23. Mai 2023 unter 
Tel.-Nr. 4281 bzw. per Mail an albinmerten@aol.com. Über eine 
rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

u Fell

VdK Fell - Riol
Tagesfahrt VdK Fell-Riol

Liebe Mitglieder und Freunde des VdK,
am 10. Juni 2023 unternehmen wir eine Tagesfahrt nach Mainz.
Unter anderem steht eine Stadtführung und ein Besuch im Dommuse-
um auf dem Tagesplan. Die Kosten der Fahrt belaufen sich auf 35,-€ 
(für VdK Mitglieder 25,-€). Der Preis inkludiert die Fahrt, ein kleines 
zweites Frühstück, die Stadtführung und den Besuch im Dommuseum.
Wir freuen uns über jeden Mitreisenden.
Anmeldung per sofort möglich bei:
Herbert Kasler 06502/936753, Renate Knürr 0151/14130807, Win-
fried Dücker 0170/6562353.
Den Fahrpreis überweisen Sie bitte bis spätestens 21. Mai 
2023 mit Angabe Ihres vollständigen Namens und dem Verwen-
dungszweck „Tagesfahrt Mainz“ auf das Konto IBAN: DE17 5856 
0103 0004 1096 79.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass bei nicht fristgerechter 
Zahlung Personen aus der Warteliste vorrücken!
Interessenten, die sich jetzt noch anmelden, kommen auf eine 
Warteliste.
Abfahrtszeiten:
07.00 Uhr Fastrau, Pater-Pelzer-Platz
07.05 Uhr Fell, Schulhof, Im Brühl
07.15 Uhr Fell, Spielesbrücke
07.30 Uhr Longuich, Mitfahrerparkplatz Metzgerei Marx

SV Fortuna Fell 1924 e.V.
Abt. Fußball

Samstag, 13. Mai 2023
19:00 Uhr: SG Riol/Fell/Longuich – SV Gutweiler (in Longuich)
17:00 Uhr: SV Farschweiler – SG Riol/Fell/Longuich II 

(in Farschweiler)
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Mädchen U 15, Rheinlandliga:
SV Föhren 1 - TC Trier 1
Mädchen U 15, C-Klasse:
TFR Mertesdorf 1 - SV Föhren 1
Samstag, 13.05.2023, 14:00 Uhr:
Jungen U 15, C-Klasse:
SV Föhren 1 - TSG Leiwen 1
Sonntag, 14.05.2023, 9:00 Uhr:
Damen 30, A-Klasse:
SV Föhren 1 - TV Kleebl. TuS Mayen 1
Herren 40, B-Klasse:
SV Föhren 1 - FSV Tarforst 1
Sonntag, 14.05.2023, 14:00 Uhr:
Damen, D-Klasse:
TC Bernkastel-Kues 2 - SV Föhren 1
Herren, D-Klasse:
SV Sehlem 1 - SV Föhren 1
Montag, 15.05.2023, 11:00 Uhr:
Herren 70, B-Klasse:
TF Jahnh.Idar-Oberstein 1 - SV Föhren 1

Wir freuen uns auf viele Zuschauer!

Kenn

HVV Kenn e.V.
Dankeschön! Maibaumfest 2023
Liebe Besucher, Helfer und Unterstützer des Maibaumfestes 2023 
in Kenn,
jeder von Euch hat dazu beigetragen, dass das Maibaumfest zu ei-
nem wunderbaren Ereignis wurde, das Jung und Alt zusammenge-
bracht hat. Vielen Dank an jeden von Euch für Eure Unterstützung 
und Begeisterung!

Besonders möchten wir uns bei den Helfern bedanken, die sich 
unermüdlich dafür eingesetzt haben, dass alles reibungslos abläuft.
Ein herzliches Dankeschön auch der Feuerwehr Kenn, die den Mai-
baum mit zahlreichen Kindern festlich geschmückt und aufgestellt 
hat. Ebenso danken wir der Ortsgemeinde Kenn für die tatkräftige 
Unterstützung.

SV Föhren 1920 e.V.
Abteilung Fußball

Nachstehende Spiele unserer Seniorenmannschaften finden statt:
Samstag, 13.05.2023
Kreisliga B
19:00 Uhr SV Mehring – SV Föhren II, Kunstrasenplatz Mehring
Sonntag, 14.05.2023
Kreisliga A
15:00 Uhr SV Sirzenich – SV Föhren, Rasenplatz Sirzenich

Abteilung Jugendfußball
Nachstehende Spiele unserer Jugendmannschaften finden statt:
Freitag, 12.05.2023
Kreisklasse (E-Junioren)
18:00 Uhr JSG Föhren II – TuS Trier-Euren, Rasenplatz Föhren
Kreisklasse (E-Junioren)
18:00 Uhr SV Trier-Irsch – JSG Bekond, Kunstrasenplatz Irsch
Samstag, 13.05.2023
Kreisklasse (E-Junioren)
10:00 Uhr JSG Föhren III – JSG Ehrang III, Rasenplatz Föhren
Kreisklasse (D-Juniorinnen)
11:00 Uhr SC Rengen – MSG Föhren, Rasenplatz Rengen
Kreisklasse (E-Junioren)
12:00 Uhr FSV Trier-Tarforst (5er) – MSG Föhren, Kunstrasenplatz 
Trier-Tarforst
Kreisklasse (D-Junioren)
12:30 Uhr SV Zeltingen-Rachtig (7er) – JSG Föhren II, Kunstrasen-
platz Zeltingen-Rachtig
Kreisklasse (C-Junioren)
14:00 Uhr JSG Föhren – JSG Monta-Royal Enkirch II, Rasenplatz 
Hetzerath
Kreisklasse (D-Junioren)
14:15 Uhr JFV Vulkaneifel II (7er) – JSG Föhren, Kunstrasenplatz 
Gillenfeld
Bezirksliga (A-Junioren)
17:00 Uhr JSG Dauner Land – JSG Föhren, Kunstrasenplatz Daun
Sonntag, 14.05.2023
Kreisklasse (B-Juniorinnen)
16:30 Uhr DJK St. Matthias Trier (9er) – MSG Föhren (9er), 
Kunstrasenplatz Trier-Feyen
Dienstag, 16.05.2023
Kreisklasse (B-Juniorinnen)
18:30 Uhr FC Vulkaneifel Manderscheid (9er) – MSG Föhren, 
Rasenplatz Manderscheid
Mittwoch, 17.05.2023
Kreisklasse (E-Juniorinnen)
18:00 Uhr MSG Föhren – SV Eintracht 66 Dörbach, Rasenplatz 
Föhren
Kreisklasse (B-Junioren)
19:00 Uhr JSG Föhren – JSG Mittelmosel Trittenheim II, 
Rasenplatz Föhren
Freitag, 19.05.2023
Kreisklasse (D-Juniorinnen)
17:30 Uhr SV Sirzenich – MSG Föhren, Kunstrasenplatz Udelfangen
Über zahlreiche Zuschauerunterstützung würden sich die 
Mannschaften freuen.

Abteilung Tennis
Wir sind am vergangenen Wochenende erfolgreich in die Freiluft-
saison gestartet!
Am kommenden Wochenende finden folgenden Begegnungen 
statt:
Freitag, 12.05.2023, 15:30 Uhr:
Gemischt U 10, A-Klasse:
TC Trier 2 - SV Föhren 2
Gemischt U 10, A-Klasse:
SV Föhren 1 - SG Salmtal/Sehlem 1
Gemischt U12, A-Klasse:
SV Föhren 1 - FSV Tarforst 1
Gemischt U 12, B-Klasse:
TC Konz 1 - SV Föhren 1
Samstag, 13.05.2023, 9:00 Uhr:
Mädchen U18, B-Klasse:
TC Trier 4 - SV Föhren 1
Jungen U 18, Rheinlandliga:
SG Föhren/Roscheid - TC Horhausen 1
Jungen U 18, C-Klasse:
SG Föhren/Roscheid 2 - TC Morbach 1
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u Klüsserath

Ankündigung Heechtival Klüsserath
Liebe Freunde des „Heechtivals“,
wir freuen uns, euch das „Heechtival“ auf dem Klüsserather Berg 
am 20.05.2023 ab 18:00 Uhr vorstellen zu dürfen. Die atemberau-
bende Kulisse bietet eine einzigartige Atmosphäre für Konzerte und 
zieht zahlreiche Musikbegeisterte aus allen Altersgruppen an.
Zum Verein:
Unser Verein Zukunft Klüsserath – Gemeinsam gestalten e. V. hat 
sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft des Dorfes Klüsserath gemein-
sam mit seinen Bewohnern aktiv zu gestalten. Hierbei bringen wir 
engagierte Bürger zusammen, die sich für die Belange des Dorfes 
einsetzen und sich für eine lebendige und zukunftsorientierte Ge-
meinschaft einsetzen.
Wir freuen uns darauf, zahlreiche Besucher auf dem Heechtival be-
grüßen zu dürfen.

Frauengemeinschaft Klüsserath
Zu unserer Tagesfahrt am Mittwoch, 24. Mai, nach Bad Sobern-
heim und Bad Kreuznach holt uns der Bus um 7:50 Uhr am Feu-
erwehrhaus und um 8:00 Uhr an der Kirche ab. Nach einem 
stärkenden Frühstück im Freilichtmuseum werden wir bei einer 
Führung Wissenswertes über die Ausstellung erfahren.
Beim anschließenden Besuch in Bad Kreuznach können wir bei 
einem Bummel die Stadt erkunden. Auf dem Heimweg kehren wir 
zum Abendessen in einem Restaurant ein. Der Fahrtkostenanteil 
wird im Bus kassiert.
Wir wünschen allen Teilnehmerinnen einen schönen, erlebnisrei-
chen Tag bei hoffentlich gutem Wetter.

Paramentenverein Klüsserath
Der Paramentenverein Klüsserath möchte auch in diesem Jahr 
einen gemütlichen Nachmittag mit Euch verbringen. Deshalb la-
den wir Euch für Mittwoch, den 7. Juni 2023 recht herzlich ein. Wir 
beginnen um 14 Uhr mit einer Hl. Messe, danach geht es in die 
Alte Ökonomie, hier gibt es Kaffee und Kuchen. Im Anschluss fin-
det unsere Jahreshauptversammlung statt. Dabei soll auch unse-
re diesjährige Fahrt besprochen werden. Wir freuen uns auf einen 
schönen Nachmittag mit Euch.

SeifenKistenKlub Moselflitzer Klüsserath e.V.
39. Klüsserather Seifenkistenrennen

Samstag, 13. Mai, 14 Uhr, Hauptstraße 30, Vorbereitungen zum 
Rennen für alle eingeteilten Helfer, weitere sind herzlich will-
kommen.
Sonntag, 14. Mai, ab 8 Uhr Aufbau Rennstrecke und Stände, 
Treffpunkt: SKK-Scheune, Hauptstraße 35
10.30 bis 11.30 Uhr Technische Abnahme aller Seifenkisten und 
Zulosung der neutralen Räder für die Klassen JUNIOR, SENIOR 
und Elite XL. Die Klasse DSKD Open fährt mit eigenen Rädern.
13 Uhr Probeläufe, anschl. vier Wertungsläufe; ca. 16.30 Uhr Sie-
gerehrung an der Strecke.
Die Moselflitzer bieten Wurst und Fleisch vom Grill, Pommes sowie 
Kaffee und Kuchen und verschiedene Getränke an.
Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen, bitte am 
Rennsonntag ab 11.00 Uhr am Kuchenstand abgeben.

AV Klüsserath 1959 e. V.
Zum nächsten gemeinsamen Angeln treffen wir uns am Samstag, 
den 13.05.2023 um 19.00 Uhr am Sportplatz.

Tennisverein TC Klüsserath
Match-Tag in Klüsserath

14.05.2023
09:00 Uhr Herren 30 C-Klasse

TC Klüsserath 1 – SG Dist/Bettingen 1
Wir wünschen unseren Herren 30 viel Erfolg.
Anschließend
14:00 Uhr Herren D-Klasse

TC Klüsserath 1 - SV Fortuna Fell 1
Wir wünschen unseren Herren viel Erfolg.
Über Zuschauer würden wir uns freuen.
Tennisplatz, Richard-von-Hagen-Straße. 11, 54340 Klüsserath

Ein großes Dankeschön gilt auch den Besuchern, die sich auf den 
Weg nach Kenn gemacht haben, um das Maibaumfest zu besu-
chen. Es war großartig, so viele Menschen zu sehen, die sich an 
unserem Fest erfreut haben.
Vielen Dank auch an Clown Kuni und die, die wir vielleicht nicht 
ausdrücklich genannt haben.
Wir konnten gemeinsam einen tollen Tag bei schönstem Wetter ver-
bringen und das verdanken wir allen, die dazu beigetragen haben.

HVV-Kenn e.V.
Der Vorstand

Neue Mitglieder sind stets willkommen. Sprecht uns an oder 
schreibt uns:
06502 / 40 40 40 5, vorstand@hvv-kenn.de
Folgt uns auf facebook

Nikolausfeier 2023 - Helfer gesucht!
Liebe Vereinsmitglieder,
auch in diesem Jahr soll die Nikolausfeier wieder im gewohnten 
Umfang mit Weihnachtsmarkt stattfinden. Doch damit das Fest 
wie gewohnt stattfinden kann, benötigen wir dringend und ver-
bindlich Unterstützung.
Insbesondere suchen wir Helfer, die uns beim Auf- und Abbau der 
Veranstaltung unterstützen können. Auch für den Bonverkauf, die 
Kuchentheke und den Getränkeausschank werden weitere helfen-
de Hände gebraucht.
Wir möchten alle Interessierten herzlich dazu einladen, sich bei 
uns zu melden und uns bei der Durchführung des Festes zu unter-
stützen. Nur mit Eurer Hilfe können wir sicherstellen, dass das 
Fest wie geplant stattfindet.
Der Aufruf erfolgt bereits jetzt, damit wir dem Hobby- und Künst-
lerverein eine Zusage machen können und wie gewohnt ein Weih-
nachtsmarkt stattfinden kann. Auch für die übrige Planung ist es 
wichtig bereits jetzt zu wissen, mit vielen helfenden Händen wir 
rechnen können. 
Es gibt in jedem Fall viel zu tun.
Lasst uns gemeinsam die diesjährige Nikolausfeier zu einem un-
vergesslichen Erlebnis machen. Wir freuen uns auf zahlreiche Zu-
sagen und bedanken uns im Voraus für Eure Unterstützung!

HVV-Kenn e.V.
Der Vorstand

Neue Mitglieder sind stets willkommen. Sprecht uns an oder 
schreibt uns:
06502 / 40 40 40 5
vorstand@hvv-kenn.de
Folgt uns auf facebook

Der Musik-Verein Kenn 1963 e. V.  
im Jubiläumsjahr
Es tut sich wieder was  

beim Musik-Vereien Kenn 1963 e. V..
Seit einigen Wochen hat ein neuer Dirigent die musikalische Ver-
antwortung im Verein übernommen. 
Eckart Jullien aus Trier gab den Musikerinnen und Musikern mit 
fachlichem Können und pädagogischem Geschick die Freude an 
der Musik zurück.
 Inzwischen ist die Zahl der Aktiven wieder auf 34 angewachsen. 
Eine erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch im Nachwuchsbereich: 
14 Kinder und Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung. 
Das Konzept hierfür wurde von Eckart Jullien und Heike Frechen 
erstellt.
Unterstützung erhalten sie von den Jugendbetreuerinnen Daniela 
Koch und Melanie Frechen.
Der Musikverein Kenn kann in diesem Jahr auf 60 Jahre Vereins-
geschichte zurückblicken. Aus diesem Anlass soll das Jubiläum in 
einer Festmesse angemessen gewürdigt werden.

Samstag, 17. Juni 2023 um 17:45 Uhr in der
Pfarrkirche St. Margareta Kenn

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Angelclub Kenn 1975 e.V.
Unsere 1. Aktiven Monatsversammlung findet am Freitag, dem 19. 
Mai 2023 um 19 Uhr in der Weinstube Margret und Johann Hilsa-
mer statt.
Unser Anangeln findet am Sonntag, dem 21. Mai 2023 statt.
Wir treffen uns um 7:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kenner Wirts-
haus.
Geangelt wird von 8:00 Uhr – 11:00 Uhr.
Anschließend gemütliches Beisammen sein im Kenner Treff.
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Winzerkapelle „Harmonie“ Leiwen
„Harmonie ROCKT“ – ACHTUNG neue Uhrzeit

Unser diesjähriges Konzert findet im Rahmen des „Leiwen LIVE“-
Festes am Sa., 20. Mai um 19 Uhr (!) im Zelt auf der Festwiese 
beim Feuerwehrhaus statt.
Im ersten Teil des Konzertes werden wir euch einen gemischten 
Streifzug durch moderne und schwungvolle Klassiker bieten.
Im zweiten Teil werden wir Euch gemeinsam mit der Leiwener 
Rockband, den ROCK DIAMONS, die besten Hits der vergangenen 
50 Jahre vorführen. Die musikalische Leitung übernimmt Kristina 
Malburg, die uns bereits im letzten Winter vorbereitet hat.
Der Eintritt ist FREI.

Tennisspielgemeinschaft Leiwen
Die Spieltermine am Wochenende

Medenrunde 2023
Samstag, 13. Mai
Damen 40 B-Klasse
14:00 Uhr: TuS Schweich 1 – TSG Leiwen
Jungen U15 C-Klasse
14:00 Uhr: SV Föhren 1 – TSG Leiwen
Sonntag, 14. Mai
Damen 1 Rheinlandliga
9:00 Uhr: SG Leiwen/Klüsserath – Andernacher TC 2
Damen 2 C-Klasse
9:00 Uhr: TC Gusterath – SG Leiwen/Klüsserath 2
Herren C-Klasse
9:00 Uhr: TV Hetzerath – TSG Leiwen
Zuschauer sind herzlich willkommen.

u Longuich

Wanderung “Wildkräuter rund  
um Longuich“ im Rahmen der  

„Woche der Artenvielfalt“ am 13.05.2023
Lernen Sie auf einer geführten Wanderung rund um Longuich Wild-
pflanzen unter professioneller Anleitung kennen. Erhalten Sie da-
bei Tipps zum Kochen mit Kräutern sowie zahlreiche Anwendungs-
möglichkeiten für die Hausapotheke.
Bitte festes Schuhwerk/wetterfeste Kleidung mitbringen. Die Wan-
derung findet bei jeder Wetterlage statt.
Kinder können in Begleitung Erwachsener mitwandern.
Treffpunkt: 13.05.2023, 16.00 Uhr, Tourist Information Lon-
guich, Maximinstraße 18, 54340 Longuich
Dauer: ca. 2 Stunden Kosten: 12,50 € p. P. (Kinder 5,00 €)
Anmeldung: longuich@roemische-weinstrasse.de oder unter 
06502-1716 (bis zum 12.05.2023)
Die Wanderung wird durchgeführt von:
Helga Schmitz
NATUR-Erlebnisbegleiter MOSEL (DLR)
Kultur- und Weinbotschafterin MOSEL (IHK)

Bittprozession für Familien in Longuich
In diesem Jahr möchten wir gerne an den Bitttagen (Tage vor Chris-
ti Himmelfahrt) zu einer Bittprozession für Familien einladen. Unser 
kind- und familiengerechter Gottesdienst findet statt am Montag, 
15. Mai, 17.30 Uhr in Longuich.
Wir starten in der Pfarrkirche, gehen dann gemeinsam auf den 
Schulhof und unser Gottesdienst endet im Mehrgenerationenpark. 
Wir freuen uns auf viele Familien aus unserer Pfarreiengemein-
schaft Schweich, die sich mit auf den Weg machen. Herzliche Ein-
ladung!

Die KFD Longuich-Kirsch  
und der Arbeitskreis Offene Kirche

lädt ihre Mitglieder und alle Interessierte zu einer Tages-
fahrt am 25. Mai 2023 zur Abteikirche nach Tholey ein.

Liebe Frauen der kfd,
liebe Mitglieder des Arbeitskreises Offene Kirche, wie bereits be-
kannt bieten wir für den 25. Mai 2023 eine schöne Tagesfahrt an.
Wir besichtigen die Abteikirche in Tholey und erhalten dort eine 
interessante Führung der neuen Ausgestaltung und der Richter-
Fenster.

u Köwerich

Theaterverein Köwerich e.V.
Am Montag, dem 29. Mai 2023 findet um 19.30 Uhr im Jugend-
heim in Köwerich die diesjährige Generalversammlung statt.
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht
3. Rückblick des Spielleiters auf die Saison
4. Kassenbericht
5. Wahl des Versammlungsleiters
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Neuwahl der Kassenprüfer
9. Verschiedenes
Wir würden uns freuen, möglichst viele Mitglieder begrüßen zu können.

u Leiwen

Förderverein der Grundschule
Jahreshauptversammlung

Am Mittwoch, den 24.05.2023 findet um 20.00 Uhr in der Grund-
schule die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Grund-
schule Leiwen statt. 
Eingeladen sind alle Mitglieder und Interessierte.
Folgende Tagesordnung ist geplant:
1. Begrüßung der Mitglieder durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Be-

schlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl eines Versammlungsleiters und des Protokollführers
8. Neuwahlen des Vorstandes
9. Wahl der Kassenprüfer
10. Verschiedenes

Impressum

Presserechtliche Verantwortung für den nichtamtlichen redakti-
onellen Teil und Anzeigen:
Martina Drolshagen, Verlagsleiterin

Erscheinungsweise: wöchentlich freitags. 
Zustellung durch den Verlag an alle Haushaltungen kostenlos.
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Einzelstücke zu beziehen beim Verlag zum Preis von 0,70 € zuzügl. 
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Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
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dingungen.
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drücklich ausgeschlossen.
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Hast du Lust, am Ende ein eigenes Gartenschlauchhorn oder eine 
Bambusklarinette mit nach Hause nehmen?
Das Projekt wird in der ersten Pfingstferien-Woche von Mittwoch, 
31.05.2023 bis Freitag, 2.06.2023 stattfinden, ist kostenlos und es 
besteht keine Verpflichtung, im Anschluss weiterzumachen.
Gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 
bis 14 Jahren wirst Du musiktheoretische Grundlagen kennenler-
nen und auf Perkussionsinstrumenten musizieren.
Bei Fragen kannst du dich jederzeit bei Carolin Welter telefonisch 
(0152 / 02833768) oder über unsere E-Mail: info@jugendprojektor-
chester.de melden.
Bei Interesse senden wir Dir gern das Anmeldeformular zu.
Wir freuen uns auf Dich!

MTB Club Mehring e.V.
Kinder- und Jugendtraining im Trailpark Mehring

Du bist bikebegeistert und möchtest gemeinsam mit anderen Kids 
und Jugendlichen auf den Trails Spaß haben? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Bei unserem Kinder- und Jugendtraining treffen wir 
uns monatlich zum gemeinsamen Radfahren.
Welche Altersgruppen gibt es?
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren trainieren in Kleingruppen, je 
nach Alter, Motivation und Können.
Jüngere Kinder treffen sich gemeinsam mit ihren Eltern an unserer Fa-
milienstrecke (Blue Line) und haben dort die Möglichkeit Gleichgesinn-
te kennen zu lernen und gemeinsam zu biken und im Wald zu spielen.
Ihr wollt bei uns mitmachen? Was braucht ihr dazu?
Unbedingt einen gut sitzenden Helm. Super wäre es, wenn ihr auch 
ein paar Handschuhe habt, ein funktionstüchtiges Mountainbike 
und vor allem Spaß am Biken!
Was müsst Ihr tun?
Wenn ihr interessiert seid, schreibt uns eine Mail an:
info@mtb-club-mehring.de
Wir melden uns dann bei euch.
Für das Training erheben wir keine zusätzliche Gebühr, bei regelmäßi-
ger Teilnahme wird jedoch die Mitgliedschaft im Verein erwartet.
Wo und wann treffen wir uns und wer geht mit Euch Biken?
Termine: 12.05., 09.06., 07.07., 04.08., 08.09.
Uhrzeit: 16.00, die Tour dauert ca. 2 Stunden
Wo: Wir treffen uns an der Familienstrecke. Achtung: Ihr müsst am 
Sportplatz oder am oberen Beginn des Trailparks parken, die Fami-
lienstrecke kann auf keinen Fall mit dem Auto angefahren werden.
Unsere Trainer:innen sind alle erfahrene Mountainbiker:innen, die 
von unseren Koordinatoren oder im Rahmen von Fortbildungen ge-
schult wurden.
Wir freuen uns auf Euch!

Euer MCM

Angel-Sportclub Mehring 1975 e.V.
Am Sonntag, dem 14.05.2023, findet unser zweiter gemeinsamer 
Angeldurchgang der laufenden Saison statt. Wir treffen uns um 
06:15 Uhr auf dem Peter-Schroeder-Platz. Geangelt wird von 07:00 
Uhr bis 10:00 Uhr, nach Vorgabe des Angelscheines. 
Im Anschluss an das Angeln treffen wir uns dann wieder im Vereins-
haus am Weiher. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und wünschen 
allen ein „Petri Heil“.

SV Mehring 1921 e.V.
Am kommenden Wochenende freuen sich unsere Mannschaften 
bei folgenden Spielen um zahlreiche Unterstützung:
Senioren
SV Mehring: SV Föhren 2 um 19:00 auf der Lay
Jugendmannschaften
Samstag 13.05.2023
E-Junioren Kreisklasse
SV Mehring 2: TuS Trier Euren 2 um 11:00 auf der Lay
D-Junioren Leistungsklasse
JSG Mittelmosel Leiwen: SV Trier-Olewig um 14:00 Kunstrasen-
platz in Trier-Irsch
C-Junioren Rheinlandliga
SG 99 Andernach: JSG Mittelmosel Mehring um 14:30 Kunstrasen-
platz in Andernach
D-Junioren Kreisklasse
JFV Hunsrück-Hochwald 2: JSG Mittelmosel Leiwen 2 um 14:45 
auf dem Rasenplatz in Gusenburg
B-Junioren Bezirksliga
JSG Mittelmosel Platten: JSG Mittelmosel Trittenheim um 17:00 
Kunstrasenplatz Piesport

Anschließend fahren wir nach St. Wendel, wo wir eine Zeit zur frei-
en Verfügung haben. Weiter geht es nach Krottelbach zur Kaffee-
manufaktur. Bei Kaffee und Kuchen, sowie einer Information und 
eine Vorführung der Kaffeeröstung vergeht die Zeit schnell.
Zum Abendessen sind wir im Gasthaus zur Post in Kell angemel-
det. Im Fahrpreis sind enthalten: Busfahrt, Führungen in der Abtei-
kirche Tholey und in der Kaffeerösterei, Kaffee und Kuchen.
Auch Nichtmitglieder können gerne teilnehmen.
Verbindliche Anmeldung bis 23.5.23 bei Reinhard Boesten Tel.: 
6532, Email: boesre@web.de oder Rosi Schmitt Tel.: 5950.
Wann: Donnerstag, den 25. Mai 2023
Abfahrt: 9.00 Uhr Gasthaus Schlöder Longuich-Kirsch, 9.10 Uhr 
Pfarrkirche Longuich.
Fahrpreis: 40,- € Mitglieder, 45,- € Nichtmitglieder

Heimat und Verkehrsverein  
Longuich-Kirsch e.V.

Wanderung „Wildkräuter rund um Longuich“  
@ Tourist Info Longuich 13. Mai 2023 um 16:00 Uhr

Lernen Sie auf einer geführten Wan-
derung rund um Longuich Wildpflan-
zen unter professioneller Anleitung 
kennen. Erhalten Sie dabei Tipps zum 
Kochen mit Kräutern sowie zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten für die 
Hausapotheke. Voraussetzung: Bitte 
festes Schuhwerk/wetterfeste Klei-
dung mitbringen. Die Wanderung fin-
det bei jeder Wetterlage statt. Kinder 
können in Begleitung Erwachsener 
mitwandern. Treffpunkt: Tourist Infor-
mation Longuich, Maximinstraße 18, 
54340 Longuich Dauer: ca. 2 Stunden 

Kosten: 12,50 € p. P. (Kinder 5,00 €) Anmeldung: longuich@roemi-
sche-weinstrasse.de oder unter 06502-1716 (bis zum 08.05.2023). 
Die Wanderung wird durchgeführt von: Helga Schmitz NATUR-Er-
lebnisbegleiter MOSEL (DLR) Kultur- und Weinbotschafterin MO-
SEL (IHK)

TuS Longuich - Kirsch
Abt. Fußball

Samstag, 13. Mai 2023
19:00 Uhr: SG Riol/Fell/Longuich – SV Gutweiler (in Longuich)
17:00 Uhr: SV Farschweiler – SG Riol/Fell/Longuich II (in Farschweiler)

Abt. Jugendfußball
Mittwoch, 17. Mai 2023
B-Jugend: 19:00 Uhr: JSG Longuich – TuS Mosella Schweich II 
(in Fell)
Samstag, 13. Mai 2023
C-Jugend: 14:45 Uhr: JSG Longuich - FSV Trier Kürenz (9er) 
(in Fell)
D-Jugend: 10:30 Uhr: FSV Trier-Tarforst II – JSG Longuich
(in Trier)

u Mehring

Weintournee Mehring 2023
Diesen Sa., 13.05. findet in Mehring die jährliche Weintournee statt
Von 11:00 bis 19:00 Uhr habt Ihr die Gelegenheit die Weine der 21 
teilnehmenden Weinbaubetriebe in deren Weingütern zu probieren 
und den Ort zu erkunden. Im Anschluss lädt die Winzertanzgruppe 
Mehring zur Aftershow Party mit der Band „Impact“ auf den Alten 
Schulhof ein. Der Eintritt zur Aftershow Party ist frei. Karten für die 
Weintournee gibt es im Vorverkauf bei den teilnehmenden Weingü-
tern, bei der Raiffeisenbank in Mehring und bei ticketregional.de, 
sowie am Veranstaltungstag am Kulturzentrum Alte Schule.

Musikfreizeit in den Pfingstferien 
– Winzerkapelle Mehring

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir laden herzlich zu einer dreitägigen Musikfreizeit in den 
Pfingstferien ein, in der wir gemeinsam mit Dir in die Welt der Mu-
sik eintauchen und verschiedene Instrumente eines Blasorchesters 
kennenlernen und ausprobieren werden. 
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Wasserski Show Weltmeisterschaft in Florida. Auch von den Gäs-
ten vom Team Lommel waren Mitglieder des Belgischen Nationalt-
teams dort mit dabei. Auf der WM 2022 holte das Deutsche Natio-
nalteam übrigens die Silbermedaille. Die belgischen Gäste waren 
alle sehr begeistert von unserer wunderschönen Mosel und werden 
auf jeden Fall wieder kommen.

Pölich, 04.05.23
Matthias Kumbrink (Wasserski Show Team)

Wolfgang Eid (Ortsbürgermeister)

SV Pölich/Schleich
Spiele am Samstag, 13.05.2023

Kreisliga C
17.00 Uhr SG Franzenheim II – SG Pölich/Schleich-Detzem II
Kreisliga B
19.00 Uhr SG Franzenheim I – SG Pölich/Schleich-Detzem I
Beide Spiele finden in Schöndorf statt.

u Riol

Kegelsportverein Riol e. V.
Von Donnerstag, den 11.05.2023, bis Sonntag, den 14.05.2023, 
finden in der Kegelsporthalle Trier-Heiligkreuz die deutschen Meis-
terschaften der Senioren mit Beteiligung des KSV Riol statt.
Donnerstag, 11.05.2023
10:00 - 18:00 Uhr Herren A Verein
Samstag, 13.05.2023
12:00 Uhr Herren A Einzel Vorlauf
Sonntag, 14.05.2023
10:00 Uhr Herren A Einzel Zwischenlauf
14:00 Uhr Herren A Einzel Endlauf
Von Donnerstag, den 18.05.2023, bis Sonntag, den 21.05.2023, 
finden in der Kegelsporthalle Trier-Heiligkreuz die deutschen Meis-
terschaften mit Beteiligung des KSV Riol statt.
Donnerstag, 18.05.2023
09:00 Uhr Mixed Paarkampf Vorlauf
14:30 Uhr Damen und Herren Paarkampf Vorlauf
Freitag, 19.05.2023
10:00 Uhr Paarkampf Zwischenläufe
14:30 Uhr Paarkampf Endläufe
Samstag, 20.05.2023
09:00 Uhr U24 männlich Einzel Vorlauf
14:00 Uhr Damen Einzel Vorlauf
Sonntag, 21.05.2023
10:00 Uhr Einzel Zwischenläufe
14:00 Uhr Einzel Endläufe
Informationen zur DM 2023 unter https://www.dskb-sportkegeln.de/
seite/628352/deutsche-meisterschaften-2023-in-trier.html.

ASC 1974 Fährhäuschen Riol e.V
Auch in diesem Jahr richtet der ASC Fährhäuschen Riol am 
18.05.2023 Christi Himmelfahrt (Vatertag) wieder sein Angeln an 
der vereinseigenen Weiheranlage aus. Geangelt werden kann von 
7:00 Uhr bis 17:00 Uhr.
Für das leibliche Wohl ist vor Ort selbstverständlich gesorgt.
Wir freuen uns Sie als Angler oder interessierten Besucher begrü-
ßen zu dürfen.

ASC Fährhäuschen Riol

SV Wacker Riol
Abteilung Fußball

Samstag 13.05.2023
SV Farschweiler 1 : SG Fell/Longuich/Riol 2
Spielbeginn: 17:00 Uhr in Farschweiler
SG Fell/Longuich/Riol 1 : SV Gutweiler 1
Spielbeginn: 19:00 Uhr in Longuich
Unsere Spieler hoffen auf große Unterstützung unserer Zuschauer.

u Schweich

Seniorentreff St. Martin Schweich
Unser nächster Seniorennachmittag findet am Dienstag, 16. Mai 
um 15:00 Uhr im Pfarrheim Schweich statt. Wir singen an diesem 
Nachmittag mit Herrn Johannes Klar. Herzliche Einladung hierzu.

A-Junioren Bezirksliga
JSG Mittelmosel Mehring: JSG Hochwald Saarburg um 17:00 auf 
der Lay
Dienstag 16.05.2023
C-Junioren Rheinlandliga
JSG Mittelmosel Mehring : FC Metternich um 19:30 Rasenplatz in 
Leiwen
Mittwoch 17.05.2023
B-Junioren Kreisklasse
JSG Hetzerath: JSG Mittelmosel Trittenheim 2 um 19:00 Kunstra-
senplatz Bekond

u Naurath

Karnevalverein  
Naurather Kuckuck 1977 e.V.

Jahreshauptversammlung
Der Karnevalverein Naurather Kuckuck 1977 e.V. lädt herzlich ein 
zur Jahreshauptversammlung am Freitag, dem 02.06.2023, um 
20.00 Uhr, im Bürger- und Vereinshaus in Naurath, Schulstraße 6.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht 2019 – 2023
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands
8. Neuwahl des erweiterten Vorstands
9. Neuwahl des 5er-Rates (2. Kassierer, Vize-Präsident, Koordi-

natoren-Team, Vertreter)
10. Neuwahl der Kassenprüfer
11. Planungen für 2023/2024
12. Sonstiges
Alle Mitgliederinnen und Mitglieder sind herzlich eingeladen. Selbst-
verständlich können darüber hinaus auch weitere interessierte Bür-
gerinnen und Bürger teilnehmen.
Der Vorstand trifft sich bereits um 19.00 Uhr an gleicher Stelle.

Pölich

Wasserski in Pölich

Am ersten Maiwochenende eröffnete auf der Wasserskistrecke zwi-
schen dem Pölicher Hafen und der Staustufe das „Erste Deutsche 
Wasserski Show Team“ die Saison bei uns an der Mosel mit einem 
großen Trainingswochenende. Zu Gast bei unseren langjährigen 
Pölicher Wassersportfans war das Belgische Ski Team Lommel und 
es trainierten an dem Wochenende ca. 30 Wasserski-Läufer auf 
höchstem Niveau. Von unseren heimischen Sportlern waren drei 
Läufer im Oktober 2022 mit dem deutschen Nationalteam auf der 
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Das in Madrid ansässige Duo Zaruk, bestehend aus Iris Azquine-
zer (Violoncello) und Rainer Seiferth (Gitarre), präsentiert in seinem 
neuen Programm „Agua“ Melodien und Lieder verschiedener Kultu-
ren, Gegenden und Zeiten, die vom Wasser im engen oder weite-
ren Sinne handeln. Von Finnland über Bulgarien bis zur iberischen 
Halbinsel, von deutscher Romantik über traditionelle Gesänge des 
Alentejo bis zur Musik der sephardischen Juden.
Zaruk’s kunstvoll verspielte Instrumental-Bearbeitungen bewegen 
sich mühelos und fließend zwischen Klassik, moderner Klangma-
lerei und Improvisation, sind ebenso grenzenlos wie das Element 
das sie besingen.
Iris Azquinezer ist eine der bekanntesten jungen Cellistinnen Spa-
niens. Ihre beiden von der Fachpresse hochgelobten CDs „Azul y 
Jade“ und „Blanco y Oro“ beinhalten sowohl Bach-Suiten als auch 
Kompositionen aus eigener Feder. Rainer Seiferth ist gebürtiger 
Deutscher und seit vielen Jahren in Spanien ansässig. Auch musi-
kalisch ist er ein Nomade: auf dem beim französischen Label Alpha 
Classics erschienenen Album „Akoé“ seines Ensembles Taracea 
spielt er die altspanische Vihuela und verbindet Renaissancemusik 
mit Jazz.
Dieses besondere Konzerterlebnis wurde initiiert vom Arbeitskreis 
jüdisches Gedenken und findet statt in Kooperation von Kultur in 
Schweich e.V., der Volkshochschule Schweich und der AG Geden-
ken des Pastoralen Raumes Schweich. Es findet statt im spannen-
den Ambiente der Kunstausstellung Schöne Tiefgründigkeit. Musik 
und Kunst verbinden sich so miteinander.
12 € Vorverkauf über Ticket Regional; Mitglieder ermäßigt;
Abendkasse 13 Euro

Jahrgang 1939 Schweich und Issel
Am Freitag, den 19. Mai 2023 treffen wir uns um 16.00 Uhr im 
„Weingarten Feiten“ in Longuich bei Franziska. Zur gemütlichen 
Runde sind alle Jahrgangsfreunde von Schweich und Issel auf das 
herzlichste eingeladen.

Isseler Cultur Verein e.V.
ICV Vorstands- und Ratssitzung, Montag, 22. Mai 2023, 

19:30 Uhr
Liebe Aktive des Isseler Cultur Verein,
nach einem sehr gelungenen Maibaumfest möchten wir uns im 
Rahmen einer Vorstands- und Ratssitzung am Montag, 22. Mai 
2023, 19:30 Uhr, in der ICV-Halle treffen. Hierzu möchten wir Euch 
herzlich einladen und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Themen:
1. Rückblick Maibaumfest
2. Termine und Veranstaltungen 2023/2024
3. Verschiedenes
4. Gemütlicher Austausch

Familiengottesdienst  
auf dem Spielplatz in Schweich

Viel Betrieb auf dem Gelände  
der Grundschule trotz Sonntag!

Sonntag, 07. Mai 2023 - auf dem Schulhof oder genauer gesagt, 
auf dem Spielplatz des Schulhofes am Bodenländchen herrscht re-
ges Treiben.
Im Stuhlkreis versammelt sitzen 30 Kinder, die sich in den letzten 
Wochen im Chor und Trommel-Workshop gut vorbereitet haben. 
Um die Grundschüler*innen versammelt stehen viele Eltern, ande-
re Kinder, Familien, die gemeinsam unseren Freiluftgottesdienst 
mitfeiern möchten.
Daumen hoch – 10.30 Uhr unser Gottesdienst startet. Judith Brei-
ling, Musiklehrerin der Grundschule gibt das Startzeiten und gut 
hörbar und mit viel Lebensfreude starten wir in einen außerge-
wöhnlichen Familiengottesdienst.
Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen sichtlich erfreut 
über die vielen Besucher*innen eröffnet den Gottesdienst mit dem 
Kreuzzeichen und dem Jesuswort: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind – da bin ich mitten unter ihnen!“
Im Mittelpunkt eine kommunikative Mitmachgeschichte „Der Früh-
lingsschatz“. Jutta Fachinger hatte die Geschichte als Rollenspiel 
umgeschrieben, so dass es lebendig zuging. Die Kinder durften auf 
dem Spielplatz nach „Schätzen“ suchen und schnell wurden Blu-
men, außergewöhnliche Steine und kleine Kostbarkeiten gefunden. 
Unsere Fürbitten betete Kathrin Kugel gemeinsam mit den Kindern 
vor. 

Kultursommer Rheinland Pfalz  
- Saxitude am Aussichtspunkt Moselblick:  

Samstag 13. Mai um 19 Uhr
Kultursommer Rheinland Pfalz- Kompass Europa:  

westwärtsUnsere Nachbarn zu Besuch
Open Air
Kultur in Schweich in Kooperation mit dem Forstamt Trier
Moien - Besuch aus Luxemburg „Schéin dat du hei bass“
Seit 2004 ist das luxemburgische Saxophon Quartett SAXITUDE 
bekannt für seine einzigartigen und leidenschaftlichen Konzerte. 
Ob auf einer großen Festivalbühne, auf der Straße, im Saal oder 
mitten im Publikum, die hochkarätigen Musiker von SAXITUDE be-
geistern musikalisch und ziehen das Publikum in ihren Bann. Mit 
einer bunten Mischung aus Eigenkompositionen, Jazz- und Funk-
Standards, Soul- und Pop- Songs beweisen die talentierten Musi-
ker, dass kein Musik-Genre vor ihnen sicher ist. Ihr ganz eigener 
Sound begeistert ihre Fans weltweit und macht sie zu den erfolg-
reichsten und originellsten Blasinstrumenten Gruppen in Europa.
Man erreicht den Konzertort zu Fuß (je nach Parkplatz und Wan-
derweg zirka 20 bis 45 Minuten), freie Sitzplatzwahl. Für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkung wird ein Shuttle angeboten, bitte vor-
her anmelden unter 0651 824970

Saxitude

Ausweichspielstätte bei Regen: Bürgersaal im Bürgerzentrum Sch-
weich im Stefan Andres Schulzentrum, Stefan Andres Str. 1 – über 
eine Verlegung werden Sie über Social Media, etc. informiert.
Karten Ticket Regional 12 Euro, Mitglieder Kultur in Schweich 10 Euro,
Reservierung auch per Mail: info@kultur-in-schweich.de; Tages-
kasse: 13 Euro

Kultur in Schweich e.V.
Duo Zaruk: „Agua“ Neue Melodien  

und Lieder aus der Welt des Wassers  
Freitag, 19. Mai 2023 Synagoge Schweich 19 Uhr

Duo Zaruk Foto: Pablo Neustadt

Der Mensch besingt seit Urzeiten das Wasser. Alles Leben ist durch 
das Wasser miteinander verbunden. Das Wasser aus dem wir be-
stehen, das Wasser das uns nährt und reinigt. Musik kleidet das 
Strömen des Flusses, die entspringende Quelle und das dröhnen-
de Gewitter in Klänge, vertont Schneefall, Tau und Tränen.
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10.00 Uhr, E-Junioren Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich II – JSG Welschbillig

12.00 Uhr, E-Junioren Kreisklasse:
FSV Trier-Tarforst II – TuS Mosella Schweich III

12.00 Uhr, D-Juniorinnen Kreisklasse:
TuS Mosella Schweich – FC Vulkaneifel Mander-
scheid

14.00 Uhr, D-Junioren Bezirksliga:
JSG Saarburg – TuS Mosella Schweich

14.00 Uhr, D-Junioren Kreisklasse:
JSG Kordel – TuS Mosella Schweich II

15.15 Uhr, C-Junioren Bezirksliga:
JSG Prümmer Land – TuS Mosella Schweich

17.00 Uhr, B-Junioren Rheinlandliga:
JFV Oberwesterwald 2015 e.V. – TuS Mosella 
Schweich

15.30 Uhr, B-Junioren Kreisklasse:
DJK St. Matthias Trier – TuS Mosella Schweich II

15.00 Uhr, A-Junioren Rheinlandliga:
TuS Mosella Schweich – Spfr. Eisbachtal

Sonntag, 14.05.2023
12.00 Uhr, C-Junioren Kreisklasse:

JSG Hochwald Zerf – TuS Mosella Schweich II
Mittwoch, 17.05.2023
19.00 Uhr, B-Junioren Kreispokal:

JSG Kenn – TuS Mosella Schweich II
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden 
sich unsere Mannschaften freuen!

Abteilung AH
Am Freitag, 12.05.2023, 19.00 Uhr, spielen wir Leiwen (Rasen-
platz) gegen die dortige AH. Abfahrt ist um 18.00 Uhr am Sportplatz 
„Winzerkeller“.

Tus Issel e. V. 1952
Am kommenden Wochenende  

spielen unsere Mannschaften wie folgt:
Abteilung Jugendfußball

Samstag, 13.05.2023
13.45 Uhr D-Junioren
FSV Trier-Kürenz – TuS Issel
12.00 Uhr E-Junioren
TuS Issel 5er – JSG Mittelmosel Leiwen

Abteilung Seniorenfußball
Samstag, 13.05.2023
19.00 Uhr Herren-kreisklasse C
TuS Issel – TuS Kenn

Abteilung Mädchen/Frauenfußball
Samstag, 13.05.2023
14.00 Uhr B-Juniorinnen Bundesliga
SGS Essen – TuS Issel
16.00 Uhr B-Juniorinnen Kreisklasse
DJK Morscheid 9er – TuS Issel 7er
11.00 Uhr D-Juniorinnen Kreisklasse
TuS Issel – SG Obermosel Wellen
Sonntag, 14.05.2023
14.00 Uhr Frauen- Regionalliga
TuS Issel – 1. FC Saarbrücken

Jahrgang 1943/44 Schweich-Issel
Wir treffen uns am Dienstag den 16.05.2023 um 15.30 Uhr am 
Raiffeisenbrunnen und wandern zum Leinenhof wo wir um 16.00 
Uhr eintreffen. Alle sind herzlich eingeladen.

u Thörnich

Heimat und Verkehrsverein Thörnich
Mitgliederversammlung am Donnerstag, 11.05.2023 in der Gast-
stätte Zur Alten Fähre Thörnich um 19.30 Uhr.
Themen: Soll der Verein weiter bestehen bleiben?
Namensänderung, Satzungsänderung, Neuausrichtung, Aufgaben, 
Förderverein, Verschiedenes.

Viel zu schnell verging die Zeit und als Zugabe gab es nochmals ein 
getrommeltes Musikstück, welches viel Applaus nach sich zog.
100 Wassereis waren schnell verteilt; andere „Schätze“, die wir an 
diesem Morgen miteinander teilten waren: gute Gespräche, fröhliches 
Lachen, leckere Erdbeeren beim Picknick und viel Wertschätzung.
Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. „Es ist schön, dass so 
viele Aktionen für Kinder und Familien in unserer Pfarreiengemein-
schaft Schweich angeboten werden!“

Freundeskreis  
Schweich - Marsannay-La-Côte

Der Freundeskreis Schweich - Marsannay-La-Côte lädt die Bürge-
rinnen und Bürger von Schweich herzlich zum Empfang der Freun-
de aus dem Burgund anlässlich der 30-jährigen Partnerschaftsfeier 
am Pfingstsamstag, den 27.05.2023 im Bürgerzentrum ein und am 
Pfingstsonntag, den 28.05.2023, 20.00 Uhr mit freiem Eintritt zum 
Chansonabend im Bürgerzentrum Schweich.

Tus Mosella Schweich
Abteilung Tennis

Medenrunde
Freitag, 12.05.2023
15:30 Uhr Gemischt U 12 GRÜN B-Klasse: 
TuS Schweich 1 - TC Thalfang 1
15:30 Uhr Gemischt U 10 A-Klasse: 
TC Bitburg 1 - TuS Schweich 1
Samstag, 13.05.2023
09:00 Uhr Mädchen U 18 B-Klasse: 
TuS Schweich 1 - SG Wincheringen/Saarburg 1
09:00 Uhr Jungen U 18 B-Klasse: 
TC Bad Bertrich 1 - TuS Schweich 1
09:00 Uhr Mädchen U 15 B-Klasse: 
Trimmelter SV 1 - TuS Schweich 1
09:00 Uhr Jungen U 15 A-Klasse: 
TuS Schweich 1 - SV Trier-Irsch 1
14:00 Uhr Damen 40 B-Klasse: 
TuS Schweich 1 - TSG Leiwen 1
14:00 Uhr Damen 50 B-Klasse: 
SG Roscheid/Konz 1 - TuS Schweich 1
14:00 Uhr Herren 55 A-Klasse: 
TuS Schweich 1 - SG Tawern/Könen/Nittel 1
Sonntag, 14.05.2023
09:00 Uhr Damen 30 B-Klasse: 
TuS Schweich 1 - TC Kasel 1
09:00 Uhr Herren 30 A-Klasse: 
TV Kleebl. TuS Mayen 1 - TuS Schweich 1

Abteilung Fußball
Am kommenden Wochenende stehen für unsere Mannschaften fol-
gende Spiele bevor:
Bezirksliga West
Freitag, 12.05.2023
19.00 Uhr: TuS Schillingen – TuS Mosella Schweich
Kreisliga A Trier-Saarburg
Sonntag, 14.05.2023
15.00 Uhr: VfL Trier – TuS Mosella Schweich II
Kreisliga C Mosel/Hochwald
Samstag, 13.05.2023
17.00 Uhr TuS Mosella Schweich III – SG Beuren
Kreisliga D Mosel/Hochwald
Sonntag, 14.05.2023
12.30 Uhr TuS Mosella Schweich IV – SG Beuren II
Herren Kreisliga C Mosel/Hochwald
Freitag, 19.05.2023
19.30 Uhr SV Farschweiler – TuS Mosella Schweich III
Über die zahlreiche und lautstarke Zuschauerunterstützung würden
sich unsere Mannschaften freuen!

Abteilung Jugendfußball
Freitag, 12.05.2023
18.00 Uhr, E-Junioren Kreisklasse:

VfL Trier – TuS Mosella Schweich
Samstag, 13.05.2023
13.30 Uhr, F-Junioren Vereinsturnier:

SV Konz – TuS Mosella Schweich IV
14.00 Uhr, F-Junioren Vereinsturnier:

SV Konz – TuS Mosella Schweich VI
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Bitte mitbringen: Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung, 
genug zu Trinken, ein Picknick. Das restliche Material stellt der Re-
ferent.
Eltern-Kind-Angebot
Kosten: 10 Euro, 4 Euro Materialumlage, beim Referenten zu zahlen
Termin: 17.6.2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Treffpunkt: Aussichtsturm Rodt, Schlechtwetteralternative Grillhüt-
te Rodt
Rückfragen bei Pastoralreferentin Susanne Münch-Kutscheid
susanne.muench-kutscheid@bistum-trier.de
Anmeldung über das Büro des Pastoralen Raum Schweich
Oberstiftstraße 63, Schweich
Email: schweich@bistum-trier.de

Springprozession in Echternach  
am 30.05.2023

Seit Jahrhunderten findet immer an Pfingstdienstag die Spring-
prozession zu Ehren des hl. Willibrord statt, dieses Jahr also am 
Dienstag, 30. Mai 2023. Die Echternacher Springprozession wurde 
am 16. November 2010 auf die Unesco-Liste der immateriellen Kul-
turgüter der Menschheit aufgenommen. Dank dieses Beschlusses 
ist der Bestand dieser jahrhundertealten Tradition durch die Sat-
zung der Unesco-Konvention, welche einstimmig von der Luxem-
burger Abgeordnetenkammer angenommen worden war, gesichert. 
Die Aufnahme auf die Unesco-Liste ist eine Ehre, aber auch eine 
Verpflichtung, die Eigenart dieses Ausdrucks der kulturellen Identi-
tät zu wahren. Umso mehr ist es verständlich, dass diese spirituelle 
Veranstaltung nach dem 2. Weltkrieg im Geiste der Versöhnung 
Menschen aus allen Nachbarländern Luxemburgs zusammenge-
führt hat. In einer Zeit, in der durch Nationalismus und Populismus 
die Errungenschaften eines einigen Europas gefährdet sind, soll-
ten wir in diesem Sinne diese Veranstaltung mit ihren zwischen 
12.000 und 14.000 Pilgern auch durch unsere Teilnahme aus der 
PG Schweich unterstützen. Die traditionelle Kleiderfarbe der Pilger 
ist schwarz-weiß mit schwarzem Unterteil und weißem Oberteil.
Abfahrt ist um 05:45 Uhr in Fell am Pfarrheim und -bei Bedarf- um 
06:00 Uhr in Schweich, Schwimmbad-Parkplatz. Gegen 07:15 Uhr 
feiern wir in der Krypta der Basilika am Grab des hl. Willibrord eine 
hl. Messe. Danach ist dann Frühstückspause bis zur Feierlichen 
Eröffnung der Springprozession um 09:00 Uhr auf dem Abteihof. 
Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur Teilnahme als Beter 
(normal gehend an der Spitze der Prozession) oder als Springer in 
einer entsprechenden Gruppe. Zur Mittagspause wechseln wir auf 
die deutsche Seite nach Echternacherbrück. Nach dem Empfang 
der Bischöfe, Äbte und Prälaten am Schluss der Prozession fahren 
wir nach einem Halt in der Girsterklaus (bei Rosport/Luxemburg), 
wo seit dem 14. Jahrhundert die Gottesmutter verehrt wird, zurück.
Rückkunft ist so gegen 16:00 Uhr in Fell bzw. Schweich.
Ein Unkostenbeitrag ist abhängig von der Teilnehmerzahl, da mit 
Autos in Fahrgemeinschaft gefahren wird.
Anmeldungen zur Planung per E-Mail (Pfarrer.Axel.Huber@t-on-
line.de) oder telefonisch (Tel. 9951860) bis Freitag, 19. Mai 2023.

Pfr. Axel Huber, Kooperator

Perspektivwechsel! - auf Spurensuche 
nach dem Religiösen im Film

Der Callcenter-Manager Todd Anderson aus Seattle soll in Mumbai 
ein Mitarbeiterteam einarbeiten, um dort die Umsätze zu steigern. 
Doch in Indien erlebt er einen Kulturschock unter der Hitze, dem 
fremden Essen sowie den kulturellen Unterschieden. Todd stößt 
an seine Grenzen und sehnt sich dabei nach Zuhause. Doch als 
Todd sich in seine attraktive Mitarbeiterin Asha verliebt wird ihm 
klar, dass er dazulernen muss über Indien und Amerika, über die 
Liebe und vor allem über sich selbst.
Treffpunkt: am 24.05.2023 um 19:30 Uhr im Pfarrheim in Fell.

Springprozession in Echternach  
am Dienstag, 30. Mai 2023

Seit Jahrhunderten findet immer an Pfingstdienstag die Springpro-
zession zu Ehren des hl. Willibrord statt, dieses Jahr also am Diens-
tag, 30. Mai 2023. Die Echternacher Springprozession wurde am 
16. November 2010 auf die Unesco-Liste der immateriellen Kultur-
güter der Menschheit aufgenommen. Dank dieses Beschlusses ist 
der Bestand dieser jahrhundertealten Tradition durch die Satzung 
der Unesco-Konvention, welche einstimmig von der Luxemburger 
Abgeordnetenkammer angenommen worden war, gesichert. 

Trittenheim

Meisterkonzert mit Prof. Daniel Roth  
(Paris)

In der bis auf den letzten Platz 
besetzten Kirche St. Clemens in 
Trittenheim entlockte einer der 
bedeutendsten Organistenper-
sönlichkeiten unserer Zeit, Daniel 
Roth, der von Orgelbaumeister 
Rainer Müller restaurierten Stumm-
Orgel von 1840 nie zuvor gehörte 
Klänge. Eine Zuhörerin: „Ich hätte 
nie gedacht, dass man auf unserer 
Orgel so wunderbare Musik erblü-
hen lassen kann“. Mit Werken von 
Bach und Mendelssohn (Sonate 
über „Vater unser im Himmelreich“ 
) standen klassische Werke auf 
dem Programm. Besonders gut auf 
der „Königin der Instrumente „ klan-
gen die Kompositionen von Roths 
Vorgänger an St. Sulpice G.-G. Ni-
vers ( Récit de cromorne, Basse de 
trompette) und die ganz selten zu 
hörenden Stücke von Boëly (Offer-
toire pour le jour du Pâques, Duo, 
Andante Es-Dur). Neben Daniel 
Roth selbst stand noch der Trierer 

Komponist und 11. Organist an der zweitgrößten Pariser Kirche - 
Georg(es) Schmitt - im Mittelpunkt des Konzertes. Thomas Died-
rich, der Daniel Roth eingeladen hatte, sang mit einer Chorgruppe 
der PG Mehring das „Mosellied“ und ein Agnus Dei (in „memoriam“: 
Engelbert Schue, Pfr. Tilman Haag und Robert Schander, ein ge-
bürtiger Neumagener, der sich seit 1996, zusammen mit Theo Nil-
les, für die „Wiederauferstehung“ der Trittenheimer Orgel einsetzte, 
aber leider 2010 allzu früh verstarb).
Mit der „Petite rhapsodie sur une chanson alsacienne“ und einer groß 
angelegten Improvisation über den Chorsatz „Gebt Zeugnis“ beendete 
Maître Roth sein Programm. Tosender Beifall nach einem unvergessli-
chen Orgelabend. Das wohl berühmteste Orgelwerk dann als Zugabe: 
die Toccata aus der 5. Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor, dem 67 
Jahre(!) lang die 5manualige und mit 102 Registern größte Cavaillé-
Coll-Orgel von St. Sulpice in Paris anvertraut war.

Tennisclub Trittenheim
Tennisfreunde sind herzlich willkommen, die Mannschaften des TC 
Trittenheim an den folgenden Spielterminen als Zuschauer zu un-
terstützen!
Heimspiele finden auf der Anlage des Vereins in Trittenheim statt.
Sonntag, 14.05.
09:00 - Damen 1 (Auswärts) gegen TC Roscheid
09:00 - Damen 2 (Auswärts) gegen SG Salmtal/Sehlem
09:00 - Herren 40 (Auswärts) gegen SG Traben-Trarbach/Bengel 
(in Bengel)

Aus unseren Kirchen

Pastoraler Raum Schweich
Pfarrer Ralf Matthias Willmes, Dekan
Janin Kanitz, Finanzen und Verwaltung
Susanne Münch Kutscheid, Pastoralreferentin
Judith Schwickerath, Pastoralreferentin
Martin Backes, Pastoralreferent
Ulla Johannpeter, Sekretariat, 06502-9371600
Adresse: Oberstiftstraße 63, 54338 Schweich
E-Mail: schweich@bistum-trier.de
Abenteuer im Wald - Wildnispädagogischer Tag für Grund-
schulkinder
Magst du die Wildnis? Oder möchtest du sie einmal kennenlernen? 
Wir wollen einen abenteuerlichen Tag im Wald erleben und mit Na-
turerlebnispädagoge Christoph Postler Neues und Unbekanntes 
sehen.
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18.00 Uhr Bittprozession in Thörnich zur Köwericher Weinberg-
skapelle

18.15 Uhr Bittprozession in Leiwen zur Köwericher Weinbergska-
pelle

18.30 Uhr Bittprozession in Köwerich zur Weinbergskapelle, an-
schl. dort Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt, an-
schl. herzliche Einladung zum Umtrunk

18.30 Uhr Bittprozession in Mehring zur Huxlay-Hütte
18.30 Uhr Bittprozession in Pölich zur Huxlay-Hütte, anschl. dort 

Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 18.05., Christi Himmelfahrt
09.00 Uhr Hl. Messe in Ensch
10.30 Uhr Hochamt in Klüsserath
18.00 Uhr Pfingstnovene in Klüsserath
Freitag, 19.05.
18.00 Uhr Pfingstnovene in Klüsserath
18.30 Uhr Hl. Messe in Mehring
Samstag, 20.05.
17.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Ensch
18.30 Uhr Andacht der Matthiasbruderschaft aus Bonn-Mehlem 

in Klüsserath
Sonntag, 21.05., 7. Sonntag der Osterzeit
09.00 Uhr Hl. Messe in Trittenheim
10.30 Uhr Hochamt in Leiwen
10.30 Uhr Hochamt in Mehring
14.30 Uhr Dankamt zum Goldenen Priesterjubiläum von Pater 

Manfred Heinzen CM in Klüsserath
18.00 Uhr Pfingstnovene in Klüsserath

Echternacher Springprozession:
Die Pfarreiengemeinschaft Mehring fährt in diesem Jahr wieder mit 
einem Bus zur Echternacher Springprozession.
Termin: Dienstag, 30.05.2023 - 09.30 Uhr ab Bushaltestelle 
Friedhof Mehring
Rückfahrt ab Echternach gegen 14.30 Uhr
Kosten: 15,-- Euro pro Person. Anmeldungen ab sofort im Pfarrbüro 
Mehring 06502/994180 / Leiwen 06507/3160.
Zwei Bitten: Tragen Sie nach Möglichkeit ein weißes Oberteil und 
halten Sie zum Springen ein weißes Tuch bereit.

„Frauen Unterwegs“
Die Frauen aus der Pfarreiengemeinschaft Schweich und aus der 
angrenzenden Umgebung laden zu einem neuen Termin am Mitt-
woch, dem 17. Mai ein. Es gibt die Möglichkeit einer Wanderung 
mit anschließendem Picknick, dass jeder für sich selbst einpackt 
und mitbringt. Wir wandern von der Pfarrkirche St. Martin, Schweich 
aus zum Heilbrunnen und das Picknick findet am Biotop statt. Wer 
nicht die ganze Strecke mitwandern möchte bzw. kann, kann gerne 
unterwegs dazustoßen oder direkt zum Heilbrunnen kommen.
Treffpunkt an der Pfarrkirche: 16.00 Uhr
Treffpunkt an Bistro Café Mühle, Bahnhofstr.: ca. 16.25 Uhr
Treffpunkt oberer Parkplatz Heilbrunnen: ca. 17.00 Uhr
Von dort aus gehen wir gemeinsam zur Kapelle und nach einer ge-
schichtlichen Einführung zum Heilbrunnen durch Manfred Schlei-
mer, ans Biotop zum Picknick. Wir freuen uns auf viele weitere Be-
gegnungen und einen schönen Abend.
Für den Juni ist eine Führung über den Hauptfriedhof in Trier in 
Planung. Während der Tour werden unter anderem folgende The-
men behandelt: Geschichte des Hauptfriedhofs, Bekannte Trierer 
Persönlichkeiten, Vorstellung verschiedener Grabformen, Bestat-
tungskultur im Wandel, Natur auf dem Friedhof und natürlich alles, 
was uns sonst noch interessiert. Die Führung wird kostenlos sein 
und alle weitere Information erfolgen dann zu einem späteren Ter-
min.
Gemeindereferentin Astrid Koster, Tel. 06502-9389508 oder astrid.
koster@bgv-trier.de

Klausenwallfahrt 2023
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarreiengemeinschaft!
Im Pfarreienrat wurde besprochen, dass in diesem Jahr die Wall-
fahrt nach Klausen erstmals als gemeinsame Wallfahrt der gesam-
ten Pfarreiengemeinschaft durchgeführt wird.
In dem Zusammenhang soll unsere gemeinsame Wallfahrt auch 
durch neue
Impulse belebt werden.
Um die Wallfahrt zu planen und durchzuführen, richten wir eine Pro-
jektgruppe ein, die sich am Montag, dem 19. Juni 2023 um 19:30 
Uhr im Pfarrheim Schweich trifft.

Die Aufnahme auf die Unesco-Liste ist eine Ehre, aber auch eine 
Verpflichtung, die Eigenart dieses Ausdrucks der kulturellen Identi-
tät zu wahren. Umso mehr ist es verständlich, dass diese spirituelle 
Veranstaltung nach dem 2. Weltkrieg im Geiste der Versöhnung 
Menschen aus allen Nachbarländern Luxemburgs zusammenge-
führt hat. In einer Zeit, in der durch Nationalismus und Populismus 
die Errungenschaften eines einigen Europas gefährdet sind, soll-
ten wir in diesem Sinne diese Veranstaltung mit ihren zwischen 
12.000 und 14.000 Pilgern auch durch unsere Teilnahme aus der 
PG Schweich unterstützen. Die traditionelle Kleiderfarbe der Pilger 
ist schwarz-weiß mit schwarzem Unterteil und weißem Oberteil.
Abfahrt ist um 05:45 Uhr in Fell am Pfarrheim und -bei Bedarf- um 
06:00 Uhr in Schweich, Schwimmbad-Parkplatz. Gegen 07:15 Uhr 
feiern wir in der Krypta der Basilika am Grab des hl. Willibrord eine 
hl. Messe. Danach ist dann Frühstückspause bis zur Feierlichen 
Eröffnung der Springprozession um 09:00 Uhr auf dem Abteihof. 
Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit zur Teilnahme als Beter 
(normal gehend an der Spitze der Prozession) oder als Springer in 
einer entsprechenden Gruppe. Zur Mittagspause wechseln wir auf 
die deutsche Seite nach Echternacherbrück. Nach dem Empfang 
der Bischöfe, Äbte und Prälaten am Schluss der Prozession fahren 
wir nach einem Halt in der Girsterklaus (bei Rosport/Luxemburg), 
wo seit dem 14. Jahrhundert die Gottesmutter verehrt wird, zurück. 
Rückkunft ist so gegen 16:00 Uhr in Fell bzw. Schweich.
Ein Unkostenbeitrag ist abhängig von der Teilnehmerzahl, da mit 
Autos in Fahrgemeinschaften gefahren wird.
Anmeldungen zur Planung per E-Mail: Pfarrer.Axel.Huber@t-online.de 
oder telefonisch Tel. 06502-9951860 bis Freitag, 19. Mai 2023.

Pfr. Axel Huber, Kooperator

Gottesdienst? – Mal anders!  
- „Eure Alten werden Träume haben“

„Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben 
Visionen“ heißt es im Buch Joel 3:1. Darum laden wir im Außenbe-
reich des Café Mühle, Am Kinderland 2D in Schweich am Freitag, 
den 12.05.23 um 16:00 Uhr zu einem Begegnungsgottesdienst von 
Alt und Jung ein, der von der Gruppe LERM mitgestaltet wird. Im 
Anschluss an den Gottesdienst (oder auch schon davor) besteht im 
Café Mühle die Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen einzukehren 
und sich miteinander über Träume und Visionen
auszutauschen. Herzliche Einladung!

Ihr Kooperator Pfr. Axel Huber

Pfarreiengemeinschaft Mehring
Gottesdienste

Freitag, 12.05.
18.00 Uhr Gang zum Bildchen ab Kirche in Leiwen
18.30 Uhr Hl. Messe in Mehring
Samstag, 13.05.
14.30 Uhr Trauung in Klüsserath
17.00 Uhr Sonntag-Vorabendmesse in Detzem
Sonntag, 14.05., 6. Sonntag der Osterzeit
09.00 Uhr Hl. Messe in Köwerich
09.00 Uhr Hl. Messe in Mehring
10.30 Uhr Hochamt mit Einsegnung der Überdachung des Hei-

matmuseums in Ensch
10.30 Uhr Hochamt in Leiwen
14.30 Uhr Hl. Taufe in Mehring
18.00 Uhr Feierliche Maiandacht mitgestaltet vom Männerchor 

Mehring und Männerchor Ehrang in Mehring
Montag, 15.05.
18.00 Uhr Statio an der Kirche, anschl. Bittprozession in Thörnich 

nach Detzem
18.00 Uhr Bittprozession in Detzem, anschl. Bittamt
18.00 Uhr Bittprozession in Trittenheim zur Laurentiuskapelle, 

anschl. dort Bittamt
18.30 Uhr Bittprozession in Leiwen
Dienstag, 16.05.
18.30 Uhr Bittprozession in Klüsserath, anschl. Bittamt
18.30 Uhr Bittprozession in Ensch zum Reichel
18.30 Uhr Bittprozession in Schleich zum Reichel, anschl. dort 

Bittamt
18.30 Uhr Bittprozession in Leiwen
Mittwoch, 17.05.
17.45 Uhr Bittprozession in Detzem zur Köwericher Weinberg-

skapelle
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Demnach feiern wir „450 Jahre plus 3“ Pfarrei St. Martin Schweich.
Wir werden im Rahmen des Kirchenjahres 2022/23 einige Veran-
staltungen durchführen:
Am Sonntag, 09. Juli 2023 wird im Rahmen der Feierlichkeiten ein 
großes Fest (Pfarrfest) auf dem Vorplatz des Altenheimes St. Josef 
in Schweich stattfinden.
Dieses Fest wird um 10:00 Uhr mit einem feierlichen Pontifikalamt 
mit Bischof Dr. Stephan Ackermann beginnen, welches musikalisch 
u. a. von einem großen gemischten Chor gestaltet wird.
Es wäre schön, wenn sich zu diesem Anlass die Kirchenchöre der 
Pfarreiengemeinschaft, sowie des Pastoralen Raumes Schweich 
zusammenschließen und den gemischten Chor bilden würden.
Natürlich sind auch alle interessierten Sängerinnen und Sänger, 
welche nicht in einem Chor organisiert sind, herzlich willkommen.
Die musikalische Leitung wird Johannes Klar übernehmen.
Eine professionelle Übertragungsanlage steht auch zur Verfügung.
Die gemeinsamen Proben und Literatur werden dann umgehend 
bekannt gegeben. (Proben werden in der Zeit vom 16. Juni 2023 
bis 09. Juli 2023 jeweils freitags stattfinden).
Dies wäre doch ein sehr schönes Zeichen der Verbundenheit.
Rückmeldungen bitte an Johannes Klar oder Joachim Wagner.
In der Hoffnung, dass Sie dies auch so sehen und mitmachen, ver-
bleibe ich mit freundlichen Sängergrüßen
Joachim Wagner Dr. Ralph Hildesheim
2. Vorsitzender des
Kirchengemeinderates
Schweich

Pfarrer und Verantwortlicher 
für die
Jubiläumsfeierlichkeiten

Birkenweg 27, 54338 Schweich,
Tel. 06502/7288
Joachim_karin.wagner@t-online.de

Klausenwallfahrt 2023
Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarreiengemeinschaft!
Im Pfarreienrat wurde besprochen, dass in diesem Jahr die Wall-
fahrt nach Klausen erstmals als gemeinsame Wallfahrt der gesam-
ten Pfarreiengemeinschaft durchgeführt wird. In dem Zusammen-
hang soll unsere gemeinsame Wallfahrt auch durch neue Impulse 
belebt werden.
Um die Wallfahrt zu planen und durchzuführen, richten wir eine Pro-
jektgruppe ein, die sich am Montag, dem 19. Juni 2023 um 19:30 
Uhr im Pfarrheim Schweich trifft.
Es wäre schön, wenn viele Interessierte aus unserer Pfarreienge-
meinschaft in der Projektgruppe mitarbeiten.
Bitte melden Sie sich in unserem Pfarrbüro, wenn Sie mitmachen 
möchten und kommen Sie zu dem Treffen.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihr Pastor Dr. Ralph Hildesheim

Pfarrei St. Martin, Schweich
Die jetzige Kapelle am Heilbrun-
nen im schönen Meulenwald fei-
ert in diesem Jahr „140 Jahre“. 
Dies ist ein Grund zum Feiern. 
Darum feiern wir im Marienmo-
nat Mai dort an der Kapelle ei-
nen festlichen Gottesdienst.
Großer Gottesdienst 21. Mai 
2023 um 10:30 Uhr, Liturgie: 
Dr. Ralph Hildesheim, Musika-
lische Gestaltung: Jagdhorn-
bläsergruppe „Freischütz“ Trier, 
Bläserensemble Stadtkapelle 
Schweich
Anschließend kleiner Umtrunk 
vor Ort, Sitzmöglichkeit kann 
nicht für jeden sichergestellt 
werden!

Es wäre schön, wenn viele Interessierte aus unserer Pfarreienge-
meinschaft in der Projektgruppe mitarbeiten.
Bitte melden Sie sich in unserem Pfarrbüro, wenn Sie mitmachen 
möchten und kommen Sie zu dem Treffen.

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen
Ihr Pastor Dr. Ralph Hildesheim

Pfarreiengemeinschaft Schweich
Gottesdienste

Freitag, 12.05.2023 Hl. Modoald, Bischof von Trier (7. Jh.)
13:30 Uhr Trauung in Fell
18:30 Uhr Hl. Messe in Kenn
16:00 Uhr Gottesdienst? - mal anders! Mitgestaltet von der 

Gruppe „Lerm“ am Kinderland - Café Mühle
Samstag, 13.05.2023 vom 6. Sonntag der Osterzeit
14:00 Uhr Trauung in Longuich
14:00 Uhr Trauung in Riol
19:00 Uhr Vorabendmesse mit Vorstellung der Erstkommuni-

onkinder 2023 in Riol
Sonntag, 14.05.2023 6. Sonntag der Osterzeit
10:30 Uhr Familiengottesdienst in Bekond mitgestaltet vom 

Kinder- und Projektchor, anschl. Umtrunk
17:00 Uhr Hl. Messe in Fell
18:00 Uhr Maiandacht in Longuich
14:30 Uhr Taufe in Riol
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Donnerstag, 18.05.2023 Hochfest Christi Himmelfahrt
10:30 Uhr Blaulichtgottesdienst in der Malteserhalle in Föhren
10:00 Uhr Festgottesdienst zum 100-jährigen Bestehen der 

Feuerwehr in der Mehrzweckhalle in Longuich
10:30 Uhr Hochamt in Schweich
Freitag, 19.05.2023 Freitag der 6. Osterwoche
19:00 Uhr Taizé-Gebet in der evangelischen Kirche in Schweich
Samstag, 20.05.2023 vom 7. Sonntag der Osterzeit
17:45 Uhr Vorabendmesse in Kenn
Sonntag, 21.05.2023 7. Sonntag der Osterzeit
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Pfarrheim in Fell
10:30 Uhr Hochamt in Föhren
09:15 Uhr Hochamt in Longuich
14:30 Uhr Taufe in Longuich
18:00 Uhr Maiandacht in Longuich
17:00 Uhr Fußgruppe ab der Kirche Föhren zum Naurather Ka-

pellchen
18:00 Uhr gemeinsame Andacht Föhren/Naurath am Nau-

rather Kapellchen
10:30 Uhr Hochamt am Heilbrunnen in Schweich

Projektchor der Pfarreiengemeinschaft  
an Fronleichnam

Am 08. Juni 2023 feiern wir das Fest Fronleichnam.
Der Pfarreienrat hat erneut beschlossen, dieses Fest gemeinsam für 
alle Bürgerinnen und Bürger der Pfarreien in Schweich stattfinden zu 
lassen. Das Fest beginnt um 10:00 Uhr mit einem festlichen Gottes-
dienst auf dem Vorplatz des Altenheimes St. Josef in Schweich.
Anschließend findet die Fronleichnamsprozession statt, mit dem 
Abschluss in der Pfarrkirche St. Martin.
Für diesen Anlass wollen wir wieder einen Projektchor zusammenstellen.
Es wäre schön, wenn die Kirchenchöre der Pfarreiengemeinschaft, 
sowie alle interessierten Sängerinnen und Sänger, welche nicht in 
Chören organisiert sind, mitmachen würden.
Proben finden jeweils freitags um 18:30 Uhr im Pfarrheim St. Mar-
tin in Schweich statt (12. Mai, 19. Mai, 26. Mai, 2. Juni)
Bei Fragen melden Sie sich bei: Johannes Klar, Mail: Johannes-
Klar@t-online.de oder Joachim Wagner, Email: joachim_karin.
wagner@t-online.de
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen.

Joachim Wagner, 1. Vorsitzender Pfarreienrat
Dr. Ralph Hildesheim, Pfarrer

450 Jahre plus 3  
Pfarrei St. Martin, Schweich

Die Pfarrei St. Martin Schweich feiert im Jahre 2023 ein großes 
Jubiläum nach.
Am 03.06.1570 wurde die Pfarreierrichtungsurkunde von dem da-
maligen Trierer Bischof unterzeichnet.

Redaktionsschlussvorverlegung
KW 20 Christi Himmelfahrt

auf Freitag, 12.05.2023
08:00 Uhr im Verlag

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
LINUS WITTICH Medien, Redaktion
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Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Luxemburgisch
Verschiedene Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene
Deutsch als Fremdsprache 3 Kurse für Anfänger / Fortge-
schrittene
Mo., 18 – 19 – 20 Uhr, Stefan-Andres-Schulzentrum, E. Pesie
Englischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, Querein-
stieg jederzeit möglich, nähere Infos im Internet oder über VHS 
direkt
Französischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen, Quer-
einstieg jederzeit möglich
Spanischkurse auf unterschiedlichen Niveaustufen (A1/A2/B1)
Quereinstieg jederzeit möglich

Junge Seite
Fledermäuse fliegen durch die Nacht
Sa., 10.06.23, 21:30 – 23:30 Uhr, unterer Parkplatz am Heilbrun-
nen, Christoph Postler, Naturerlebnis-Pädagoge
Waldfühlung Sommerwald
Märchen und Natur für Kinder im Grundschulalter
Di., 20.06.23, 16:15 – 18:30 Uhr, Parkplatz Azterthütte Schweich, 
Gitta Pelzer

Ein Blick zu unseren Nachbarn

Verbandsgemeinde  
Thalfang am Erbeskopf

800-Jahr-Feier in Breit
Vom 12. - 14. Mai 2023 feiert die Ortsgemeinde Breit in der Ver-
bandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf ihr 800-jähriges Jubilä-
um. Die Besucher können sich auf folgendes Festprogramm in und 
um das große Festzelt hinter dem Gemeindehaus freuen: Freitag 
= Partyabend mit Gooseflesh, Einlass ab 19:00 Uhr, Abendkasse 
€ 9,- | Samstag = 17:30 Pflanzung einer neuen Eiche beim „Ku-
gelbaum“, dem Breiter Wahrzeichen, anschließend Festkommers 
und Tanzmusik mit dem Duo „in private“ | Sonntag = ab 10:00 Uhr 
ökum. Gottesdienst, musikalischer Frühschoppen, Mittagessen, 
Kaffee & Kuchen, lebendiger Dorfrundweg (11 - 18:00 Uhr) mit 
zahlreichen Ausstellern von damals und heute, Kinderanimation, 
ab 18:00 Uhr Livemusik von „Music & More“ u.v.m. Für das leibliche 
Wohl wird an allen Tagen bestens gesorgt. Parken laut ausgeschil-
dertem Parkkonzept.

Ende des redaktionellen Teils

Erwachsenenbildung

Kath. Erwachsenenbildung Trier
Bodyfit

Fit in den Sommer
Kurs
Termine: 09.05.2023 von 19.15 - 20.00 Uhr, 10x
Gymnastik
Leitung: Astrid Sauer
Kosten: 30,00 €
Ort: Stefan-Andres-Schulzentrum, Aula, Schweich
Informationen und Anmeldung: Astrid Sauer, Tel.: 06502 – 6721
Anmeldefrist: keine, Einstieg jederzeit möglich
Max. Teilnehmerzahl: 15 Personen

Hintergrundmalkurs
Erstellen eines orientalischen- oder heimatlichen Krippenhintergrund
Praktischer Kurs, Wochenendkurs
Termine: 08.06.2023 09.00 bis Sa. 10.06.2023 18.00 Uhr
Perspektivisches Zeichnen, Vorbehandlung des Malgrundes, Far-
benlehre, Malen verschiedener Modelle wie Steingruppen, Berge, 
verschiedene Baum- und Vegetationsarten, Häuser, Himmelsstim-
mungen und Tiere der Krippe
Leitung: Frau Angelika Vonbank, Österreich
Ort: Grundschule, Dammstraße 35, 54340 Klüsserath
Informationen und Anmeldung: Klaus Porten, Gartenfeldstraße 
5, 54340 Klüsserath, Tel.: 06507 – 993056, Mail: kporten@gmx.de
Anmeldefrist: 2 Wochen vor Kursbeginn
Max. Teilnehmerzahl: 8 Personen
Weitere Veranstaltungen der KEB Trier finden Sie auch online 
unter www.keb-trier.de oder www.bildung-leben.de

VHS Schweich
Richtstraße 1- 3, 54338 Schweich
Programm im Internet: www.kvhs.trier-saarburg.de
E-Mail: schweich@kvhs.trier-saarburg.de
Tel.: 06502/ 2332 / Fax : 06502/937935
Achtung: Bitte beachten Sie unser aktuelles VHS-Programm 
für das 1. Halbjahr 2023, welches Sie im Internet unter www.
kvhs.trier-saarburg.de finden bzw. als Beilage im Amtsblatt 
verteilt worden ist. Kursanmeldungen können per Mail, Fax, 
Telefon, Anrufbeantworter oder online erfolgen.

Auszug aus dem Weiterbildungsprogramm I. Semester 2023

Abkürzungen: Stefan-Andres-Schulzentrum = SAZ
Levana-Schule Schweich = LevS

Jüdisches Leben in und um Schweich
Konzert des spanischen Duos Zaruk „Aqua“
Neue Melodien aus der Welt des Wassers.
Konzert in Kooperation mit Kultur in Schweich e.V. und der AG Ge-
denken des Pastoralen Raumes Schweich. Tickets 12 € über Ticket 
Regional oder an Abendkasse (13 €). Freitag, 19.05.23, 19 Uhr, 
Synagoge Schweich.

Länder- und Heimatkunde – Exkursionen
Historisch-kulinarische Weinwanderung rund um und durch 
Longuich
So., 11.06.23, 14 – 17 Uhr, Longuich Mitfahrerparkplatz, Christoph 
Postler, Wein- und Kulturbotschafter
Exkursion nach Metz
Stadtbesichtigung mit Bahnanreise
Sa., 17.06.23, 9:45 – 19:45 Uhr, Bahnhof Schweich, Petra Bauer

Fotografie
Der fotografische Blick
Mi., 21.06.23, 19 – 21:30 Uhr, SAZ, 2x, Ralf Kleff, Fotograf

Musik
Keyboard - Piano - Akkordeon
Einzelunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene, Termine don-
nerstags und freitags auf Anfrage, SAZ, Viktoria Makarenko
Singen in Kenn
Do., 18:30 – 20:00 Uhr, 14-tägig, nähere Infos über Klaus Wagner, 
Telefon: 06502/4040651.

Gesundheit
Knorpel- und knochenfreundliche Ernährung – Vortrag
Mi., 17.05.23, 18:30 Uhr, LevS, Dr. med. Peter Krapf
Beginn neuer Yoga- und Sportkurse – bei Interessse bitte melden.

Wir bringen Abwechslung
Wir bringen Abwechslungin Ihre Küchein Ihre Küche

FRISCHE WURSTWAREN
aus geprüfter Meisterqualität 

Im Angebot vom 12.05.2023 bis 18.05.2023

54518 Binsfeld, Wittlicher Str. 4 · 0 65 75/ 9 58 30
Unsere Filialen: Ensch · Orenhofen · Dreis · Salmtal · Manderscheid

www.metzgerei-mittler.de

Kamm- und  
Lendenschwenkbraten 1 kg  10,99 ¤
Rinderhüfte 1 kg 22,90 ¤
Pizzaknacker 100 g 1,29 ¤
Sommerbratwurst 100 g  1,09 ¤
Fleischkäse-Aufschnitt   100 g  1,09 ¤

SALAT 
DER WOCHE:

Krautsalat         

 100 g  0,89 ¤

TIEFPREIS 
DES MONATS:

Mettwürstchen 
    10 Stück   10,00 ¤

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75
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Abschied nehmen

    Nachruf

Mit tiefer Betroffenheit und Trauer nimmt  
die Pfarrei St. Stephanus Leiwen  
Abschied von 

Marlies Jostock 
die am 25.04.2023 verstorben ist.

Marlies Jostock war lange Jahre Mitglied  
des Pfarrgemeinderates der Kirchengemeinde  
und hat sich in der Pfarrei auch danach sehr aktiv  
eingebracht. Wir verlieren in ihr einen wertvollen  
Menschen und ein aktives Mitglied unserer  
Kirchengemeinde. 

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.  

Wir werden sie nicht vergessen und ihr stets  
ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Kirchengemeinderat für die  
Pfarrei St. Stephanus Leiwen

NAC H RU F
Am 15.03.2023 verstarb unser Ehrenmitglied

Karl Thömmes
Karl war seit 1970 Fördermitglied und hat die Winzerkapelle 

über viele Jahre aushilfsweise bei Auftritten unterstützt.  
Im Jahr 2015 wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.  

Wir haben einen treuen Freund und Unterstützer verloren, 
für den die Blasmusik und die Winzerkapelle Ensch  

immer einen hohen Stellenwert hatte.

Wir danken ihm für sein Engagement und  
werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Ensch, 07. Mai 2023

Musikvereinigung  
Winzerkapelle 1958 Ensch e.V.

Nachruf

Mit großer Betroffenheit nehmen wir 

Abschied von unserer langjährigen 

Mitarbeiterin

Monika Krempchen

die im Alter von 73 Jahren nach schwerer

Krankheit verstorben ist.

Frau  Krempchen  war  viele  Jahre  bis  zum

Eintritt  in  die  Rente  als  Pflegefachkraft  im

Pflegeteam vom Altenheim St. Josef tätig. Sie

hat  sich mit  großem Engagement,  besonders

auch  als  Wohnbereichsleiterin  für  unsere

Haus-  und  Dienstgemeinschaft  eingesetzt.  In

Dankbarkeit nehmen wir Abschied von ihr. Wir

werden  mit  großer  Hochachtung  an  sie

denken.

Unser  tiefes  Mitgefühl  gilt  der  Familie.  

Möge  der barmherzige Gott ihr  all  das  Gute

vergelten, dass sie in ihrem Leben getan hat

und  ihr  das  ewige  Leben  in  seiner  Freude

schenken!

Mitarbeiter, Bewohner, 

Schwestern und Leitung 

vom Altenheim St. Josef, Schweich

Bestattungen

KIRCHEN
Fachgeprüfter Bestatter

Mitglied der InnungDurchführung aller Bestattungsarten.

Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Klüsserath 06507-4560 • Hetzerath 06508-991030 

Was man tief in seinem Herzen besitzt,  
kann man nicht durch den Tod verlieren. 
Johann Wolfgang v. Goethe
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Spielerisch den Traumjob finden
Über 500 Schüler:innen haben sich beim Berufsorientierungstag in Saarburg informiert

Landrat Stefan Metzdorf besuchte die Betreuer:innen des Pflegeworkshops.

Sei es bei der Polizei, im Einzelhandel 
oder im Handwerk - am Berufsorientie-
rungstag im Schulzentrum Saarburg 
wurde den Schülerinnen und Schülern 
die große Vielfalt der modernen Berufs-
landschaft aufgezeigt. Dabei konnten 
die Schüler:innen sich nicht nur beim 
sogenannten „Markt der Möglichkeiten“ 
informieren, sondern auch in vielfältigen 
Workshops mit anpacken, um ein Gefühl 
für den Arbeitsalltag zu bekommen.

Landrat Stefan Metzdorf begrüßte die 
Schüler:innen, die sich zahlreich im In-
nenhof versammelt hatten, und appel-
lierte an sie, die Chance des Berufsorien-
tierungstages zu nutzen: „Der Markt der 
Möglichkeiten macht seinem Namen 
alle Ehre. Die Wahl des Berufsweges 
fällt bei so vielen Optionen aber häufig 
schwer. Also nutzt den heutigen Tag, 
seid interessiert und stellt Fragen.“
Katrin Tscherne, Schulleiterin der BBS, 
betonte ebenfalls die Wichtigkeit der 
Ausbildung im Hinblick auf den mo-
mentan herrschenden Fachkräfteman-
gel. „Wir möchten euch heute bei der 
Berufswahl unterstützen. Denn es mag 
die wichtigste Entscheidung sein, die ihr 
im Leben trefft“, so Katrin Tscherne.

Praxisnahe Workshops

Mehr als 30 Firmen waren beim „Markt 
der Möglichkeiten“ vertreten und prä-
sentierten ihre Angebote. Hier konnten 
die Schülerinnen und Schüler sich infor-
mieren, Fragen stellen und Berichte von 
Auszubildenden aus erster Hand hören. 
Das Spektrum der Unternehmen war 
bunt; vom Krankenhaus Saarburg über 

die Sparkasse bin hin zur Polizei waren 
zahlreiche regionale Unternehmen ver-
treten. In 30 Workshops konnten die 
Schülerinnen und Schüler tiefere Ein-
blicke in ein Berufsfeld ihrer Wahl er-
halten und sich spielerisch auch selbst 
ausprobieren. So konnte in der Kfz-
Werkstatt an Motoren geschraubt und 
im Pflegeworkshop Babypuppen gewi-
ckelt werden.

Dabei zeigte sich auch beim Berufso-
rientierungstag in Saarburg der tech-
nologische Fortschritt in den verschie-
denen Branchen. In der Werkstatt etwa 
konnten sich die Teilnehmer:innen 
neben dem herkömmlichen Pkw auch 
ein Elektroauto anschauen. An diesem 
wurde den Schülerinnen und Schülern 
der Unterschied zwischen Elektro- und 
Verbrennungsantrieb erklärt. Auch in 
der Metall- und Holzwerkstatt laufen 

viele Dinge inzwischen automatisch ab. 
So war dort der 3D-Drucker in Betrieb 
und produzierte Gegenstände, deren 
Bauplan vorher mit dem Computer fest-
gelegt worden war. 

Kooperation der Schulen

Die Schüler:innen bewerteten den Mix 
aus Workshop-Runden und dem Markt 
der Möglichkeiten als durchweg positiv. 
Es wurden lange und angenehme Ge-
spräche zwischen den Austeller:innen 
und den jungen Besucher:innen geführt 
und der Tag wurde von beiden Seiten 
als gewinnbringend empfunden. Der 
Berufsorientierungstag ist eine Koo-
perationsveranstaltung der drei wei-
terführenden Schulen aus Saarburg 
(Geschwister-Scholl-Schule, Realschule 
Plus, Gymnasium Saarburg), die sich alle 
in Trägerschaft des Kreises befinden.
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Am 17. Mai 1990 strich die WHO Ho-
mosexualität von ihrer Liste der psychi-
schen Krankheiten und erst seit 2022 
wird Transidentität nicht mehr als Stö-
rungsbild diagnostiziert. 

In Erinnerung daran findet jährlich am 
17. Mai der Internationale Tag gegen 
Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDA-
HOBIT) statt und setzt ein klares Zeichen 
gegen Queerfeindlichkeit. Weltweit de-
monstrieren Menschen gegen Diskrimi-
nierung und für Akzeptanz.

Das Recht jedes Menschen, ohne Dis-
kriminierung selbstbestimmt zu leben, 
wird für queere Menschen täglich in 
Frage gestellt. Über 60 Länder weltweit 
verfolgen gleichgeschlechtliche Liebe. 
Transidenten und intergeschlechtli-
chen Menschen wird das Recht, ihr Ge-
schlecht selbstbestimmt zu leben, oft 
mit Gewalt abgesprochen. Rechte für 
queere Menschen sind Menschenrechte 
und daher nicht verhandelbar!

Landrat Stefan Metzdorf und die Gleich-
stellungsbeauftragte des Kreises Trier-

Saarburg, Angelika Mohr, werden ge-
meinsam mit dem Verein SCHMIT-Z 
(Queeres Zentrum Trier) die Regenbo-
genflagge am Gebäude der Kreisver-
waltung hissen. Mit dieser Aktion setzt 
der Landkreis ein sichtbares Zeichen für 
Vielfalt und Akzeptanz. 

Einladung an Bürger:innen

Alle interessierten Bürger:innen, die sich 
solidarisch zeigen möchten, sind einge-
laden bei der Aktion am 17. Mai um 10 
Uhr vor der Kreisverwaltung dabei zu 
sein.

Außerdem werden Im Rahmen des Kul-
turprojektes „Operette für zwei schwule 
Tenöre“ mithilfe von Musik, Schauspiel 
und Gesang queere Themen sichtbar 
gemacht. Die Operette feiert am 13. Mai 
Premiere in der TUFA Trier und wird  dort 
am 14., 17. und 19. Mai aufgeführt. 

Tickets können über Ticket regional ge-
kauft werden. Weitere Informationen 
zum IDAHOBIT in Trier finden sich auf 
www.idahobit-rlp.de

Seit zehn Jahren engagiert sich das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel im 
Projekt „Lebendige Moselweinberge“ für mehr biologische Vielfalt im entsprechenden 
Weinanbaugebiet. Mit einem Symposium, an dem auch Landrat Stefan Metzdorf teilnahm, 
startete die „Woche der Artenvielfalt“, die noch bis zum 14. Mai unter dem Motto „Arten-
vielfalt rockt die Mosel!“ mit rund 75 Veranstaltungen Einheimische und Gäste zu den inte-
ressantesten Stellen im ganzen Moselgebiet führen wird. Verschiedene Bausteine hat das 
Projekt hervorgebracht: So werden seit acht Jahren Naturerlebnisbegleiter:innen ausge-
bildet oder Projekte mit Kindern realisiert.  Aktionen wie die „Leuchtpunkte der Artenviel-
falt“ oder die „100 Lebenstürme“ fördern die biologische Vielfalt vor Ort. Landrat Stefan 
Metzdorf warb in seinem Grußwort unter anderem dafür, die eigene Region zu erkunden 
und die Vielfalt wertzuschätzen. 

Vielfalt und Akzeptanz leben
Regenbogenfahne soll vor der Kreisverwaltung wehen

Auch die Kreisverwaltung wird auf der Aus-
bildungsmesse FUTURE vertreten sein.

Ausbildungsmesse
FUTURE steht an
Am 12. und 13. Mai dreht sich in der 
Agentur für Arbeit in Trier (Dasbachstra-
ße) alles um das Thema Ausbildung: Am 
Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Sams-
tag von 10 bis 14 Uhr präsentieren Fir-
men und Verwaltungen aus der Region 
ihre Ausbildungs- und dualen Studien-
angebote. „Mit 110 Betrieben erreicht 
die FUTURE in diesem Jahr einen neuen 
Ausstellerrekord“, freut sich Organisato-
rin Isabell Juchem. 

Die Ausbildungsmesse bietet jungen 
Menschen die Möglichkeit, umfassende 
Einblicke in Berufe und Studienfächer 
zu gewinnen. Im direkten Gespräch 
mit Ausbildungsleiter:innen können sie 
zudem alle Fragen nach Inhalten oder 
Einstellungsvoraussetzungen klären.
Auch die Kreisverwaltung Trier-Saar-
burg wird mit einem Stand vor Ort sein. 
Mitarbeitende informieren dort über die 
vielfältigen Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten im öffentlichen Dienst. 
Die aktuellen Ausbildungsangebote fin-
den sich außerdem auf Seite 4 der Kreis-
Nachrichten.

Darüber hinaus bietet die FUTURE ein 
buntes Rahmenprogramm: individuelle 
Berufs- und Studienberatung, Tipps zu 
Bewerbung und Vorstellungsgesprä-
chen und ein kostenloses Bewerbungs-
foto-Shooting. Weitere Informationen 
gibt es unter www.future-ausbildung.de
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Saar-Pedal geht in die nächste Runde
40 Kilometer lange autofreie Strecke für Radfahrer:innen
Am übernächsten Sonntag (21. Mai) fin-
det der beliebte autofreie Erlebnistag 
Saar-Pedal zum 28. Mal statt. Von 10 bis 
18 Uhr sind die Straßen zwischen  den 
Städten Konz und Merzig im Saarland 
für den gesamten Kraftfahrzeugver-
kehr gesperrt und es heißt wieder „freie 
Fahrt“ für Radler, Inlineskater und Wan-
derer.

Der offizielle Startschuss fällt zeitgleich 
um 10 Uhr im neugestalteten Maierspark 
in Konz und im Stadtpark in Merzig. Bis 
18 Uhr können die Teilnehmenden dann  
die rund 40 Kilometer lange Strecke 
nutzen und dabei die Schönheiten des 
Saartals entdecken. 

Wer nur in eine Richtung oder ab-
schnittsweise fahren will, kann auf die 
Bahn umsteigen, die parallel zur Strecke 
verkehrt. Zwischen Trier und Saarbrü-
cken werden Sonderzüge eingesetzt, 
die mit zusätzlichen Wagen für Fahrrä-
der ausgestattet sind. Der Transport der 
Räder ist in diesen Zügen kostenlos. 

Familienfreundliches
Programm

In zwölf „Aktionszonen“ entlang der 
Strecke wird ein abwechslungsreiches 
und familienfreundliches Programm 
auf die Beine gestellt. Angefangen bei 

traditionellen regionalen Leckereien 
wie Spießbraten vom Holzgrill, über Ku-
chenbuffets, bis hin zu Bier-, Wein, Viez 
und Cocktailständen – gastronomisch 
bleiben bei Saar-Pedal kaum Wünsche 
offen.

Auch das bunte Rahmenprogramm mit 
Konzerten der heimischen Musikver-
eine, Live-Bands und DJ‘s gibt genü-
gend Anlass, um unterwegs anzuhalten. 
Kindern wird in den Aktionszonen viel 
Spaß und reichlich Abwechslung unter 
anderem mit kreativen Spielaktionen, 
Hüpfburgen, Kindereisenbahn, Karus-
sell, Bikeparcours und Mitmachzirkus 
geboten.

Umfangreiches
Serviecangebot 

Zum umfangreichen Serviceangebot 
gehört auch eine Pannenhilfe. Falls das 
Rad schlapp machen sollte, ist in Konz, 
Schoden, Serrig und Merzig für Hilfe ge-
sorgt. Der Radverein „Frei Weg“ Serrig ist 
zusätzlich auch auf der Strecke zwischen 
Konz und Saarhölzbach unterwegs. 

Für die Sicherung der Strecke arbeiten 
die Polizei, DRK, die Feuerwehren und 
das THW zusammen. Eingerichtet sind 
auch mehrere Unfallhilfestationen, die 
den ganzen Tag über besetzt sind.

Deutschlandticket
So kommt es im VRT an
Seit dem 1. Mai sind auch im Verkehrs-
verbund Region Trier (VRT) viele Fahr-
gäste mit dem Deutschlandticket für 
49 Euro pro Monat unterwegs. Mit dem 
neuen digitalen Abo können auch die 
Menschen der Region deutschlandweit 
mit dem öffentlichen Nahverkehr mobil 
sein. 

Barbara Schwarz, Geschäftsführerin des 
VRT, sagt: „Wir haben im VRT-Gebiet 
das Fahrten-Angebot des öffentlichen 
Nahverkehrs seit 2018 schrittweise fast 
überall praktisch verdoppelt. Bis Som-
mer 2024 schließen wir die letzten Lü-
cken. Somit ist das Deutschlandticket-
Abo heute für die meisten Menschen 
in der Region nicht nur ein günstiges, 
sondern auch ein sinnvolles Angebot. 
Wir freuen uns über alle, die schon ein 
Deutschlandticket gekauft haben und 
sind gespannt, wie viele Kunden in den 
nächsten Tagen und Monaten noch 
dazu kommen.“

Der VRT ist – wie viele andere Verbünde 
auch – nicht selbst vertriebsberechtigt. 
Er hat daher auch keine vollständigen 
Verkaufszahlen zu Deutschlandtickets, 
die als Chipkarte oder als PDF zum 
Selbstausdrucken oder über andere 
Apps verkauft wurden. In der VRT-App 
werden die Tickets von den Stadtwer-
ken Trier vertrieben. Hier haben bis zum 
3. Mai rund 2900 Kunden ein Deutsch-
landticket-Abo abgeschlossen.

Der VRT rechnet damit, dass bis Ende 
des Jahres 2023 Fahrgäste im mittleren 
fünfstelligen Bereich mit Deutschlandti-
cket-Abo in der Region unterwegs sein 
werden, wenn alle Abo-Wechsel vollzo-
gen sind.

Die Verantwortlichen stellten den autofreien Erlebnistag vor, der am übernächsten Sonn-
tag auf dem Programm steht. 

Kreis-Nachrichten online lesen
Bereits dienstags können Sie die ak-
tuelle Ausgabe der Kreis-Nachrichten 
im Internet lesen unter 

www.trier-saarburg.de 
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Stellenausschreibung
Der Landkreis Trier-Saarburg ist nicht nur durch seine Lage – im Herzen Europas – ein 
attraktiver Arbeits- und Lebensort. Der Kreis wächst – als Wirtschaftsstandort durch 
seine Nähe zu Luxemburg und durch den kontinuierlichen Ausbau von Bildungs- und 
Kulturstätten. Dadurch ist er mittlerweile für über 150.000 Menschen zum Lebensmittel-
punkt geworden. Mit rund 600 Mitarbeitenden kümmert sich die Kreisverwaltung Trier-
Saarburg mit Standorten in der kreisfreien Stadt Trier um die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Deine Zukunft in der Kreisverwaltung Trier-Saarburg!

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg bietet für 2024 folgende Ausbildungsmöglich-
keiten

Duales Studium als Kreisinspektoranwärter:in (m/w/d) zum 1. Juli

Vorbereitungsdienst / Ausbildung für den Zugang zum dritten Einstiegsamt
Es handelt sich um ein duales Bachelor-Studium (Studiengang: Allgemeine Verwal-
tung) im Rahmen eines Beamtenverhältnisses auf Widerruf an der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz in Mayen.
Voraussetzung: Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Bewerbungsschluss: 31. August 2023

Verwaltungswirt:in (m/w/d) zum 1. Juli

Vorbereitungsdienst / Ausbildung für den Zugang zum zweiten Einstiegsamt
Es handelt sich um eine duale Ausbildung im Rahmen eines Beamtenverhältnisses 
auf Widerruf als Kreissekretäranwärter:in.
Voraussetzung:  Mittlere Reife oder 
                           Berufsreife und eine abgeschlossene förderliche 
                           Berufsausbildung oder gleichwertiger Bildungsstand
Bewerbungsschluss: 13. Oktober 2023

Für das duale Studium und die duale Ausbildung im Rahmen eines Beamtenverhält-
nisses sind zudem der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Staats-
angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union zwingend 
erforderlich.

Mehrere Auszubildende (m/w/d) zum 1. August
Verwaltungsfachangestellte:r 

(Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung) 
Medizinische:r Fachangestellte:r 

Voraussetzung: Mittlere Reife
Bewerbungsschluss: 13. Oktober 2023
Weitere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Kreisverwaltung 
Trier-Saarburg findest du unter www.trier-saarburg.de/ausbildung

Wenn du an einer abwechslungsreichen und praxisorientierten Ausbildung bei 
einem modernen öffentlichen Dienstleister im Herzen der Trierer Innenstadt interes-
siert bist, reiche deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Kopien 
der letzten beiden Schulzeugnisse, Praktikumsnachweise) über unser Onlinebewer-
bungsportal auf www.trier-saarburg.de/jobs ein. 

Ansprechpartner bei Fragen zum dualen Studium sowie zu den unterschiedlichen 
Ausbildungen ist Stefan Baldy (Tel.: 0651 715-241; E-Mail: personalamt@trier-saar-
burg.de).

Mobilität in der 
Region 
Befragung gestartet

Im Kreis Trier-Saarburg werden in den 
kommenden Monaten bis zum Frühjahr 
2024 zahlreiche Haushalte zu ihrem Mo-
bilitätsverhalten befragt. Die Interviews 
führt das infas Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft in Bonn im Rahmen 
der Studie „Mobilität in Deutschland“ 
(MiD) durch. Die Kreisverwaltung bittet 
alle Bürger:innen, die wegen der Studie 
kontaktiert werden, an der Umfrage teil-
zunehmen.

Die MiD 2023 liefert eine wichtige Grund-
lage für die Verkehrsplanung im Kreis. 

Die Auswahl der zu befragenden 
Haushalte erfolgt zufällig. Die 
Interviewer:innen von infas führen im 
ersten Schritt ein Haushaltsinterview 
durch. Möglich ist auch eine Online-Teil-
nahme oder das Ausfüllen eines Papier-
Fragebogens. 

Danach werden die Haushaltsmitglieder 
gebeten, an einem Berichtstag sämtliche 
Wege zu erfassen. Auch dies kann online, 
telefonisch oder schriftlich erfolgen. 

Die Studie unterliegt strengen Daten-
schutzbestimmungen. Die Teilnahme 
ist freiwillig und die Angaben werden 
ausschließlich anonymisiert genutzt. 
Weitere Infos unter www.mobilitaet-in-
deutschland.de

Öffnungszeiten des
Bürgerbüros
Ab sofort gelten für das Bürgerbüro der 
Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Wil-
ly-Brandt-Platz folgende erweiterte Öff-
nungszeiten: Montags bis freitags öffnet 
das Bürgerbüro von 7 bis 12 Uhr. Mon-
tags ist es zusätzlich nachmittags von 
14 bis 16 Uhr geöffnet und donnerstags 
von 14 bis 18 Uhr.

Zu diesen Zeiten ist das Bürgerbüro 
für Kundinnen und Kunden mit und 
ohne Termin geöffnet. Für die Fachäm-
ter (auch an den anderen Standorten 
mit Ausnahme des Gesundheitsamts) 
bleibt es grundsätzlich bei den aktuellen 
Sprechzeiten zwischen 9 und 12 Uhr mit 
vorheriger Terminvereinbarung. 
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Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg sind in der Abteilung 8/Sozialamt und dort im 
Referat 81/Hilfen zum Lebensunterhalt (Standort: Metternichstraße 33a in Trier) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen als

Verwaltungsfachkraft (m/w/d)

zu besetzen. Es handelt sich um unbefristete Vollzeitstellen.

Aufgabenbereich:
• Administration von Fachanwendungen (LÄMMkom LISSA, Dokumente WEB und 

BiRT)
• Finanzverantwortung für Teilhaushalt 8 - Sozialamt
• Erstellen von Statistiken, Sozialdatenausgleich und Rentenauskunftsverfahren
• Sitzungsdienst für den Ausschuss für Soziales und Gesundheit
• Förderung von Wohlfahrtsverbänden
• Wahrnehmung von Aufgaben der Fachaufsicht im Bereich der Delegationssat-

zungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz

• Abrechnung der Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II, 
der Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII, der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII sowie der Erstat-
tungen für Asylbewerber nach dem AufnG Rheinland-Pfalz

• Zuweisung von Asylbewerbern nach dem AufnG Rheinland-Pfalz
• Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Bestattungskosten

Anforderungsprofil:
• Erfolgreich abgeschlossene Zweite Prüfung für Beschäftigte im kommunalen Ver-

waltungs- und Kassendienst oder 
• Laufbahnprüfung für das 3. Einstiegsamt in der Laufbahn Verwaltung und Finanzen 

(ehemals: gehobener nichttechnischer Dienst) oder
• Erfolgreich abgeschlossenes vergleichbares Studium der Rechtswissenschaften (Ba-

chelor, Master, Staatsexamen)
• Selbstständige, zielorientierte und strukturierte Denk –und Arbeitsweise,
• Gute Kommunikationsfähigkeit und hohe soziale Kompetenz
• hohe EDV-Affinität und Kenntnisse der gängigen MS-Office-Anwendungen
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Hilfen zum Lebensunterhalt, Grund-

sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie dem Asylbewerberleistungs-
gesetz wäre von Vorteil. 

Wir bieten:
• ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst in der Entgeltgruppe 9 c TVöD bzw. bei Beamtinnen und Beamten die 
Besoldung aus der Besoldungsgruppe A 10 LBesG. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die tarif- und beamtenrechtliche Wertigkeit noch einer Prüfung unterzogen wird

• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
• einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten
• vielfältige Angebote im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Eine Besetzung mit Teilzeitkräften ist möglich, wobei eine Ganztagespräsenz gewähr-
leistet sein muss. In Umsetzung unseres Gleichstellungsplanes begrüßen wir aus-
drücklich Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt.

Ihr Kontakt:
Für Rückfragen und Informationen steht Ihnen Barbara Müller, Tel. 0651/715-16080 
zur Verfügung.

Ihre aussagekräftige Bewerbung wird erbeten bis zum 19. Mai 2023 über unser On-
linebewerbungsportal unter www.trier-saarburg.de/jobs

Sitzung Kreistag

Der Kreistag wurde zu einer Sitzung ein-
berufen für

Montag, 15.05.2023, 17:00 Uhr
in den Sitzungssaal der

Kreisverwaltung in Trier.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1.  Einführung und Verpflichtung von 
neuen Kreistagsmitgliedern

2.  Mitteilungen des Landrates
3.  Vorstellung der Bewerber/innen zur 

Wahl der/ des Kreisbeigeordneten
4.  Neuwahl einer/eines Kreisbeigeord-

neten
5.  Einwohnerfragestunde
6.  Wahl der/des ehrenamtlichen Pati-

entenfürsprecherin/ Patientenfür-
sprechers des Kreiskrankenhauses 
St. Franziskus Saarburg GmbH

7.  Nachwahlen
8.  Nachwahlen
9.  Verbandsordnung für den Zweckver-

band Öffentlicher Personennahver-
kehr Rheinland-Pfalz Nord (ÖPNV-
Nord)

10.  Neufassung der Zweckvereinbarung 
zum Betrieb der gemeinsamen Kfz-
Zulassungsstelle des Landkreises 
Trier-Saarburg und der Stadt Trier

11. Integrierte Leitstelle und Rettungs-
wachen im Rettungsdienstbereich 
Trier

12.  Umwandlung Zentrale Sportanlage 
Waldrach in einen Kunstrasenplatz - 
Kostenbeteiligung des Landkreises

13.  Heizzentrale Gymnasium Saarburg 
- Übertragung auf die RTS AöR im 
Rahmen der bestehenden Koopera-
tion

14.  Informationen und Anfragen

Nicht öffentlicher Teil
15. 
16.  Vertragsangelegenheit
17.  Personalangelegenheiten
18. Informationen und Anfragen
  
Trier, 04.05.2023

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Stefan Metzdorf, 
Landrat

Amtliche
Bekanntmachung
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Familien leben

WIR SAGEN DANKE!WIR SAGEN DANKE!
Wir bedanken uns, auch im Namen unserer Eltern, 

ganz herzlich für die vielen Glückwünsche 

und Geschenke anlässlich unserer

ERSTEN HEILIGEN KOMMUNION.ERSTEN HEILIGEN KOMMUNION.

Wir haben uns sehr gefreut.

Leonie AdamLeonie Adam

Nico DahmNico Dahm

Luka GalesicLuka Galesic

Michel le HeintzMichel le Heintz

Turin KinzigTurin Kinzig

Lasse KläsLasse Kläs

Paul ina Emi l ia LambertyPaul ina Emi l ia Lamberty

Phi l ip ModzelewskiPhi l ip Modzelewski

Domin ik PaulusDomin ik Paulus

Mia ReichertMia Reichert

Mathis ReisMathis Reis

Paul ina Rosa SchererPaul ina Rosa Scherer

Mathi lda Emi l ia SchützMathi lda Emi l ia Schütz

Johannes StreitJohannes Streit

El l i StruweEl l i Struwe

Sofia WassongSofia Wassong

Mehring, im Mai 2023 Anzeigenannahme: 06502 9147-0

WÄRMEDÄMMFASSADEN
INNEN- & AUSSEN-PUTZ

TROCKENBAU

WWW.STUKKATEUR-SAHLER.DE

Erst gut dämmen, 
dann Wärmepumpe installieren
Neue Heiztechniken sind wichtig 
für das Energiesparen. Sie scho-
nen aber nur Geld und Ressour-
cen, wenn die Voraussetzungen 
passen. Die Gebäudehülle etwa 
muss gut gedämmt sein, damit 

eine Wärmepumpe effizient ar-
beitet. Daher kann es sinnvoll 
sein, vor deren Installation zu-
nächst Dach und Außenwand 
zu checken. Eine Dämmung 
beispielsweise mit Mineralwol-

Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/
Smole - stock.adobe.com

le kann den Heizenergiebedarf 
deutlich absenken. „Durch die-
se Verbesserungen ist es auch 
meist möglich, eine kleiner di-
mensionierte Wärmepumpe ein-
zubauen“, erklärt Dr. Thomas 
Tenzler, Geschäftsführer des FMI 
Fachverband Mineralwolleindus-

trie. Die Dämmung sorge für ei-
nen besseren Wohnkomfort mit 
ganzjährig angenehmeren Raum-
temperaturen, eine verkürzte 
Heizperiode und verbessere den 
Schall- und Brandschutz.

djd 72390/
www.der-daemmstoff.de

Bauen und Wohnen
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RÄUMUNGSVERKAUF
WEGENUMBAU DERWOHNABTEILUNG!

ab sofort –wennweg –dannweg!

10%
aufalle Möbel-Neubestellungen

*

RABATT

Räumungs-Vorteil

50%
auf viele Möbel und Küchen

bis zu

RABATT

Räumungs-Vorteil

Lieferung &Montage für
Möbel-Neubestellungen

KOSTENLOS**

*/**/*** siehe unten links

REISE-RUCKSACK

GRATIS

inkl. 4 Reise-Produkte
imWert von328 €

beimKauf einer neuenTempur
Pro SmartCoolMatratze

***

MÖBELLEITZGENGmbH
Ausoniusstraße 1
54347Neumagen-Dhron
Tel.: 06507/ 2130

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. - Fr.8 -18:30 Uhr,
Sa.8:30 - 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Info@leitzgen.de
www.leitzgen.de

/MoebelLeitzgen
/moebel_leitzgen

RÄUMUNGSVERKAUF
WEGENUMBAU DERWOHNABTEILUNG!

ab sofort –wennweg –dannweg!

10%
aufalle Möbel-Neubestellungen

%*%
RABATT

Räumungs-Räumungs-Vorteil

50%
auf viele Möbel und Küchen
50biszu50RABATT

Räumungs-Vorteil

Lieferung &Montage für
Möbel-Neubestellungen

KOSTENLOS**

*/**/*** siehe unten links

REISE-RUCKSACK

GRATIS

inkl. 4 Reise-Produkte
imWert von328 €

beimKauf einer neuenTempur
Pro SmartCoolMatratze

***RÄUMUNGSVERKAUF***RÄUMUNGSVERKAUF

MÖBELLEITZGENGmbH
Ausoniusstraße 1
54347Neumagen-Dhron
Tel.: 06507/ 2130

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. - Fr.8 -18:30 Uhr,
Sa.8:30 - 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Info@leitzgen.de
www.leitzgen.de

/MoebelLeitzgen
/moebel_leitzgen

Esszimmer
bis zu 48%

GÜNSTIGER

Jetzt
die bes

ten

Angebo
te

sichern
!
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>> A >> 

Bachstraße 44 • 54346 Mehring • Tel.: 06502 / 9329866

ALLERGIETHERAPIE / HEILPRAKTIKERIN

>> B >> 

Backwaren 
Elke Peters

Wir lieben unser Handwerk 
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Brückenstraße 89  
54338 Schweich

Telefon: 06502- 23 02

Heizung - Sanitär - Badsanierung

Ihr neues Bad aus einer Hand!
Tel. 0 65 02 / 24 32

Neustr. 46 • 54341 Fell • www.tine-gmbh.de

>> D >> 

•   Schiefer- und 
Ziegelarbeiten

• Dachfenster
• Bauklempnerei
• Fassadenverkleidung 
• Balkonabdichtung
• Reparaturen

Burgstraße 19 • Riol • 0176 / 96348527
kontakt@dachdecker-patrick-nolte.de

Brevet de Maî trise
PATRICK NOLTE GmbH

Zur Kieselkaul 1
54317 Osburg-Gewerbegebiet
info@ws-bedachungen.de
www.ws-bedachungen.de

Tel. 0 65 00 / 77 38

Ihr Fachmann für:
• Dacheindeckung inkl. Holzbau
• Dachreparaturen/ -sanierungen
• Dachfenster u. Beschattung
• Flachdächer
• Dachentwässerung
• Kamin- u. Fassadenverkleidung

Mitarbeiter gesucht!

Bedachungen
HO

LZBAU

W&S

>> E >> 

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

P R A X I S  F Ü R  E R G O T H E R A P I E  & 
H A N D T H E R A P I E

Auf dem Steinhäufchen 16 · 54343 Föhren
Tel.: 0 65 02 / 99 69 99 4 · ergopoint-foehren.de

>> F >> 

Jürgen Feller -
Ihr Experte

Moselstr. 11  |  D-54341 Fell/Fastrau
Mobil: 0151 / 17004380  |  E-Mail: info@fellerdach.de w

w
w

.f
el

le
rd

ac
h.

d
e

Fahrservice Kreusch
54347 Neumagen-Dhron

Fahr mit ...

06507-2493

KRANKENFAHRTEN

>> H >> 

>> L >> 

>> P >> 

Podologie Monja Leineweber
Waldrach, 06500/9173494

Alle Kassen

Für die natürliche und physiologische 
Bewegung Ihres Pferdes 

Michèle Geib
Im Handwerkerhof 6 | 54338 Schweich-Issel

Tel.: 0174-9236627

Für das Wohl 

unserer Pferde 

Carmen R.  
& Elena 

... Alles wird gut ...
Körperpflege - Behandlungen  

Hauswirtschaft - Pflegeeinsatz § 37.3

Telefon: 0 65 07 / 9 39 78 78
www.pflegedaheim-mosel.de 

PFLEGEDIENST

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS ZIhre regionalen Partner

auf einen Blick…auf einen Blick…auf einen Blick…
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JOBS 
IN IHRER REGION

Die Stahlbau Ziemann GmbH 
führt Bauobjekte im Stahlhoch-
bau, schlüsselfertigen Hallenbau 
sowie Industrie-, Geschoss- und 
Verbundbau europaweit aus.

Zur Verstärkung unserer Einzelteilefertigung 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

Maschinenbediener (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
•  Bedienen von CNC-gesteuerten Maschinen 

zur Stahlbearbeitung
•  selbstständiges Einrichten und Rüsten der 

Anlagen

Ihr Profil:
•  abgeschlossene Berufsausbildung als 

Konstruktionsmechaniker, Metallbauer 
bzw. Erfahrung in einem vergleichbaren 
Ausbildungsberuf im Metallbereich

• selbstständige Arbeitsweise, teamfähig
•  Bereitschaft für Früh- und Spätschicht im 

wöchentlichen Wechsel

Wir bieten:
•  angemessene Vergütung und vertragliche 

Gewinnbeteiligung
• gutes Arbeitsklima
• Parkplätze auf dem Firmengelände
• Job-Rad

Sollten wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit  
in unserem Unternehmen geweckt haben,  
so senden Sie Ihre aussagefähige  
Bewerbung gerne an  
bewerbung@ziemann-stahlbau.com

Stahlbau Ziemann GmbH
Lilienthalstr. 2 · 54516 Wittlich
Tel. 0 65 71/69 08-0 Fax -24
info@ziemann-stahlbau.com
www.ziemann-stahlbau.com

 

Handel | Handwerk | Dienstleistungen von

A BIS Z
Ihre regionalen Partner auf einen Blick…

>> R >> 

Eitelsbacherstr. 29 • Trier •  06 51 - 5 22 53
Geöffnet: Mo und Do-So: ab 17 Uhr (So: 12 Uhr - 14 Uhr & ab 17 Uhr)

www.scheppers-restaurant.de

Restaurant & Catering

>> V >> 

06502 / 6800
o. 6900

mediVAN

Taxi Service rund um die Uhr

Liegendtransport
Tragestuhl- & 

Rollstuhl- & Krankenfahrten TAXI
DRUCKENMÜLLER 

SCHWEICH
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Die Stahlbau Ziemann GmbH 
führt Bauobjekte im Stahlhoch-
bau, schlüsselfertigen Hallenbau 
sowie Industrie-, Geschoss- und 
Verbundbau europaweit aus.

Zur Verstärkung unserer Materialwirtschaft 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

Lagermitarbeiter im 
Stahl-Außenlager (m/w/d) 
zum Abladen der Stahlanlieferungen/ 
Wareneingangskontrolle

Versandmitarbeiter (m/w/d) 
für das vollständige Verladen 
der Konstruktionsteile auf LKWs

Ihr Profil:
•  technische und praktische Kenntnisse im 

Umgang mit Lasten
• selbstständige Arbeitsweise 
 und Teamfähigkeit

Wir bieten:
•  angemessene Vergütung und vertragliche 

Gewinnbeteiligung
• gutes Arbeitsklima
• Parkplätze auf dem Firmengelände
• Job-Rad

Sollten wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit  
in unserem Unternehmen geweckt haben,  
so senden Sie Ihre aussagefähige  
Bewerbung gerne an  
bewerbung@ziemann-stahlbau.com

Stahlbau Ziemann GmbH
Lilienthalstr. 2 · 54516 Wittlich
Tel. 0 65 71/69 08-0 Fax -24
info@ziemann-stahlbau.com
www.ziemann-stahlbau.com

 

 

  
In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land suchen 

folgende kommunale Kindertagesstätten 
 

ERZIEHUNGSKRÄFTE (M/W/D) 
 
 Kita „Sternschnuppe“ Altrich (21,75 Std.) 
  Kita „Am Sonnenhang“ Bergweiler (21,5 Std.) 
  Kita „Erlebniswelt“ Greimerath-Hasborn (39 Std.) 
  Kita „St. Marien“ Klausen (36,25 Std. | 19,5 Std.) 
  Kita „Maarwichtel“ Meerfeld (23 Std.) 
  Kita „Villa Kunterbunt“ Niersbach (37,25 Std.) 
  Kita „Munzelsmännchen“ Rivenich (21 Std.) 
  Kita „Wunderland“ Salmtal (39 Std. | 22 Std. | 20,25 Std.) 
  Kita „Max & Moritz“ Sehlem (39 Std. | 32 Std.) 
    

  WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN  
  AKTUELLEN STELLENANGEBOTEN FINDEN SIE 
  HIER ODER UNTER  
  www.vg-wittlich-land.de/Aktuelles/Karriere&Stellen 
 

 
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie  

bitte per E-Mail bis Donnerstag, 25.05.2023 an  
kita@vg-wittlich-land.de. 

Bei Rückfragen: Tel. 06571 107-225/-229. 
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Die Stahlbau Ziemann GmbH 
führt Bauobjekte im Stahlhoch-
bau, schlüsselfertigen Hallenbau 
sowie Industrie-, Geschoss- und 
Verbundbau europaweit aus.

Zur Verstärkung unserer Hauptteilefertigung 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Zusammenbauer/Schlosser/ 
Metallbauer (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
•  Zusammenbau von Einzelteilen zu Haupt-

konstruktionen nach Vorgabe von Konstruk-
tionszeichnungen (zusammengebaute Teile 
wiegen bis ca. 20 t)

•  Vormontage von Bauteilen, Baugruppen und 
großdimensionierten Metallkonstruktionen

•  allgemeine Schlosserarbeiten

Ihr Profil:
•  abgeschlossene Berufsausbildung als 

Konstruktionsmechaniker, Metallbauer bzw. 
Stahlbauschlosser

•  selbstständige Arbeitsweise, teamfähig
•  Bereitschaft für Früh- und Spätschicht im 

wöchentlichen Wechsel

Wir bieten:
•  angemessene Vergütung und vertragliche 

Gewinnbeteiligung
• gutes Arbeitsklima
• Parkplätze auf dem Firmengelände
• Job-Rad

Sollten wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit 
in unserem Unternehmen geweckt haben, 
so senden Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung gerne an  
bewerbung@ziemann-stahlbau.com

Stahlbau Ziemann GmbH
Lilienthalstr. 2 · 54516 Wittlich
Tel. 0 65 71/69 08-0 Fax -24
info@ziemann-stahlbau.com
www.ziemann-stahlbau.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Ortsgemeinde Kröv
 
 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
 

eine/n Leiter/in der Tourist-Information (m/w/d) 
unbefristet in Vollzeit oder Teilzeit  

 
Detaillierte Informationen zum vorgenannten Stellenangebot finden Sie 

auf der Homepage der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach unter 
www.vgtt.de. 

 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. In Umsetzung des 
Landesgleichstellungsgesetzes begrüßen wir ausdrücklich Bewerbungen von 
Frauen. 
 
Für Rückfragen erreichen Sie den Sachgebietsleiter Steffen Beck unter 
Rufnummer 06541/708-247 oder per E-Mail unter BeckS@vgtt.de. 
 
Aussagekräftige Bewerbungen werden mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, Tätigkeitsnachweise etc.) bis zum 28.05.2023 (keine 
Ausschlussfrist) erbeten an: 
 

Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach 
                          - Personalabteilung - 

Am Markt 3, 56841 Traben-Trarbach 
 

oder elektronisch an 
personalamt@vgtt.de 

 

    

 

Suche Mitarbeiter (m/w/d) für unseren
Spielhallenbetrieb Schweich

in Teil- oder Vollzeit.
Tel. 0651 / 67907 od. 06502 / 997806



Schweich - 26 - Ausgabe 19/2023

JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Rotationsdrucker (m/w/d) 
in Vollzeit (unbefristet)

Ihre Aufgaben

• Selbstständige Bedienung und Überwachung unserer 
Druckmaschinen und des gesamten Druckprozesses 

• Einrichtung von Druckaufträgen und ständige Quali-
tätskontrolle 

• Einhaltung von Arbeitssicherheitsstandards 
• Wartung, Reinigung und Pflege der Druckmaschine 

Ihre Qualifikation 

• Sie sind Medientechnologe Druck (m/w/d) und verfü-
gen bestenfalls über mehrjährige Berufserfahrung 

• Sie kennen sich im Umgang mit einer Offsetdruck-
maschine aus und sind bereits mit einem ähnlichen 
Aufgabengebiet vertraut

• die Arbeit im Schichtdienst ist für Sie kein Problem 
und Sie zeichnen sich durch eine selbstständige, 
zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise aus 

• darüber hinaus zeichnet Sie Teamfähigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein und Flexibilität aus

Produktionshelfer (m/w/d)
in Teilzeit oder Minijob (unbefristet)

Ihre Aufgaben

• Arbeitsvorbereitung
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Umsetzung der Abläufe an den Produktionslinien  

hinsichtlich der Einhaltung aller Vorgaben und Stan-
dards 

• Unterstützung der Maschinenführer während der 
gesamten Produktion 

Ihre Qualifikation 

• keine besondere Berufsausbildung notwendig, Quer-
einsteiger willkommen - es findet eine ausführliche  
Einarbeitung statt

• technisches Verständnis von Vorteil
• Flexibilität und Belastbarkeit bei wechselnden Arbeits-

einsätzen und -zeiten, zuverlässige und strukturierte 
Arbeitsweise

• Teamfähigkeit und Eigenverantwortung

Werden Sie Teil unseres Teams!Wir suchen SieWir suchen Sie!!

IHR 
Arbeitsplatz
auf Youtube

Druckhaus Wittich KG 
Europa-Allee 2 | 54343 Föhren | www.wittich.de | personal.druckhaus@wittich.de

Unsere Benefits
unbefristeter Arbeitsvertrag • vermögenswirksame Leistungen • betriebliche Gesundheitsförderung

kostenfreie Arbeitssicherheitsbekleidung • moderner Maschinenpark • flache Hierarchien

Ihre Bäckerei-Konditorei

Göbel
Hauptstraße 36 • 54343 Föhren

Telefon: 0 65 02 / 27 12
Fax: 0 65 02 / 93 50 52

Verkaufsfahrer (m/w/d) für Samstag
auf 520-€-Basis gesucht

(gerne auch Schüler / Studenten)

Hier finden Sie ...
einen Job mit Aussicht auf Heimat.
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lebensmittelpunkt.
Küchen Kirch GmbH 

Gewerbegebiet 
Waldrach bei Trier 

06500 443
www.kuechen-kirch.de

Wir planen gemeinsam für Sie. Eine Küche zum Leben  
und Wohlfühlen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.  
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

Wir bringen Sie in Schwung!

Bernkastel-Kues
Cusanusstr. 9
0 65 31 / 500 93 20

Piesport
Bahnhofstr. 33
0 65 07 / 70 17 07

Morbach
Biergasse 3
0 65 33 / 95 59 04

Thalfang
Saarstr. 1
0 65 04 / 3 71 96 59

www.sanitaetshaus-schichtel.de

kostenlos in allen Filialen

Moderne Brustprothetik

Lebensfreude und Alltag
uneingeschränkt genießen!

Mobilität

Elektroscooter
Treppensteiger u. -lifter
Rollstühle Gehhilfen

Pflegebedarf

Pflegebetten u. Zubehör
Badezimmerhilfen
Orthesen
Kompressionstherapie
Bandagen Reha

simeda - med. Artikel, Siegfried Hau
Nützliches für Zuhause

Hilfsmittel 
für Senioren und 

Menschen mit Beeinträchtigungen
Alltagshilfen * med. Privatbedarf * Erste Hilfe

www.meda-schweich.de oder www.ebay.de/str/hilfsmittelfursenioren 
Birkenweg 36 · 54338 Schweich 

Tel.: 06502 9969058 · E-Mail: siegfried.hau@simeda.de
Schweich

IHC-Traktor, Typ 533,  
Bj. Dez. 1974, 33 kW, 3500 Betriebs-Std.,  
mit Frontlader u. Binger Seilzug zu verk.

Tel. 06502/7490

Jörg Gans
          Malermeister

Tel. 0651 / 82 10 91 · Mobil 0171 / 285 93 47
Neustraße 27 · 54317 Kasel

Beilagen-Service 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Wir feiern rund ums Holz
hieß es am Sonntag, 7. Mai 2023 beim Brennholzwerk in Trierweiler

- PR-Anzeige -

Bei dem vielfältigen Angebot war wirklich für Jeden 
etwas dabei. Holzvorführungen, die Holzproduktion, 
regionale Aussteller mit handgefertigten Produkten, E-
Autos, Musik mit Live-Bands, und herzhafte und süße 
Leckereien rundeten das interessante Programm ab.

Auch für die Kleinen war für reichlich Abwechslung ge-
sorgt. Kreativspass mit Steinen, Nistkästen bauen und 
Hüpfburg waren einfach toll.

Ein absolutes Highlight war 
auch die Schnellladestation 
„Chargepoint“ mit 300 KW Mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage und dem 

Blockheizkraftwerk hat der Inhaber Markus Arnoldy wie-
der eine seiner zahlreichen Ideen erfolgreich umgesetzt. 
„Sie laden Ihr Auto mit grünem Strom aus unserem nach-
haltigen Ernergiekonzept. Ein Strommix aus Photovoltaik 
und Restholzverwertung. Nachhaltig und schnell“ so der 
Initiator Markus Arnoldy.

Jetzt wird über das Navi der E-Autos auch die erste 
dieser Stationen im Raum Trier angezeigt. Während der 
25 minütigen Ladezeit stehen ein Picknickplatz, ein Cafe 
Point und natürlich öffentliche Toiletten zur Verfügung. 
Zusammen mit seiner Frau Michaela und den 3 Kindern 
wird hier ein wichtiger, zukunftsweisender Schrift von 
Markus Arnoldy getan, auf den sie sehr stolz sein dürfen.
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Meister Parkett Landhausdiele Riesling Eiche
naturgeölt, längsseitige Fase, Format: 180 x 2.200 mm, Stärke: 13 mm

Terrassendiele Bangkirai KD, Premium Qualität 
geriffelt/genutet, Format: 25 x 145 mm 
Längen: 2.440, 2.750, 3.050, 3.350, 3.660, 3.960, 4.270, 4.580, 4.880 mm

39,-95
€/qm
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www.leyendecker-shop.deLuxemburger Str. 232 · Trier · Tel. +49 (0) 651.82 62-0

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag bis Freitag: 09.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 16.00 Uhr

BESTE ZEIT FÜR IHR NEUES PROJEKT!

11, 95 €/lfm

9,-95
€/lfm

ASTRA CPL-Türelement mit abgerundeter Smart²Kante, gefälzt 
Weißlack ähnl. RAL 9010
Format: 198,5 x 73,5 / 86 cm, Wandstärke: 14 cm, 
Angebotspreis nur für dieses Maß gültig

289,--€/Element

199,-
€/Element

23,95 €/qm

19,-95
€/qm

Kährs Vinylboden SPC Rigid Click Välinge 5Gi
verschiedene Farben, Format: 177 x 1210 mm, Stärke: 3,5 mm

Oulanka

Redwood

Taiga

Taiga

Sherwood 
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1. Monat für nur 5,- €
(mit 4 Wochen Sonderkündigungsrecht - null Risiko!)

inkl. 4 Wochen Testphase*
1. Monat für nur 5,- €

(mit 4 Wochen Sonderkündigungsrecht - null Risiko!)

inkl. 4 Wochen Testphase*
1. Monat für nur

(mit 4 Wochen Sonderkündigungsrecht - null Risiko!)

inkl. 4 Wochen Testphase

Endlich

Wunschfi
gur!

inkl. Top-Abnehmprogramm gratis!

inkl. Stoffwechsel- & Figurtraining!

inkl. Ernährungsplan gratis!

inkl. hoher Erfolgsquote!

Hier scannen!Hier scannen!

*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft.

Starte jetzt mit unserem Spezial-Angebot (null Risiko!)!
Probetraining oder Beratungstermin unter:

Tel.: 0 65 02 - 996 550
www.hill-fitness.de

In den Schlimmfuhren 18, 54338 Schweich Für Studiowechsler bis zu 12(!!) Monate kostenloses Training möglich!

Schlanker, fitter & gesünder - starte mit dem Trainingsexperten durch!

GRILL DOCH!GRILL DOCH!
Unsere PreishitsUnsere Preishits

vom 15. bis 20. Maivom 15. bis 20. Mai

Unser besonderer tipp für sie: haben sie schon unsere 
leckeren salate aus eigener herstellung probiert?

Von Montag bis Mittwoch

Stielkotelett 6,99 EUR/1 kg 

Von Donnerstag bis Samstag

Mediterrane Grilltaschen vom Schwein 1,29 EUR/100 g 

WinzerpfanneWinzerpfanne  0,99 0,99 EUR/100 gEUR/100 g
aus dem mageren Schweineschinken handgeschnittenaus dem mageren Schweineschinken handgeschnitten

Idar-Obersteiner SteakIdar-Obersteiner Steak  1,99 1,99 EUR/100 gEUR/100 g
aus der zarten Rinderhochrippe geschnittenaus der zarten Rinderhochrippe geschnitten  
RinderrahmbratenRinderrahmbraten  1,49 1,49 EUR/100 gEUR/100 g
mit herrlich cremiger Saucemit herrlich cremiger Sauce

FleischkäseaufschnittFleischkäseaufschnitt  1,29 1,29 EUR/100 gEUR/100 g
täglich ofenfrischtäglich ofenfrisch

PeppadewgrillerPeppadewgriller  1,19 1,19 EUR/100 gEUR/100 g  
frisch aus unserer Wurstküchefrisch aus unserer Wurstküche  
Chinesischer Hähnchensalat  Chinesischer Hähnchensalat  1,29 1,29 EUR/100 gEUR/100 g  
hausgemachthausgemacht

Grillen vom Fachmann! Größte Grillauswahl in der Region!

Werte erkennen! Werte erhalten! Werte schaffen!Werte erkennen! Werte erhalten! Werte schaffen!

Polsterei • Gardinen Polsterei • Gardinen 
Polstermanufaktur • SonnenschutzPolstermanufaktur • Sonnenschutz

Raumausstattung • MarkisenRaumausstattung • Markisen
Ihre Ihre 

Polster-Polster-
manufakturmanufaktur

Tel. 0651/85195 • Römerstraße 5 • 54311 Tel. 0651/85195 • Römerstraße 5 • 54311 TRIERWEILER • TRIERWEILER • www.gelz.dewww.gelz.de

JETZT BIS ZUM 19.05. ANMELDEN BEI:
Patrick Kastler 
Mobil: 0171 1904918
E-Mail: patrick.kastler@fingerhaus.com
www.fingerhaus.deAbbildung ähnlich

EINLADUNG
zur Kundenhausbesichtigung

Wann: 21. Mai 2023
 von 11:00–16:00 Uhr

Wo: Zur Kiesgrube 23 
 54338 Schweich

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm
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I H R E  E I N K A U F S S T A D T

FREUT SICH AUF IHREN BESUCH!

Ihre Einkaufs-stadt

P1

Kochen   |   SchenKen   |   Gen ieSSen

Muttertag
eine kleine 

ÜBERRASCHUNG 
wartet am

12. und 13. Mai
auf Sie


